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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 25/2019 

Rat Nr. 2/2019 

 
 
An die Mitglieder  

des Rates 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 14.03.2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zur nächsten Sitzung des Rates der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Donnerstag, 04.04.2019, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
 
Die Tagesordnung habe ich wie folgt festgesetzt: 
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 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
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(StEA 13.03.) 
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4 13. Änderung des Flächennutzungsplans in der Ortschaft Roisdorf, Er-
gebnis frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, Beschluss zur Offenlage 
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123/2019-7 

5 Einbeziehungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Stadt 
Bornheim im Ortsteil Roisdorf im Bereich Maarpfad, Beschluss zur Of-
fenlage 
(StEA 13.03.) 

124/2019-7 

6 9. Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bornheim 199/2019-1 

7 Wahl der Mitglieder und stv. Mitglieder des Verwaltungsrates des 
Stadtbetriebs Bornheim - AöR 
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8 Gewerbegebiet Alfter-Nord - Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Grün-
dung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft 
(HFA 28.03., StEA 03.04.) 

155/2019-1 

9 Aufbau eines Tax Compliance Management Systems in der Bornheimer 
Verwaltung 
(HFA 28.03.) 

089/2019-2 

10 Ergänzungswahlen zu Ausschüssen 147/2019-1 

11 Antrag der SPD-Fraktion vom 07.03.2019 - Resolution: Lokale Demo-
kratie stärken, Stichwahlen beibehalten 

193/2019-1 

12 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

190/2019-1 

13 Anfragen mündlich  
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 Nicht öffentliche Sitzung 
 

 

14 Vergabe des Auftrages für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten in 
der Grundschule Sechtem 

118/2019-1 

15 Vergabe des Auftrages für Metallbauarbeiten an der Grundschule Sech-
tem 

144/2019-1 

16 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
(Wolfgang Henseler) 
Bürgermeister 
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Ausschuss für Stadtentwicklung 13.03.2019 

Rat 04.04.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 015/2019-7 

    Stand 24.01.2019 

 
Betreff 
 

Erweiterung der Satzung im Ortsteil Merten im Bereich Sommersberg, 
Beschluss zur Offenlage 

 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen:s. Be-
schlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat:  
 
Der Rat beschließt, den vorliegenden Entwurf zur Aufstellung einer Satzung der Stadt Born-
heim/Rhein-Sieg-Kreis über die Einbeziehung einer Außenbereichsfläche in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil Merten im Bereich Sommersberg einschließlich der vorliegenden 
Begründung gemäß § 34 (6) BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
Sachverhalt 
 
Am 18.12.2016 hat der Rat der Stadt Bornheim die Aufstellung einer Satzung über die Ein-
beziehung einer Außenbereichsfläche im Ortsteil Merten im Bereich Sommersberg gem. 
§ 34 (4)  Satz 1 Nr. 3 BauGB beschlossen. Das Plangebiet liegt im westlichen Bereich von 
Merten und  umfasst das Flurstück 238 der Flur 22, Gemarkung Merten, südlich der Straße 
Sommersberg. Durch die Einbeziehungssatzung soll der bestehende Satzungsbereich erwei-
tert und die Entwicklung am Sommersberg durch eine Bebauung mit Wohngebäuden abge-
schlossen werden. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim wird die Fläche als Wohnbaufläche 
dargestellt. Das Grundstück wird derzeit von der Ortssatzung nicht erfasst und liegt im Land-
schaftsschutzgebiet.  
 
Durch die Ergänzung der bestehenden Satzung soll entsprechend der Darstellung des Flä-
chennutzungsplanes Wohnbebauung realisiert werden können. Ermöglicht werden soll eine 
Bebauung von max. zwei freistehenden Einzelhäusern. 
 
Da der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren zum Flächennutzungsplan 
der erweiterten Darstellung der Wohnbaufläche zugestimmt hat, tritt der Landschaftsschutz 
bei Inkrafttreten der Satzung gleichzeitig außer Kraft. 
 
Die beiden neuen Wohngebäude werden sich mittels entsprechender Festsetzungen in 
Bauweise, Höhenentwicklung und der geringen zulässigen Baudichte der Umgebungsbe-
bauung anpassen. 
 
Obwohl der Ausbau der Straße Sommersberg z.Z. nicht vorgesehen ist, sollte eine Breite 

Ö  3Ö  3
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von insgesamt 7,0 m für einen möglichen künftigen Ausbau vorgesehen werden. Daher sind 
im Satzungsplan bereits Straßenverkehrsflächen für einen optionalen Ausbau festgesetzt 
worden. Im Zuge der Umsetzung der Satzung soll die im Satzungsplan festgesetzte Stra-
ßenverkehrsfläche vom Eigentümer befestigt werden.  
 
Da bei der Aufstellung dieser Satzung gemäß § 34 (6) BauGB die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 (2) Satz 1 Nr. 2 und 3 anzuwenden sind, 
wird entsprechend von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) 
BauGB abgesehen.  
 
Obwohl die Erarbeitung eines Umweltberichtes nicht erforderlich ist, hat eine Prüfung der 
Umweltbelange stattgefunden. Artenschutzkonflikte durch das Vorkommen planungsrelevan-
ter Arten konnten durch ein Fachgutachten ausgeschlossen werden. 
 
Da die Kompensation des Eingriffes in Natur und Landschaft nur zum Teil im Plangebiet er-
folgen kann, wird als externe Maßnahme die ökologische Aufwertung einer Fläche, die zum 
Biotopverbund Rösberg gehört, umgesetzt. Die Kosten hierfür werden vom Eigentümer 
übernommen. 
 
Bis zum Satzungsbeschluss wird mit dem Eigentümer der Fläche ein städtebaulicher Vertrag 
abgeschlossen, in dem die Anforderungen für die Straßenverkehrsfläche sowie die Aus-
gleichszahlung für den Eingriff in Natur und Landschaft geregelt werden. 
 
Der vorliegende Entwurf der Einbeziehungssatzung Sommersberg soll nun öffentlich ausge-
legt werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Für das Verfahren zur Satzungserweiterung werden 1.000,- Euro zur Durchführung der Of-
fenlage und Vorbereitung des Satzungsbeschlusses veranschlagt. Diese Kosten sind im 
Haushalt bereits berücksichtigt. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
1. Übersichtskarte 
2. Satzungsplan 
3. Textliche Festsetzungen 
4. Begründung 
5. (nicht drucken) Artenschutzgutachten 
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Einbeziehungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
der Stadt Bornheim im Ortsteil Merten  

 Bereich Sommersberg 
 
 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung, 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. S. 132) in der derzeit geltenden Fassung und den §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685) hat der Rat der 
Stadt Bornheim in seiner Sitzung am …………folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil Merten wird gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
i.V.m. § 34 (6) BauGB in einem Bereich am Sommersberg durch diese Satzung er-
weitert. 
Der Geltungsbereich der Erweiterungssatzung ergibt sich aus dem als Anlage beige-
fügten Plan „Einbeziehungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB im Ortsteil 
Merten“. Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
 

§ 2 
 
Die Einbeziehung dieser Flächen erfolgt ausschließlich zugunsten Wohnzwecken 
dienender Vorhaben.  
 
Im Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß § 9 Abs.1 i.V.m. § 34 Abs. 4 BauGB 
festgesetzt: 
 
 
Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet - WA -  gem. § 4 BauNVO. 

Die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauNVO zulässi-
gen Nutzungsarten sowie die Ausnahmen nach 
§ 4 Abs. 3 BauNVO werden nicht Bestandteil dieser 
Satzung.  

Ö  3Ö  3
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Maß der baulichen Nutzung,  
Höhe der baulichen Anlagen: im Plan festgesetzt 

  
 Die Traufhöhe darf max. 6,50 m über EFH liegen, 

die Firsthöhe max. 9,00 m 
 
 

 zweigeschossig 

Satteldach TH 6,50 | FH 9,00 

Staffelgeschoss  
(mit Pultdach) 

TH 6,50  
für Vollgeschosse 

FH 9,00 

 
Bauweise:  Es sind nur Einzelhäuser mit Satteldächern mit ei-

ner Dachneigung von 30°- 40° oder Pultdächer zu-
lässig. 

 
Überbaubare Grundstücks-   
flächen:  Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Bau- 

grenzen festgesetzt. 
 
Grundstücksgröße: Die Mindestgröße eines Grundstücks beträgt 

400 m².   
 
Anzahl der Wohnungen: Je Gebäude sind maximal zwei Wohnungen zuläs-

sig.  
 
Garagen/ Carport: Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohnge-

bietes (WA) sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO Ga-
ragen und Carports nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche und deren geradlinigen Verlän-
gerung zur seitlichen Grundstücksgrenze Flächen 
zulässig. 

 Vor den Garageneinfahrten/ Carports ist ein Stau-
raum von mindestens 5 m - gemessen ab der an-
grenzenden Straßenbegrenzungslinie - freizuhalten. 

 
Verkehrsfläche: Die Verkehrsfläche ist durch die Straßenbegren-

zungslinie festgesetzt. 
 
 
Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft, 
Bodenschutz: Niederschlagswasser von Gebäuden ist nach Mög-

lichkeit zu nutzen und im Weiteren nach Möglichkeit 
zu verrieseln, zu versickern oder ortsnah in ein Ge-
wässer einzuleiten. 

 

11



 Die  Zufahrten zu den Garagen und Stellplätzen 
sind mit wasserdurchlässigen Materialien (z.B. Ra-
sengittersteinen, grobes offenporiges Pflaster) aus-
zuführen. 

 
Entlang der rückwärtigen Grundstücksgrenze sind 
innerhalb der Ausgleichsfläche für Eingriffe in Natur 
und Landschaft in einer Tiefe von mindestens 3,0 m 
zweizeilige Anpflanzungen aus standortgerechten 
einheimischen Gehölzen gem. Pflanzliste der Stadt 
Bornheim für die Bauleitplanung zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. 

 
Je angefangene 200 m² überbaubarer Grund-
stücksfläche (Grundflächenzahl + 50% Nebenanla-
gen) mind. 1 Baum sowie 2 Solitärsträucher (gem. 
Pflanzliste der Stadt Bornheim) außerhalb der Aus-
gleichsfläche zu pflanzen. 

 
  Als externe Kompensationsmaßnahme ist auf einer 

1.104 m² großen Teilfläche des Flurstücks 40, 
Flur 3, Gemarkung Bornheim-Rösberg im Bio-
topverbund Rösberg eine Verbesserung des Aus-
gangszustandes um 3 Biotopwertpunkte/ m² vorzu-
nehmen. 

      
 
 
Im Übrigen richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach den Vorschriften des 
§ 34 Baugesetzbuch. 
 

 
 

§ 3 
 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Hinweise: 
 
 
1.  Archäologische Funde 

Werden Bodendenkmäler als Zeugnisse der Geschichte oder für den Laien erkennba-
re mögliche Bodendenkmäler sowie Veränderungen und Verfärbungen in der natürli-
chen Bodenbeschaffenheit entdeckt, ist nach den §§ 15,16 Denkmalschutzgesetz NW 
(DSchG NW) die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu erhalten und dies 
der Stadt Bornheim als Untere Denkmalbehörde (02222/945-0) oder dem LVR-Amt 
für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Tel.: 02206 / 9030-0, 
Fax: 02206 / 90309-22 unverzüglich zu melden. Die Weisung des LVR-Amtes für Bo-
dendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

Bei einer eventuell notwendig werdenden Unterschutzstellung eines Bodendenkmals 
bedarf es einer Erlaubnis nach § 9 DSchG NW, falls dies aufgrund einer Baumaß-
nahme ganz oder teilweise beseitigt werden muss. Die Erlaubnis kann unter Auflagen 
und Bedingungen erteilt werden. Falls es zu einer Zerstörung von Bodendenkmälern / 
Bodenfunden kommen sollte, können sich mögliche Kostenfolgen für Grabungen, Do-
kumentationen und wissenschaftliche Beratung solcher Funde ergeben. 

 
2.  Kampfmittel 

Bei Kampfmittelfunden und / oder Feststellung außergewöhnlicher Verfärbungen 
beim Aushub während der Erd- / Bauarbeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen 
und die zuständige Ordnungsbehörde, die  nächstgelegene Polizeidienststelle oder 
der KBD (Kampfmittelbeseitigungsdienst) zu verständigen. 

Bei Erdarbeiten mit erheblich mechanischer Belastung (z.B. Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen, Verbauarbeiten oder vergleichbaren Arbeiten) wird eine Sicherheitsde-
tektion empfohlen. Die Vorgehensweise ist mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst 
NRW – Rheinland abzustimmen. Weiterhin wird auf das Merkblatt des Kampfmittel-
beseitigungsdienstes NRW - Rheinland „Merkblatt für das Einbringen von „Sondier-
bohrungen“ im Regierungsbezirk Köln“ verwiesen. 

 

3.  Bodenschutz und Altlasten 

Der im Plangebiet vorhandene humose belebte Oberboden ist gemäß § 202 BauGB 
zum Schutz des Mutterbodens und von Bau- und Betriebsflächen gesondert abzutra-
gen, zu sichern und zur späteren Wiederverwendung zu lagern und als kulturfähiges 
Material zur Anlage von Strauch- und Baumvegetation wieder aufzubringen. 

Werden bei den Bauarbeiten verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unver-
züglich der Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz zu informieren. 

4. Tierschutz 

 Die Rodung von Gehölzen ist gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG 

(Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere) grundsätzlich in der Zeit zwischen dem 

1. März und dem 30. September verboten. Gehölzrodungen sind  generell auf ein 

notwendiges Maß zu beschränken.  

 

5. Fachgutachten 

Folgendes Fachgutachten wurde im Rahmen der Aufstellung der Satzung erarbeitet: 

 Artenschutzrechtliche Vorprüfung 
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Pflanzliste (Auswahlliste einheimischer Bäume und Sträucher)  
 
 
I Bäume 
 
I a. Bäume 1. Ordnung 
Acer platanoides (Spitzahorn) 
Acer pseudoplatanus (Bergahorn)  
Alnus glutinosa (Roterle) 
Castanea sativa (Edelkastanie, Esskastanie)  – alteingebürgerte Kulturart 
Fagus sylvatica (Rotbuche)  
Fraxinus excelsior (Esche)  
Juglans regia (Walnuss) 
Populus alba (Silberpappel)  
Populus nigra (Schwarzpappel) 
Prunus avium (Vogelkirsche)  
Pyrus communis (Kulturbirne) 
Quercus petraea (Traubeneiche)  
Quercus robur (Stieleiche)  
Salix alba (Silberweide) 
Tilia cordata (Winterlinde)  
Ulmus laevis (Flatterulme) 
 
I b. Bäume 2. Ordnung 
Acer campestre (Feldahorn)  
Betula pendula (Sandbirke)  
Betula pubescens (Moorbirke)  
Carpinus betulus (Hainbuche)  
Malus communis = sylvestris (Wild- oder Holzapfel)  
Populus tremula (Espe)  
Prunus padus (Traubenkirsche)  
Salix caprea (Salweide)  
Sorbus aria (Mehlbeere)  
Sorbus aucuparia (Eberesche)  
Sorbus domestica (Speierling) – alteingebürgerte Kulturart 
Ulmus carpinifolia = minor (Feldulme) 
 
I c. Obstbäume 
Alle im Rheinland heimischen alten hochstämmigen (1,80 m Kronenansatz) Obstsorten (Lis-
ten bei der unteren Landschaftsbehörde (Rhein-Sieg-Kreis), dem Landschaftsverband 
Rheinland und der Stadt Bornheim) 
 
 
II. Sträucher 
 
Amelanchier ovalis (Felsenbirne)  
Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze) 
Cornus mas (Kornelkirsche)  
Cornus sanguinea (Bluthartriegel)  
Corylus avellana (Haselnuss)  
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn)  
Crataegus laevigata (Zweigriffeliger Weißdorn)  
Cytisus scoparius (Besenginster)  
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)  
Genista germanica (Deutscher Ginster) 
Genista tinctoria (Färberginster) 
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Hippophae rhamnoides (Sanddorn) 
Ilex aquifolium (Stechpalme)  
Ligustrum vulgare (Liguster) 
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 
Prunus mahaleb (Steinweichsel)  
Prunus spinosa (Schlehe)  
Rhamnus catharticus (Kreuzdorn) 
Rhamnus frangula (Faulbaum)  
Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere)  
Ribes rubrum (Rote Johannisbeere) 
Rosa arvensis (Feldrose) 
Rosa canina (Heckenrose)  
Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose) 
Rosa rugosa (Apfelrose) 
Rubus idaeus (Himbeere) 
Salix aurita (Ohrweide) 
Salix cinerea (Aschweide) 
Salix fragilis (Bruchweide) 
Salix purpurea (Purpurweide) 
Salix triandra (Mandelweide)  
Salix viminalis (Korbweide)  
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)  
Taxus baccata (Eibe)  
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)  
Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)  
 
 
Rank- und Kletterpflanzen 
 
Hedera helix (gemeiner Efeu) 
Lonicera periclymenum (Geißblatt) 
Clematis vitalba (gemeine Waldrebe)  
Vitis vinifera (echter Wein) 
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Begründung 

zur Einbeziehungsatzung gem. § 34 Abs.4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der 

Stadt Bornheim im Ortsteil Merten im Sommersberg  
           
 

Zu § 1 
 

Anlass und Ziel der Planung/ Planungsrechtliche Situation 
 
Das Plangebiet der Einbeziehungssatzung liegt am süd-westlichen Ortsrand von Merten an 
der Straße Sommersberg und umfasst ausschließlich nur das Flurstück 238 der Flur 22, 
Gemarkung Merten. Die Größe des Flurstücks beträgt ca. 1.600 m². Im Norden und Westen 
wird das Plangebiet durch die Straße „Sommersberg“ begrenzt. Im Osten grenzt ein Wirt-
schaftsweg an und im Süden ein großflächiger Mischwald. 
 
Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist dieser Bereich am Sommersberg neu 
als Wohnbaufläche dargestellt worden.  
 
Die nord-westlich, nördlich und östlich an das Plangebiet angrenzenden Flurstücke entlang 
der Straße Sommersberg liegen in der seit dem 04.12.1981 rechtskräftigen Satzung über 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Merten. Das außerhalb der Satzung liegende 
Flurstück 238 ist das einzige nicht bebaute Grundstück in diesem Straßenabschnitt des 
Sommersbergs. Der betroffene Grundstückseigentümer hat ein kurzfristiges Bauinteresse 
bekundet und die Erweiterung der Innenbereichssatzung beantragt.  
Durch die Einbeziehungssatzung soll daher der bestehende Satzungsbereich erweitert und 
die Entwicklung am Sommersberg durch eine Bebauung mit Wohngebäuden abgeschlossen 
werden.  
 
Die Fläche des Plangebietes liegt derzeit nicht nur im planungsrechtlichen Außenbereich, 
sondern auch im Landschaftsschutzgebiet. Ein nicht privilegiertes Bauvorhaben ist dort z.Zt. 
nicht genehmigungsfähig.  
 
Im Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes ist die untere Landschaftsbehörde 
u.a. auch zu der neuen Wohnbauflächendarstellung in Merten beteiligt worden. Sie hat der 
Darstellung zugestimmt. Da der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren 
zum Flächennutzungsplan der erweiterten Darstellung der Wohnbaufläche zugestimmt hat, 
tritt der Landschaftsschutz bei Inkrafttreten der Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB für diesen 
Bereich gleichzeitig außer Kraft. 
 
Durch die folgenden Festsetzungen und die Zulässigkeitsregelungen des § 34 Abs. 1 
BauGB ist ein Bauleitplanverfahren gemäß § 2 BauGB mit den Inhalten des § 9 BauGB nicht 
erforderlich. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen für Bauvorhaben, die nicht über die Festset-
zungen der Satzung geregelt werden, richten sich nach den übrigen Bestimmungen des 
§ 34 BauGB. 
 
Festgesetzt werden zwei Baufelder, innerhalb derer je ein freistehendes Einzelhaus realisiert 
werden kann. 

Ö  3Ö  3
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Zu § 2 
 

Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Aufgrund der Vorgaben des § 34 BauGB und der vorhandenen Wohnbebauung wird in der 
Satzung festgesetzt, dass die Einbeziehung dieser Flächen in den "Innenbereich" aus-
schließlich zugunsten von Wohnzwecken erfolgt. Entsprechend erfolgt die Festsetzung der 
Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet und der Ausschluss der gemäß 
§ 4 BauNVO über die Wohnnutzung hinaus zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen. Im Hinblick auf die in der Umgebung vorhandenen geringen Baudichten und insbe-
sondere der Lage des Grundstücks am Randbereich einer Waldfläche wird die zulässige 
Ausnutzung des Grundstücks mit einer GRZ von 0,3 beschränkt. 
 
Zur Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes und unter Berücksichtigung der Belange des 
Umweltschutzes sind weitere Festsetzungen getroffen worden (z.B. Begrenzung von Trauf- 
und Firsthöhe der baulichen Anlagen, Begrenzung der zulässigen GRZ, Abstand der vorde-
ren Baugrenzen zur Straßenbegrenzungslinie, Anpflanzungen standortheimischer Bäume 
und Sträucher).  
 

Höhenlage der Gebäude, überbaubare Grundstücksfläche 
 
Die Begrenzung der First- und Traufhöhe sowie die Höhenlage der Erdgeschoßfußbodenhö-
he sind bewusst niedrig gehalten. Zum einen soll die Höhenentwicklung aufgrund des an-
grenzenden Waldgebietes eingeschränkt werden, wobei gleichzeitig die Bebaubarkeit in der 
Hangsituation gelöst werden muss. Zum anderen orientiert sich die festgesetzte Firsthöhe 
an den vorhandenen Höhen der angrenzenden Umgebungsbebauung der Straße Sommers-
berg. Diese liegt im Durchschnitt zwischen 6,0 m und 8,90 m, ein einzelnes Gebäude verfügt 
über eine Höhe von 9,45 m. Gleichwohl überwiegt im Straßenbild eine zweigeschossige of-
fene Bauweise mit geneigtem Dach, so dass diese auch im Plangebiet zugelassen werden 
soll.  
 
Die zukünftigen Bauvorhaben werden durch zwei Baufelder und die Zahl der Vollgeschosse 
definiert. Innerhalb des Baufeldes bis zu einer Tiefe von 14,00 m wird eine maximale Zwei-
geschossigkeit festgesetzt. 
 
Weiterhin ist in Anlehnung an die prägende Umgebungsbebauung und zur Abstufung in die 
freie Landschaft durch die Festsetzung von zwei Baufenstern grundsätzlich eine Einfamili-
enhausbebauung vorgesehen. Durch die Lage und Größe der Baufenster und die Höhenbe-
grenzungen soll die Einbindung in die Umgebungsbebauung und die Ortsrandlage optimiert 
werden. Die Vorgabe einer Dachneigung erfolgt aus städtebaulichen Gründen und dient der 
besseren Nutzbarkeit der Sonnenenergie. 
 

Erschließungssituation 
 
Der Sommersberg stellt sich als Wohnweg dar, der in einer schleifenförmigen Erschließung 
von der Broichgasse abgehend, 19 Wohngebäude erschließt. Seine Gesamtlänge beträgt 
ca. 350 m. Er ist z.Z. nicht ausgebaut, verfügt über keine Gehwege und ist in weiten Teilen 
lediglich ca. 3,0 m breit. Die Breite der eigentlichen Straßenparzelle beträgt etwa 4,0 m. Nur 
am westlichen Einmündungsbereich ist die Straße auf Länge von ca. 70 m  in einer Breite 
von ca. 5,0 m asphaltiert. 
 
Ein Ausbau der Straße Sommersberg ist z.Z. nicht vorgesehen. Die Erschließung von max. 
zwei weiteren Einfamilienhäusern wird jedoch aufgrund des insgesamt niedrigen Verkehrs-
aufkommens, ausschließlich durch die Anlieger, als unkritisch beurteilt. Für einen möglichen 
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künftigen Ausbau des Sommersbergs ist jedoch eine Breite von insgesamt 7,0 m sicherzu-
stellen, um dem Flächenbedarf bei einem künftigen Ausbau jetzt schon Rechnung zu tragen. 
 
Ausgehend von der derzeitigen Straßenparzelle wäre im Falle eines Ausbaus beidseitig eine 
Verbreiterung um 1,50 m erforderlich. Im Planbereich der Satzung wird daher vorsorglich 
eine entsprechende Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Im Bereich des Gebäudes Som-
mersberg 28 soll aufgrund der vorhandenen Bebauung lediglich eine Verbreiterung in südli-
cher Richtung erfolgen. 
 
Im Zuge der Realisierung der Hochbauten ist dieser Streifen zur Verbreiterung der Straße 
von den Eigentümern zu befestigen und frei von Bebauung und Bepflanzung zu halten.  
 
Der südlich an die neuen Baugrundstücke angrenzende Waldbereich befindet sich zwar im 
privaten Eigentum, ist aber öffentlich zugänglich. Ihm kommt eine hohe Bedeutung für die 
Naherholung zu. Diese Möglichkeit der öffentlichen Nutzung des Waldes ist daher unbedingt  
sicherzustellen. Der Weg, der als Zugang in den Waldbereich dient, liegt außerhalb des 
Plangebietes, aber im südlichen Grenzbereich des überplanten Grundstücks. Falls es zu 
Nutzungskonflikten kommen sollte, ist der Zugang so weit wie nötig nach Süden zu verle-
gen. 
 

Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Die Satzungserweiterung hat keine Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgung des Gebie-
tes. Die Ver- und Entsorgung der beiden neuen Bauflächen kann über die vorhandene tech-
nische Infrastruktur sichergestellt werden. Das Schmutzwasser wird im Mischsystem ent-
sorgt. 
 
Gemäß § 51a Landeswassergesetz (LWG) besteht für Grundstücke, die ab dem 01.01.1996 
erstmals bebaut beziehungsweise befestigt worden sind, grundsätzlich eine Verpflichtung 
zur Versickerung der unbelasteten Niederschlagswässer oder der ortsnahen Einleitung in ein 
Gewässer, soweit dieses schadlos möglich ist. Der Nachweis ist im Baugenehmigungsver-
fahren zu führen. Falls eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich ist, kann 
eine Entsorgung über die vorhandene Mischwasserkanalisation erfolgen.  
 
 

Prüfung der Umweltbelange 
 
Gemäß § 34 (5) BauGB ist Vorraussetzung für die Aufstellung einer Satzung nach § 34 (4) 
Nr. 2 und 3 BauGB, dass sie mit der städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, mit der Sat-
zung keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet werden und Schutzzweck und Erhaltungs-
ziele von NATURA 2000-Gebieten nicht betroffen sind. Diese Vorraussetzungen sind für die 
vorliegende Satzungserweiterung gegeben. Gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind jedoch weiter-
hin die Umweltbelange uneingeschränkt in die Abwägung einzustellen. 
 
Aufgrund der geringen Größe und der Lage des Plangebietes Satzungsänderung Sommers-
berg sind wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter (Tiere und Pflanzen, 
Mensch, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) nicht 
zu erwarten. 
 
Die Fläche des Plangebietes liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Im Süden 
grenzt das überplante Grundstück an das Flurstück 239, welches großflächig von einem 
Mischwald bestanden ist. 
Dieser gehört gem. Biotopkataster zur Biotopkatasterfläche „BK-5207-092 Alter Kiefern-
Buchen-Eichenwald“. Teilbereiche des überplanten Flurstücks 238 nehmen Flächen dieser 
Biotopkatasterfläche ein. Diese Teilbereiche liegen jedoch am Rand der Biotopkatasterflä-

18



 4 

che und entsprechen nicht der Gebietsbeschreibung und den Schutzzielen des Biotopes, 
sondern dienen als Puffer- und Abstandsfläche zu wertvollen Waldflächen. 
 
Um diese Pufferzone zum angrenzenden Waldgebiet aufrecht zu erhalten, wird in der Sat-
zung eine 3,0 m breite Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft festgesetzt.  
 
Bei Inkrafttreten der Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB tritt der Landschaftsschutz gleichzei-
tig außer Kraft. 

 
Tiere und Pflanzen - Artenschutz 
Die Fläche selbst besteht aktuell aus einem wenig genutzten Garten. Zentral wird das Gebiet 
von einer artenarmen Mähwiese dominiert, östlich schließen sich ein ca. 40 Jahre alter Süß-
kirchenbaum mit starkem Baumholz sowie zahlreiche Apfelbäume im Jungwuchsstadium an, 
die den Charakter einer Streuobstwiese aufweisen. Die östliche Grundstücksgrenze wird 
durch eine Intensivschnitthecke gebildet. Umlaufend um das Grundstück sind teils heimische 
Gehölze (Holunder, versch. Rosenarten, Ilex) sowie Ziergehölze (Sommerflieder, Rho-
dodendren, versch. Koniferen) angepflanzt.  
 

 
Garten mit Gehölzbeständen 
 
Die artenschutzrechtlichen Belange wurden durch eine artenschutzrechtliche Prüfung der 
Stufe I untersucht. Nachweise für planungsrelevante Arten konnten nicht geführt werden.  
Für den Kuckuck und die Waldohreule stellt das Gebiet einen potentiellen Lebensraum, ein 
Gebiet zur Nahrungsaufnahme oder ein Jagdgebiet dar. Die umliegenden Flächen sind ge-
prägt von Siedlungsbereichen, Gärten, Waldbereichen, Gehölzen und Grünlandflächen. 
Somit existieren in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet ausreichend Ersatzlebens-
räume. Aufgrund der vorhandenen Strukturen und Vorbelastungen des Plangebietes und 
den spezifischen Lebensraumansprüchen der einzelnen planungsrelevanten Arten, ist davon 
auszugehen, dass für die meisten planungsrelevante Arten mit hoher Wahrscheinlichkeit 
keine oder nur wenig geeignete Bedingungen im Plangebiet vorhanden sind. 
 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG sind Rückschnitte und Ro-
dungen von Gehölzen außerhalb der Vogelbrutzeit (01. März bis 30. September) vorzuneh-
men.  
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Mensch 
Umweltbelastungen, die auf den menschlichen Organismus oder die menschliche Psyche 
wirken, gehen in erster Linie von den Schutzgütern Klima und Luft, Boden sowie Ge-
räuschemissionen aus. Da keine wesentlichen Änderungen dieser Aspekte durch die Sat-
zungserweiterung zu erwarten sind, werden diese ebenfalls nicht auf das Schutzgut Mensch 
erwartet.  
 
Boden 
Die Vorgaben der §§ 1 Abs. 5 und 1a Abs. 2 BauGB zur nachhaltigen und umweltschützen-
den städtebaulichen Entwicklung allgemein sowie zum sparsamen und schonenden Umgang 
mit Grund und Boden im Besonderen sind bei der Ausweisung neuer Erschließungs- und 
Bauflächen zu beachten. 

Der Boden im Plangebiet weist durch die bisherige gärtnerische Nutzung der Fläche anthro-
pogene Veränderungen auf. Die natürliche Funktionsfähigkeit des Bodenkörpers ist dadurch 
bereits heute schon teilweise eingeschränkt. Die erhöhte Bodenversiegelung, die durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes beschränkt wird, führt zu keiner besonderen Ein-
schränkung. 

Mit der Umnutzung einer bereits gärtnerisch genutzten Fläche, die von Umgebungsbebau-
ung geprägt ist, wird daher dem Ziel des sparsamen Umgangs mit der Ressource Boden 
Rechnung getragen. Alternative Flächen für eine Wiedernutzung von bereits versiegelten, 
sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen stehen nicht zur Verfügung. 
 
Wasser 
Veränderungen des Wasserhaushaltes sind nicht zu erwarten. Grundsätzlich ist eine Abfüh-
rung des Niederschlags- und des Schmutzwassers über das städtische Kanalsystem mög-
lich. 
 
Klima und Luft 
Aufgrund der bereits vorhandenen angrenzenden Bebauung werden durch die Nachverdich-
tung keine wesentlichen Auswirkungen auf die lufthygienischen und die klimatischen Ver-
hältnisse erwartet. 
 
Landschaft 
Das Plangebiet hat derzeit keine Bedeutung für die Erholungsfunktion. Da die Fläche ledig-
lich eine Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils bildet und analog zur Umge-
bungsbebauung eine zweigeschossige Wohnbebauung geplant ist, wird das Landschaftsbild 
durch die Einbeziehungssatzung nicht erheblich beeinträchtigt. 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind mit der Planänderung 
nicht verbunden. Erhaltenswerte Bauten und sonstige Einrichtungen sind nicht vorhanden. 
Bau- und Bodendenkmale sind nicht betroffen bzw. bekannt.  
 
Wechselwirkungen 
Auch aus den Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander sind keine zusätzlichen 
nachteiligen Umweltfolgen erkennbar. 
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Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
 
Bestandsbeschreibung der Biotopstrukturen 
 
Innerhalb der Grenzen des Plangebietes finden sich drei verschiedene Biotoptypen: versie-
gelte Fläche, Extensivrasen und Grünanlage mit Baumbestand. 
 
 
 

Code Baumaßnahme / Bestand Fläche [m²] Biotopwert 
Fläche x Bio-

topwert 

  Geltungsbereich       

1.1 Versiegelte Fläche 20 0 0 

4.6 
Extensivrasen (z. B. in Grün- und 
Parkanlagen)  

497 4 1.988 

4.7 
Grünanlage, strukturreich mit Baumbe-
stand  

1.073 5 5.365 

  Gesamtfläche 1.590 Gesamtflächenwert  7.353 
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Eingriffsbilanzierung 
 

Eingriffs- & Ausgleichs-Bilanzierung     

          

Vereinfachte Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung       

          

Bilanzierung nach "Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW"  

1 2 3 4 5 

Code Baumaßnahme / Bestand Fläche [m²] Biotopwert Fläche x 

Biotopwert         

  Geltungsbereich       

1.1 Versiegelte Fläche 20 0 0 

4.6 Extensivrasen (z. B. in Grün- und Parkanlagen)  497 4 1.988 

4.7 Grünanlage, strukturreich mit Baumbestand  1.073 5 5.365 

          

          

  Gesamtfläche 1.590 
Gesamtflächen-

wert  
7.353 

  (Summe Spalte 3)   (Summe Spalte 5)   

B. Kompensationsmaßnahmen       

1 2 3 4 5 

Code Biotoptyp Fläche [m²] Biotopwert Fläche x 

Biotopwert         

  lt. Biotoptypenwertliste       

1.1 
Versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, engfugiges 
Pflaster, Mauern etc.)  

477 0 0 

4.4 Zier- und Nutzgarten mit > 50% heimischen Gehölzen 879 3 2.637 

  Geltungsbereich       

  Parkplatzfläche       

  Interne Kompensationsmaßnahme   Biotopwert   

K 1 Waldrand, lebensraumtypische Baumarten 70 < 90 % 234 6 1.404 

  Externe Kompensationsmaßnahme       

K2 Verbesserung Biotopverbund Rösberg, Flur 3, Flst. 40 (teilw.) 1.104 3 3.312 

      
Gesamtflächen-

wert  
7.353 

C. Gesamtbilanz       

        0 

 
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgte nach dem Merkblatt „Anforderungen der 
naturschutzfachlichen Eingriffsregelung für Bauvorhaben im Außenbereich (§ 35 BauGB)“ in 
Form einer vereinfachten Bilanzierung. 
 
Der Eingriffswert durch die Realisierung der Planung durch Teilversiegelung beläuft sich auf 

4.716 Biotopwertpunkte, den es durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen gilt.  
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Kompensationsmaßnahmen 
 

Maßnahme K 1 (intern): Erhalt Waldrand, lebensraumtypische Baumarten 70 < 90% 
 
Als interne Maßnahme innerhalb des Plangebietes ist auf einer Fläche von 234 m² entlang 
der südlichen Grundstücksgrenze ein Waldrand mit lebensraumtypischen Baumarten dauer-

haft zu erhalten, der 1.404 Biotopwertpunkte erbringt. Hierfür wird im Satzungsplan eine 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft festgesetzt. 
 
 

Maßnahme K 2 (extern): Ökokonto-Maßnahme Stadt Bornheim: Ausgleich im Bio-

topverbund Rösberg auf einem Teil des Grundstücks Rösberg, Flur 3, Flurstücks-Nr. 

40 (teilw.) 
 
Da der Ausgleich nicht vollständig innerhalb des Plangebietes erfolgen kann, sondern ein 

Defizit von 3.312 Wertpunkten verbleiben, findet eine externe Ausgleichsmaßnahme auf 
einer Fläche von 1.104 m² im Biotopverbund Bornheim-Rösberg, Flur 3, Flst 40 (teilw.) statt. 
Die Verbesserung des Ausgangszustandes beträgt hier 3 Wertpunkte / m².  
 
 

 
 
 
Bei der Teilfläche aus dem Grundstück Rösberg, Flur 3, Flurstück 40 handelt es sich um 
eine Fläche, die beim Umweltamt der Stadt Bornheim als Kompensationsfläche geführt wird. 
Die Maßnahme ist bereits umgesetzt. Ursprünglich war die Fläche eine Intensivwiese, die 
mit Traubeneichen, Hainbuchen und standortgerechten Sträuchern bepflanzt worden ist. Die 
Artenauswahl ist im Zuge der Erstaufforstung mit der ULB abgestimmt worden. Zum Schutz 
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der Anpflanzung wurde die Fläche eingezäunt, in den ersten Jahren wurde sie regelmäßig 
freigeschnitten. 
 
Der Eingriff in Natur und Landschaft ist mit den beiden beschriebenen Maßnahmen vollstän-
dig ausgeglichen. 
 

Die Kosten für den externen Ausgleich von 3.312 Wertpunkten liegen bei 12.420,- € und 
beinhalten Grunderwerb, Anpflanzung und Pflege. Der Grundstückseigentümer wird vor Sat-
zungsbeschluss im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages verpflichtet, diesen Ablö-
sungsbetrag vor Inkrafttreten der Satzung an die Stadt Bornheim zu zahlen. 
 
        

Kosten 
 
Der Stadt Bornheim entstehen durch die Planung keine Kosten, da diese Änderung vorha-
benbezogen durchgeführt wird und die Kosten vom Antragsteller übernommen werden. 
 
 
 
 
 
Fachgutachten: 

 Artenschutzrechtliche Vorprüfung, PE Becker GmbH, Juli 2016 
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Ausschuss für Stadtentwicklung 13.03.2019 

Rat 04.04.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 123/2019-7 

    Stand 13.02.2019 

 
Betreff 
 

13. Änderung des Flächennutzungsplans in der Ortschaft Roisdorf, Ergebnis 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, Beschluss zur Offenlage 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat: siehe Beschlussentwurf Rat. 
 
Beschlussentwurf Rat 

Der Rat beschließt, 

1. zu den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) 
BauGB sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
(1) BauGB zum Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes die vorliegenden 
Stellungnahmen inklusive Beschlussentwürfen der Stadt, 

2. den vorliegenden Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich 
der vorliegenden Begründung gemäß § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats öffent-
lich auszulegen. 

 
Sachverhalt 
 
Die Stadt Bornheim plant, begründet durch einen außerordentlich dringenden Bedarf an Be-
treuungsplätzen im Sozialraum Bornheim/Brenig/Roisdorf, den Bau einer Kindertageseinrich-
tung im Plangebiet.  
Die Ansiedlung einer Kindertageseinrichtung ist notwendig, um kurzfristig den errechneten 
Betreuungsbedarf decken zu können. Mit der Planung am Maarpfad kann für den Bereich 
zwischen Herseler Straße, Maarpfad und Bahnlinie ein ortsnahes Angebot geschaffen und 
der lokale Bedarf gedeckt werden. Darüber hinaus soll dem zusätzlichen Bedarf durch neue 
Wohngebiete im unmittelbaren Planungsraum zwischen Herseler Straße und Maarpfad ent-
sprochen werden. Grundsätzlich besteht im Stadtgebiet ein hoher Bedarf an Kindertagesein-
richtungen auf Grund des durchgängig anhaltenden Siedlungsdrucks in der Stadt Bornheim.  
 
Die Stadt Bornheim hat sich in einem langwierigen Standortfindungsprozess bemüht, Flä-
chen für die Errichtung von Kindertageseinrichtungen zu erwerben. Kurzfristig konnten je-
doch keine anderen Standorte akquiriert werden, die über eine Lagegunst wie die Fläche im 
Plangebiet verfügen. Somit ist eine kurzfristige Verfügbarkeit anderer Flächen nicht gegeben. 
Zur Deckung des dringenden Bedarfs an Kindertageseinrichtungen stehen der Stadt außer-
dem nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten zum Ankauf geeigneter Flächen zur Verfügung.  
 
Eine Ansiedlung der o.g. Kindertageseinrichtung auf dem Grundstück Maarpfad ist nach ein-
gehender Prüfung sinnvoll und dringlich. Ein direkter räumlicher Bezug zu den angrenzenden 
geplanten als auch bereits vorhandenen Wohnnutzungen ist gegeben. Somit können unnöti-
ge Pkw-Fahrten im Hol- und Bringverkehr vermieden werden.   
 

Ö  4Ö  4
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Ziel der 13. Änderung des Flächennutzungsplans ist deshalb die Darstellung einer Gemein-
bedarfsfläche für sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen.  
 
Am 06.09.2018 hat der Rat die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen (s. Vor-
lage 526/2018-7). Diese fand in der Zeit vom 20.09. bis 22.10.2018 statt  
 
Über das Ergebnis soll im Rahmen dieser Vorlage beraten und die Offenlage der Planung 
beschlossen werden.  
Parallel soll auch die Offenlage der Einbeziehungssatzung am Maarpfad stattfinden (s. Vor-
lage 124/2019-7).  

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
1.000 Euro  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 

1. Übersichtskarte 
2. Plan 13. Änderung Flächennutzungsplan 
3. Begründung 
4. Stellungnahmen Öffentlichkeit 
5. Stellungnahmen Behörden 
6. Abwägung der Stellungnahmen  
7. (nicht abgedruckt) Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe 1 
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13. Änderung des Flächennutzungsplanes 
in der Ortschaft Roisdorf 

 
 

Begründung 
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TEIL A: Städtebauliche Begründung 
 
 
1. Lage des Geltungsbereichs 
 
Der Bereich der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bornheim liegt in der 
Ortschaft Roisdorf, westlich der Straße Maarpfad. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 2.300 
m². 
 
2. Anlass und Ziel der Planung 
 
Die Stadt Bornheim plant, begründet durch einen außerordentlich dringenden Bedarf an Betreu-
ungsplätzen im Sozialraum Bornheim/Brenig/Roisdorf den Bau einer Kindertageseinrichtung im 
Plangebiet.  
Die Ansiedlung einer Kindertageseinrichtung ist notwendig, um kurzfristig den errechneten Betreu-
ungsbedarf decken zu können. Mit der Planung am Maarpfad kann für den Bereich zwischen Her-
seler Straße, Maarpfad und Bahnlinie ein ortsnahes Angebot geschaffen und der lokale gedeckt 
Bedarf werden. Darüber hinaus soll dem zusätzlichen Bedarf durch neue Wohngebiete im unmit-
telbaren Planungsraum zwischen Herseler Straße und Maarpfad entsprochen werden. Grundsätz-
lich besteht im Stadtgebiet ein hoher Bedarf an Kindertageseinrichtungen auf Grund des durch-
gängig anhaltenden Siedlungsdruck in der Stadt Bornheim.  
 
Die Stadt Bornheim hat sich in einem langwierigen Standortfindungsprozess bemüht, Flächen für 
die Errichtung von Kindertageseinrichtungen zu erwerben. Kurzfristig konnten jedoch keine ande-
ren Standorte akquiriert werden, die über eine Lagegunst wie die Fläche im Plangebiet verfügen. 
Somit ist eine kurzfristige Verfügbarkeit anderer Flächen nicht gegeben. Zur Deckung des dringen-
den Bedarfs an Kindertageseinrichtungen stehen der Stadt ebenso nur begrenzte Möglichkeiten 
zum Ankauf geeigneter Flächen zur Verfügung.  
 
Eine Ansiedlung der o.g. Kindertageseinrichtung auf dem Grundstück Maarpfad ist nach einge-
hender Prüfung sinnvoll und dringlich. Ein direkter räumlicher Bezug zu den angrenzenden geplan-
ten als auch bereits vorhandenen Wohnnutzungen ist gegeben. Somit können unnötige Pkw-
Fahrten im Hol- und Bringverkehr vermieden werden.   
 
Ziel der 13. Änderung des Flächennutzungsplans ist deshalb die Darstellung einer Gemeinbedarfs-
fläche für sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen.  
 
 
3. Bestandssituation 
 
Bei Plangebiet handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche ohne Bestandsgebäude 
Ein besonderer Bewuchs ist nicht vorzufinden. 
 
 
4.  Erschließung 
 
Das Plangebiet wird über die Straße Maarpfad sowie über einen Wirtschaftsweg (Gemüseweg), 
welcher im Bereich der KiTA ausgebaut wird, erschlossen. Die Anbindung an das übergeordnete 
Straßensystem erfolgt über die Koblenzer Straße.      
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5. Planungsrechtliche Situation 
 
5.1 Regionalplan 
 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg vom 06. 
Februar 2004 weist den Bereich der 13. Änderung des Flächennutzungsplans als Allgemeinen 
Freiraum- und Agrarbereich (AFAB) aus.  
 
Landesplanerische Abstimmung 
Für die 13. Änderung des Flächennutzungsplans wurde von der Bezirksregierung Köln am 
21.08.2018 bestätigt, dass die Planung nicht den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
entgegensteht (Abfrage nach § 34 LPIG).  
 
5.2 Landschaftsplan 

 
Im Landschaftsplan Nr. 2 (Bornheim) des Rhein-Sieg-Kreises ist für den Änderungsbereich des 
FNP keine Eintragung in der Festsetzungskarte enthalten. 
 
5.3       Flächennutzungsplan 

 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim stellt für das Plangebiet Flächen für die 
Landwirtschaft dar.  
 
5.4 Bebauungsplan, Einbeziehungssatzung 
 
Für den Planbereich besteht derzeit kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Südlich an das Plange-
biet grenzt jedoch eine Innenbereichssatzung nach § 34 BauGB an. Dieser Satzungsbereich ist 
bereits bebaut und soll durch eine Einbeziehungsatzung gemäß § 34 Abs. 4, Satz 1, Nr. 3 um die 
Fläche des Plangebiets erweitert werden.  
 
 
6.  Neue Darstellung 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bornheim stellt das Plangebiet als Flächen für die 
Landwirtschaft dar. Da die landwirtschaftliche Nutzung hier aufgegeben werden soll und erhöhter 
Bedarf für den Bau einer Kindertagesstätte besteht,  sieht die 13. Änderung des Flächennutzungs-
plans die Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche für sozialen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen vor. Diese dient der Deckung von dringenden Bedarfen an Kitaplätzen. 
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TEIL B: Umweltbericht 
 
Für das Verfahren zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans wird eine Umweltprüfung gemäß § 
2 Abs. 4 BauGB für die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB durchgeführt. Die Ergeb-
nisse werden in einem Umweltbericht (UB) gemäß § 2a BauGB dargestellt. 
 
 
1. Ziele der Planung 
 
Die Stadt Bornheim plant mit der 13. Änderung des Flächennutzungsplans die Darstellung einer 
Gemeinbedarfsfläche (ca. 2300m²) für sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, 
um dort eine 4-gruppige Kindertagesstätte anzusiedeln.    
 
 
2. Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen, Verordnung en, Richtlinien und Fachplanungen 
 
Umweltbelang e Vorschrift  

Mensch / Gesundheit / 
Bevölkerung 

Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j BauGB, TA-Lärm, DIN 18005, BIm-
SchG 
 

Tiere / Pflanzen und 
biologische Vielfalt 
 

Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
gem. § 1BNatSchG, Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j und § 1a (3), (4) 
BauGB 

Fläche 
 

Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
gem. § 1 BNatSchG, Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j und § 1a (3), (4) 
BauGB 

Boden Zweck/Grundsätze des Bodenschutzes gem. § 1 BBodSchG, Darstel-
lungen der Bodenschutzklausel gem. § 1a (2) BauGB, Belange gem. § 
1 Abs. 6 Nr. 7 a-j BauGB, Bundes-Bodenschutz und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) 
 

Wasser 
 

Grundsätze des § 6 WHG, LWG NW, Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j 
BauGB 
 

Luft / Klima 
 

Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
gem. § 1BNatSchG, TA-Luft, Belange gem. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 7 
a-j BauGB Landschaft. Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege gem. § 1BNatSchG und LNatSchG NW, Belange 
gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j BauGB 
 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 
 

Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
gem. § 1BNatSchG, Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j BauGB, Ziele 
und Grundsätze des Denkmalschutzgesetzes NRW gem. § 1 
 

Fachplanungen: s. Teil A, Kap. 5.  
 

 
3. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umwel tauswirkungen der Planung 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung werden die Belange des Umweltschutzes - vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der Umweltvorsorge - abgewogen. Umweltschäden und Umweltbeeinträchtigungen 
sollen vermieden werden.  
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3.1 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Die Fläche wurde landwirtschaftlich genutzt. An den Änderungsbereich des Flächennutzungsplans 
grenzt bereits Wohnbebauung an. Die Fläche weist hinsichtlich der Naherholung keine besondere 
Bedeutung auf. Beeinträchtigungen durch die östlich des Gebietes gelegene ehemalige Deponie 
sind nicht zu befürchten.  

Die als Folge einer möglichen Bebauung induzierten Ziel- und Quellverkehre (maximal 180 Fahr-
ten) führen nur zu geringfügigen höheren Verkehrsaufkommen, so dass gravierende Beeinträchti-
gungen nicht zu erwarten sind.  
In einer Entfernung von ca. 80 m zur südwestlichen Plangebietsgrenzen befindet sich die 
Bahntrasse der Deutschen Bahn. In einer Schalltechnischen Stellungnahme wurde ermittelt, dass 
die zur Bahn ausgerichtet Spielfläche der Kita einen Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) erwar-
ten lässt. 62 dB(A) sind hinnehmbar, da dieser Wert die Schwelle markiert, bis zu der unzumutbare 
Störungen der Kommunikation und Erholung nicht zu erwarten sind. An den Gebäuden muss für 
passiven Schallschutz gesorgt werden. Beim Gebäude bestehen maximale Anforderungen an die 
Schalldämmung der Außenbauteile (s. Schalltechnische Stellungnahme, Accon, 24.04.2018) 
 
Die von Kindern verursachten Geräuscheinwirkungen sind privilegiert und hinzunehmen.  
Der Lärm, der durch den Zu- und Abfahrtsverkehr entsteht überschreitet die Orientierungswerte 
nicht.  
 
Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
 
3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielf alt / Schutzgebiete 
 
Innerhalb des Bereiches der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes befinden sich keine nationa-
len oder internationalen Schutzgebiete. Somit kommen in diesem Bereich keine Natura 2000-
Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete oder gesetzlich geschützte Biotope nach 
§ 42 Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen oder sonstige schutzwürdige Biotope vor.  
 
Die Fläche ist eine brachgefallende Landwirtschaftliche Fläche mit Ruderalvegetation. Sie wird vor 
allem durch Grasbewuchs dominiert.  
 
Die artenschutzrechtlichen Belange wurden durch eine artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I 
untersucht. „Es wurden neun planungsrelevante Arten ermittelt, eine Fledermausart und acht Vo-
gelarten, für die das Gebiet einen potenziellen Lebensraum darstellt. Jedoch beschränkt sich die 
potenzielle Lebensraumfunktion in allen Fällen auf die Nutzung als Nahrungshabitat, ohne dass 
dabei eine essenzielle artspezifische Bedeutung nachweisbar ist. Insofern ist vorhabenbedingt für 
keine der potenziell betroffenen Arten ein artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial erkennbar, so 
dass in keinen Fall eine vertiefende, artenschutzrechtliche Überprüfung erforderlich ist. 
Es sind auch keinerlei Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung des Eintritts von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 BNAtSchG erforderlich.  
Da es somit nicht zum Eintritt von Zugriffsverboten nach BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 kommt, 
stehen dem Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht keine weiteren Einwände entgegen.“ (Dr. 
Denz, Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I, 08.08.2018).  
 
Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
 
3.3 Schutzgut Fläche 
 
Im gesamten Stadtgebiet von Bornheim besteht dringender Bedarf an Kindergartenplätzen. Durch 
eine nur eingeschränkte Verfügbarkeit von Baulücken kann der Bedarf hiermit nicht gedeckt wer-
den. Flächen für eine Wiedernutzung von bereits versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder 
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bebauten Flächen stehen nicht zur Verfügung. Die städtebauliche Notwendigkeit der geringfügigen 
Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Fläche (ca. 0,2 ha) ist damit nachgewiesen. 
Auf dem Gelände findet zukünftig eine Flächenversiegelung von max. 60 % statt (GRZ 0,4 + 50%).  
 
Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
 
3.4 Schutzgut Boden 
 
Die Fläche weist typische ertragreiche Böden der Köln-Bonner Niederterrasse auf. Durch die be-
absichtigte Änderung der Darstellungen im FNP hin zu Gemeinbedarfsfläche werden jedoch keine 
gravierenden Auswirkungen erwartet, da es sich lediglich um eine kleine Arrondierung der beste-
henden Bebauung handelt.  
 
Die Vorgaben der §§ 1 Abs. 5 und 1a Abs. 2 BauGB zur nachhaltigen und umweltschützenden 
städtebaulichen Entwicklung allgemein sowie zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund 
und Boden im Besonderen sind bei der Ausweisung neuer Erschließungs- und Bauflächen zu be-
achten. 

Der Boden im Plangebiet weist durch die bisherige landwirtschaftliche Nutzung der Fläche anthro-
pogene Veränderungen auf. Die natürliche Funktionsfähigkeit des Bodenkörpers ist dadurch be-
reits heute schon teilweise eingeschränkt. Die erhöhte Bodenversiegelung, durch die Planung führt 
zu keiner besonderen Einschränkung. 

Mit der Umnutzung einer ehemalig landwirtschaftlich genutzten Fläche, die von Umgebungsbe-
bauung geprägt ist, wird daher dem Ziel des sparsamen Umgangs mit der Ressource Boden 
Rechnung getragen. Alternative Flächen für eine Wiedernutzung von bereits versiegelten, sanier-
ten, baulich veränderten oder bebauten Flächen stehen nicht zur Verfügung. 
 
Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
 
3.5 Schutzgut Wasser 
 
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III B des Wasserschutzgebietes für die Gewässer im Ein-
zugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Urfeld. Die genehmigungspflichtigen Tatbestände und 
Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung der Bezirksregierung Köln, vom 24.05.1994 ein-
schließlich der 1. Änderung vom 04.02.1999 und der 2. Änderung vom 26.01.2005 sind zu beach-
ten. Zudem befindet sich das Gebiet der 13. Änderung des Flächennutzungsplans außerhalb von 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten oder Bereichen mit einer Betroffenheit durch extreme 
Hochwasser. 
Im Zuge der Änderung der Darstellungen des Flächennutzungsplans von landwirtschaftlicher Flä-
che zur Gemeinbedarfsfläche sind Veränderungen des Wasserhaushaltes nicht zu erwarten.  
 
Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
 
3.6 Schutzgut Luft, Klima 
 
Nördlich und östlich der Flächen der 13. Änderung des Flächennutzungsplans befinden sich große 
landwirtschaftliche Flächen mit einer Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet. Diese werden durch 
die Planung jedoch nicht beeinträchtigt. Aufgrund der bereits vorhandenen angrenzenden Bebau-
ung werden durch die Nachverdichtung, Ortsarrondierung keine wesentlichen Auswirkungen auf 
die lufthygienischen und die klimatischen Verhältnisse erwartet. 
 
Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
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3.7 Schutzgut Landschaft  
 
Das Plangebiet befindet sich im Übergang von bestehender Wohnbebauung im Bornheimer Orts-
teil Roisdorf in die freie Landschaft. Sie befindet sich nicht im Landschaftsschutzgebiet. Es handelt 
sich um eine kleine Ortsarrondierung. Eine Beeinträchtigung der Landschaft durch die Nutzungs-
änderung wird nicht gesehen.  
 
Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
 
3.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüt er 
 
Hinweise auf denkmalgeschützte Gebäude/Kulturgüter liegen nicht vor. Denkmalwerte Bausub-
stanz wird durch die Nutzungsänderung nicht beeinträchtigt.  
Zurzeit liegen keine Angaben zu Bodendenkmälern vor. Die gesetzlichen Vorgaben des Denkmal-
schutzgesetzes, hier insbesondere die §§ 15 und 16 DSchG sind bei einer Neubebauung der Flä-
che zu beachten. 
 
Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
 
3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 
Mit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern, die die Belange des Umweltschut-
zes negativ beeinflussen, ist im Bereich der 13. Änderung des Flächennutzungsplans unter Beach-
tung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen nicht zu rechnen. 
 
Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 
 
4. Entwicklungsprognosen 

4.1 Entwicklung bei Durchführung der FNP-Änderung 
 
Das FNP-Änderungsverfahren bereitet die verbindliche Bauleitplanung, die Einbeziehungssatzung 
gem. §34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB am Maarpfad, welche parallel durchgeführt wird, vor. Beide 
Verfahren setzen eine Gemeinbedarfsfläche für die Ansiedlung eines 4-gruppigen-Kindergartens 
fest.  
Die Bebauung schließt an die bestehende Bebauung am Maarpfad an, es handelt sich somit um 
eine kleine Ortsarrondierung, die sich landschaftlich einfügt.  
 
60 % des Grundstücks dürfen dabei durch das Gebäude und Stellplätze versiegelt werden, der 
Rest wird als Spielfläche gestaltet, die auch eine Bepflanzung beinhaltet.  
 
Die Kindergartennutzung induziert Ziel- und Quellverkehre, maximal ca. 180 Fahrten. Diese führen 
somit zu geringfügig höheren Verkehrsaufkommen im Quartier. Der Lärm, der durch den Zu- und 
Abfahrtsverkehr entsteht überschreitet die Orientierungswerte nicht.  
 
Die von Kindern verursachten Geräuscheinwirkungen sind privilegiert und hinzunehmen.  
 

4.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung /  „Nullvariante“ 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die bestehende Darstellung des wirksamen Flächennut-
zungsplans von 2011 maßgebend und die Nutzung als landwirtschaftliche Fläche hat Fortbestand.  
 

55



Da es sich bei der Fläche um eine brachgefallende Landwirtschaftliche Fläche mit Ruderalvegeta-
tion handelt, die vor allem durch Grasbewuchs dominiert wird, wird diese Entwicklung entspre-
chend fortfahren.  
 

5. Umweltrelevante Maßnahmen 
 
Die Versiegelung der Gemeinbedarfsfläche durch das Kindergartengebäude wird im Rahmen der 
Satzung auf das nötigste beschränkt. Das Gebäude wird für 4 Kindergartengruppen 2-geschossig 
gebaut. Maximal 60% der Flächen dürfen zusammen mit Nebenanlagen und Stellplätzen versiegelt 
werden.  
Ein teilweiser Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft findet durch die Bepflanzung des 
Gartens bzw. eine Eingrünung des Grundstücks statt.  
 
Monitoring:  
Monitoringmaßnahmen sind zur Überwachung erheblicher Auswirkungen vorzusehen. Planungs-
bedingte erhebliche Auswirkungen werden durch die 13. FNP-Änderung jedoch nicht erwartet. 
Durch die Planung werden damit keine Monitoringmaßnahmen begründet.  
 

6. Standortalternativen 
 
Die Stadt Bornheim hat sich in einem langwierigen Standortfindungsprozess bemüht, Flächen für 
die Errichtung von Kindertageseinrichtungen zu erwerben. Kurzfristig konnten jedoch keine ande-
ren Standorte akquiriert werden, die über eine Lagegunst wie die Fläche im Plangebiet verfügen. 
Somit ist eine kurzfristige Verfügbarkeit anderer Flächen nicht gegeben. Standortalternativen ste-
hen somit nicht zur Verfügung.  
Die 13. Änderung des FNP stellt eine städtebaulich verträgliche Ortsarrondierung dar.  
 

7. Zusätzliche Angaben 
Da der Flächennutzungsplan ein vorbereitender Bauleitplan ist, in dem die Art der Bodennutzung 
in den Grundzügen dargestellt wird, sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter als „indirekt“ zu 
betrachten. Die Darstellungen bereiten solche Auswirkungen planungsrechtlich vor. 
  

7.1. Technische Verfahren 
Zur Beurteilung der Auswirkungen der Darstellung der 13. FNP Änderung auf die Schutzgüter und 
ihrer Wechselwirkungen untereinander (s. Kap 3) wurde eine ökologische Risikobeurteilung durch-
geführt. Für das Schutzgut Tiere wurde eine Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I durchgeführt 
(Dr. Denz, 08.08.2018). Für das Schutzgut Mensch wurde eine Schalltechnische Stellungnahme 
erstellt (Accon, 24.04.2018). Die Bewertung der weiteren Schutzgüter erfolgte anhand von Auswer-
tungen vorhandener Planungsgrundlagen. 
 

7.2 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der An gaben 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der projektrelevanten Angaben sind nicht aufgetreten. 
Manche Angaben beruhen auf allgemeinen Angaben (z.B. Klima) und beinhalten daher eine 
Streuungsbreite. Zur Ermittlung und Beurteilung der erheblichen Umweltauswirkungen der geplan-
ten Bebauung bilden die Angaben dennoch eine hinreichende Grundlage.  
 

8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Ziel der 13. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche für 
sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen. Zusammen mit der Erweiterung der Ein-
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beziehungssatzung gem. §34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB, welche gleichzeitig erfolgt, soll die pla-
nungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung eines 4-gruppigen Kindergartens geschaffen 
werden.  
Bisher ist das Plangebiet in wirksamen Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche darge-
stellt. Im Landschaftsplan Nr. 2 (Bornheim) des Rhein-Sieg-Kreises ist für den Änderungsbereich 
des FNP keine Eintragung in der Festsetzungskarte enthalten. 
Durch die Flächennutzungsplanänderung selbst  werden keine erheblichen Umweltauswirkungen 
erwartet. Die durch die Flächennutzungsplan-Änderung bedingten, indirekten Auswirkungen auf 
die Schutzgüter sowie deren Wechselwirkungen werden unter Einbeziehung der verbindlichen 
Bauleitplanung soweit möglich aufgeführt. Für alle Schutzgüter können Vermeidungs-, Verminde-
rungs-, Kompensations- und Schutzmaßnahmen als umweltrelevante Maßnahmen ergriffen wer-
den, so dass nach Realisierung der Planung keine erheblichen Umweltauswirkungen verbleiben.  
 
 
 
Fachgutachten: 

• Artenschutzrechtliche Vorprüfung Stufe I, Dr. Denz, 08.08.2018 
• Schalltechnische Stellungnahme, Accon, 24.04.2018 
• Ergänzung der Schalltechnischen Stellungnahme, Accon, 31.01.2019 
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13. Änd. des Flächennutzungsplans 
in der Ortschaft Roisdorf 

 
 

Niederschrift 
über die Durchführung der Beteiligung der Öffentlic hkeit an der Bauleitplanung 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit (frühzeitige Bürgerbeteiligung) wurde mit einer Auslegung 
der Planung und einer Einwohnerversammlung durchgeführt: 
 
Zeitraum der Auslegung: vom 20.09.2018 bis 22.10.2018 
Einwohnerversammlung: am 09.10.2018 von ca. 18.30 bis ca. 20.25 Uhr 
Ort:    Ratssaal im Rathaus der Stadt Bornheim,  

Rathausstraße 2,  
53332 Bornheim 

 
Anwesend waren:  Herr Schier (Erster Beigeordneter) 

Herr Erll (Amtsleiter Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt) 
Frau Breuer (Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt) 
Herr Probierz (Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt) (Ro 22) 
Herr Haase (H+B Stadtplanung) (Ro 22) 
Herr Johnecke (H+B Stadtplanung) (Ro 22)  

    ca. 45 Bürger 
 
Um ca. 18.30 Uhr eröffnet Herr Schier die Veranstaltung und erläutert den Ablauf des 
Abends. Die 13. Änderung des Flächennutzungsplans wird zusammen mit der 
Wohngebietsplanung Ro 22 vorgestellt.  
Herr Erll stellt den derzeitigen Stand des Verfahrens sowie den generellen Ablauf des 
Bauleitplanverfahrens dar und verweist auf die Möglichkeiten der Verfahrensbeteiligung. 
Anschließend werden die allgemeinen Ziele der Planung erläutert. 
 
Zu folgenden Themen wurden Fragen und Anregungen zur 13. Änderung des FNP 
vorgebracht: 
 
 
1. Immissionen / Schallschutz 
Auf Grund der Lärmbelastungen für die Nachbarschaft wird gefordert die Kita in den Ro 22 
an die Herseler Straße zu verlegen. Schallschutz wird gefordert.  

A: Dieser Standort ist aufgrund bestehenden Lärmbeeinträchtigungen durch die stark 
befahrene Herseler Straße und die südöstlich davon gelegenen gewerblichen 
Nutzungen problematisch sei, da auch für eine KiTa bestimmte Immissionsgrenzwerte 
einzuhalten seien. Auch die Erschließung dieses Grundstücks sei aufgrund einer nur 
unzureichend vorhandenen fußläufigen Anbindung nicht ideal. Außerdem bevorzuge 
die Stadtverwaltung einen zentraler im Ortsteil liegenden Standort der neuen KiTa, da 
diese nicht nur der Versorgung der Neubaugebiete Ro 22 und Ro 23 diene, sondern 
der gesamten Ortschaft. Für den Bereich in Roisdorf östlich der Bahn verringert sich 
der Weg zur Kita erheblich.  
Durch Kinder verursachter Lärm ist privilegiert und muss akzeptiert werden. Bisher gab 
es noch nie Beschwerden auf Grund von „Kinderlärm“. 
 

 
2. Baurechtliche Verbote in der Nachbarschaft 
Bauliche Anlagen müssen auf landwirtschaftlichen Flächen in der Nachbarschaft des 
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Plangebiets entfernt werden. Es wird vermutet, dass dies mit der Planung zusammenhängt.  
 A: Es gibt keinen Zusammenhang. Kein Thema des Planverfahrens. 
 
 
3. Plangebietserweiterung 
Es wird gefordert, das Plangebiet entlang des Maarpfades um Wohnbauflächen zu erweitern.  

A: die Bezirksregierung Köln stimmt einer solchen Erweiterung nicht zu.  
 

4. Öffnung Gemüseweg , Lage zu gefährlich 
Es wird gefordert den Gemüseweg für Pkw zu öffnen und so eine Verbindung zur Ortschaft 
Bornheim zu schaffen. Des Weiteren wird der Traktorenverkehr als zu gefährlich 
eingeschätzt.  

A: Es handelt sich weiterhin um einen Wirtschaftsweg, der nur von landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen befahren werden darf. Er wird für den Pkw-Verkehr nur vor der Kita 
verkehrssicher ausgebaut, das Gelände der Kita abgesichert. Das Haupteinzugsgebiet 
der Kita wird Roisdorf, nicht Bornheim sein.  

 
5. Verkehrsmenge 
Mit welcher Verkehrsmenge wird gerechnet?  

A: Es wird eine 4-gruppige Kindertagesstätte gebaut, die hauptsächlich mit den 
Kindern aus dem Viertel belegt werden soll. Es wird deshalb eher eine Reduzierung 
der Verkehrsmenge erwartet, da viele zum Erreichen des Kindergartens das Viertel 
nicht mehr verlassen müssen.  

 
6. Grundstücksauswahl 
Warum wurde dieses Grundstück ausgewählt? Warum kein Provisorium gebaut. 

A: Das Grundstück ist verfügbar. Ein dortiges Verfahren ist hier schnell umsetzbar. Der 
Bedarf besteht langfristig. Eine hohe Akzeptanz ist dort zu erwarten.  

 
7. Vergrößerungsmöglichkeit 
Besteht die Möglichkeit der Vergrößerung auf 6-Gruppen? 

 A: Nein, die Fläche reicht nur für 4-Gruppen.  
 
8. Lärmschutz Kita 
Wie wird der Außenbereich der Kita vor Bahnlärm geschützt?  

A: Die Richtwerte werden eingehalten. An der Bahn wird eine Schallschutzwand 
gebaut. Es gibt bauliche Möglichkeiten zum Lärmschutz beim Gebäude.  
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Stadt Bornheim 
13. Änderung des Flächennutzungsplans 

in der Ortschaft Roisdorf 
 

Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung  

Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

1. Erweiterung des Plangebiets um weitere landwirts chaftliche Flächen entlang des 
Maarpfads zur Umnutzung in Wohnbaufläche bzw. Verla gerung der KiTa dort hin. Bean-
tragung von Schaffung von Planrecht für Kleingärten .   

Stellungnahme der Stadt Bornheim 

Die Bezirksregierung Köln hat nur einer kleinen Ortsarrondierung zugestimmt. Eine größere 
Erweiterung, Umwandlung von weiteren Landwirtschaftlichen Flächen in Wohnbauflächen ste-
hen den Zielen der Raumordnung und Landesplanung entgegen. Die 13. Flächennutzungs-
plan-Änderung bezieht sich weiterhin nur auf ein Grundstück für einen Kindergarten, welches 
an die bestehende Innenbereichssatzung nach § 34 BauGB anschließt.  
 
Bauordnungsrechtliche Verfahren (Beseitigung von Gartenhütten) auf benachbarten Flächen 
stehen in keinem Zusammenhang mit dem 13. Änderungsverfahren des Flächennutzungs-
plans.  
 

2. Innenentwicklung, Lage des Kindergartens, Bedarf  Kindergartenplätze, Schallimmis-
sionen  

Stellungnahme der Stadt Bornheim 

Die Stadt bevorzugt einen zentralen in der Ortschaft liegenden Standort der neuen KiTa, da 
diese nicht nur der Versorgung der Neubaugebiete Ro 22 und Ro 23 dienen wird, sondern 
dem gesamten Quartier bzw. der gesamten Ortschaft. Es handelt sich um eine kleine Orts-
arrondierung durch eine Gemeinbedarfsfläche. Parallel findet ein Verfahren zur  Erweiterung 
der Einbeziehungssatzung gem. 34, Abs. 4 BauGB statt, hier wird dann das genaue Maß der 
baulichen Nutzung geregelt. Alternative Standorte stehen für die Nutzung nicht zur Verfügung, 
kommen städtebaulich nicht in Frage und sind nicht Teil dieses Verfahrens.  
 
Es ist aus städtebaulicher Sicht grundsätzlich sinnvoll, die Anlage von Kindertagesstätten im 
Stadtgebiet zu verteilen, um möglichst kurze Wege zu ermöglichen, die auch ohne Kfz zu er-
reichen sind. Daher wäre eine Kindertagesstätte im Bereich Bonner Straße/ Adenauerallee 
wenig sinnvoll, da hier bereits im Umfeld ausreichend Plätze ortsnah zur Verfügung stehen. 
Die Bereitstellung der Kindertagestätte am Maarpfad dient zwar grundsätzlich dem Sozialraum 
Bornheim/ Brenig/ Roisdorf, wird aber voraussichtlich überwiegend von den ortsnahen Bewoh-
nern genutzt werden.  
 
Der Grundstückswert an der Bonner Straße/ Adenauerallee wird weit über dem Wert des 
Grundstücks am Maarpfad liegen. Darüber hinaus könnte hier städtebaulich sinnvoll nur in 
Kombination mit ergänzenden Nutzungen gebaut werden, was die Realisierbarkeit aber zeit-
lich erheblich verzögern würde. 
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Der Standort im Bereich des geplanten Gewerbes im Ro 22 ist bereits heute mit erheblichem 
Verkehr belastet, insbesondere durch den Schwerlastverkehr zu den benachbarten Gewerbe-
betrieben im Bereich der Raiffeisenstraße. Die heutigen Kindertagesstätten benötigen aber 
auch zu Tageszeiten entsprechende Ruheräume für die Kinder. Dies wäre hier aber mit einem 
erheblichem Mehraufwand verbunden. 
 
Für die Bewohner des Quartiers in Roisdorf östlich der Bahn verringert sich der Weg zur Kita 
erheblich. Es wird deshalb keine wesentliche Änderung der Verkehrsmenge erwartet, da viele 
zum Erreichen des Kindergartens das Quartier nicht mehr verlassen müssen. Aber selbst bei 
der Annahme, dass alle 80 Kinder und 10 Bedienstete mit dem Auto fahren (180 Fahrten pro 
Tag), wird der Richtwert eines Allgemeinen Wohngebiets um mehr als 10 dB(A) unterschritten. 
Auch bei Abwicklung der Parkvorgänge auf den Stellplätzen am Gemüseweg käme es hier zu 
keinen Konflikten.  
 
In einer Entfernung von ca. 80 m zur südwestlichen Plangebietsgrenzen befindet sich die 
Bahntrasse der Deutschen Bahn. In einer Schalltechnischen Stellungnahme wurde ermittelt, 
dass die zur Bahn ausgerichtet Spielfläche der Kita einen Beurteilungspegel von bis zu 61 
dB(A) (ohne Lärmschutzwand) erwarten lässt. 62 dB(A) sind hinnehmbar, da dieser Wert die 
Schwelle markiert, bis zu der unzumutbare Störungen der Kommunikation und Erholung nicht 
zu erwarten sind. Beim Gebäude muss für passiven Schallschutz gesorgt werden.  
Die Lärmschutzwand an der Bahn wird von der Deutschen Bahn gebaut und bezahlt. Mit der 
Lärmschutzwand wird sich der Pegel um ca. 1 dB(A) reduzieren.  
 
 
3. Ausbau und Nutzung des Wirtschaftsweges (Gemüsew eg) 

Stellungnahme der Stadt Bornheim 

Der Gemüseweg wird im Plangebiet, vor der KiTA, ausgebaut. Der restliche Weg bleibt weiter-
hin ein Wirtschaftsweg. Gegen eine ordnungswidrige Nutzung des Weges kann im Rahmen 
dieses Bauleitplanverfahrens keine Regelung getroffen werden.  
 
 
4. Lage des Gebäudes, Lärmschutz für die Nachbarsch aft  

Stellungnahme der Stadt Bornheim 

Die 13. Änderung des Flächennutzungsplans stellt eine Gemeinbedarfsfläche für sozialen 
Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen dar. Die genaue Lage des Baufeldes und die 
Stellplatzflächen (und dazugehörige Wendemöglichkeiten) werden erst im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung, in der Einziehungssatzung gem. §34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB, 
festgesetzt.  
 
Das Kindergartengebäude soll sich in den städtebaulichen Charakter des Bestandes einfügen. 
Der Neubau wird sich seinem Erscheinungsbild nicht wesentlich von einem Mehrfamilienhaus 
unterscheiden. Die Anlage der Spielflächen ist im Flächennutzungsplan noch nicht abschlie-
ßend festgelegt. 
 
Die von Kindern verursachten Geräuscheinwirkungen sind privilegiert und im Rahmen der 
Nutzung eines allgemeinen Wohngebietes bzw. hier eines Mischgebietes hinzunehmen. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB: 

1. Rhein-Sieg-Kreis, Schreiben vom 24.10.2018  

Stellungnahme Stadt Bornheim:  

Der Eingriff in den Boden ist allein durch die Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche nicht 
quantifizierbar, da die Flächennutzungsplan-Änderung die verbindliche Bauleitplanung ledig-
lich vorbereitet. Die mögliche Versiegelung der Fläche wird nicht festgesetzt. Durch die beab-
sichtigte Änderung der Darstellungen im FNP hin zu Gemeinbedarfsfläche werden keine gra-
vierenden Auswirkungen erwartet, da es sich lediglich um eine kleine Arrondierung der be-
stehenden Bebauung handelt.  
 
Die Vorgaben der §§ 1 Abs. 5 und 1a Abs. 2 BauGB zur nachhaltigen und umweltschützen-
den städtebaulichen Entwicklung allgemein sowie zum sparsamen und schonenden Umgang 
mit Grund und Boden im Besonderen werden beachtet.  
 
Der Boden im Plangebiet weist durch die bisherige landwirtschaftliche Nutzung der Fläche 
anthropogene Veränderungen auf. Die natürliche Funktionsfähigkeit des Bodenkörpers ist 
dadurch bereits heute schon teilweise eingeschränkt. Die erhöhte Bodenversiegelung, durch 
die Planung führt zu keiner besonderen Einschränkung. 
 
Mit der Umnutzung einer ehemalig landwirtschaftlich genutzten Fläche, die von Umgebungs-
bebauung geprägt ist, wird daher dem Ziel des sparsamen Umgangs mit der Ressource Bo-
den Rechnung getragen.  
 
Beschluss: 
Kenntnisnahme. 
 
 
2. Stadtbetrieb Bornheim, Schreiben vom 28.09.2019  

 
Stellungnahme Stadt Bornheim: 
 
Wasserversorgung: Die hydraulische Leistungsfähigkeit der vorhandenen Leitung wird im 
Rahmen der Baugenehmigung überprüft.  

Entwässerung / Niederschlagswasserbeseitigung: Da das Plangebiet nicht in der General-
entwässerungsplanung berücksichtigt ist, ist auch die Beseitigung des Niederschlagswassers 
nicht über die vorhandene Mischwasserkanalisation vorgesehen. Das Niederschlagswasser 
ist zu versickern, oder der Nachweis zu erbringen, dass das zusätzliche Anschluss keine ne-
gativen Auswirkungen auf das vorhandene Kanalnetz hat, evtl. ist eine Rückhaltung mit ge-
drosselter Einleitung erforderlich. Die Entwässerungsplanung bzw. der Nachweis erfolgt im 
Rahmen der Baugenehmigung.  

Überflutungsbetrachtung: Auf ausreichenden baulichen Überflutungsschutz wird bei der Bau-
genehmigung geachtet.  

 
Beschluss:  
Kenntnisnahme 
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3. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Schreibe n vom 24.10.2018  

Stellungnahme Stadt Bornheim:  
Der Eingriff in Natur und Landschaft ist allein durch die Darstellung einer Gemeinbedarfsflä-
che nicht quantifizierbar, da die Flächennutzungsplan-Änderung die verbindliche Bauleitpla-
nung lediglich vorbereitet. Die mögliche Versiegelung  der Fläche (der Eingriff) wird nicht 
festgesetzt. Eine Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen hat in der verbindlichen Bauleit-
planung zu erfolgen. Die Festsetzung der Baufläche für die KiTA erfolgt hier durch eine Ein-
beziehungssatzung nach § 34 Abs. 4, Satz 1, Nr. 3 BauGB. Ein Außenbereichsgrundstück 
wird in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen. 
 
Durch die beabsichtigte Änderung der Darstellungen im FNP hin zu Gemeinbedarfsfläche 
werden keine gravierenden Auswirkungen erwartet, da es sich lediglich um eine kleine Arron-
dierung der bestehenden Bebauung handelt.  
 
Beschluss:  
Kenntnisnahme.  

 
4. Landschafts-Schutzverein Vorgebirge e.V.  

Stellungnahme Stadt Bornheim:  
Die Stadt bevorzugt einen zentralen in der Ortschaft liegenden Standort der neuen Kinderta-
gesstätte, da diese nicht nur der Versorgung der Neubaugebiete Ro 22 und Ro 23 dienen 
wird, sondern vor allem dem gesamten Quartier zwischen Herseler Straße, Maarpfad. Alter-
native Standorte stehen für die Nutzung nicht zur Verfügung, kommen städtebaulich nicht in 
Frage und sind nicht Teil dieses Verfahrens.  
 
Die 13.  Flächennutzungsplan-Änderung bereitet die verbindliche Bauleitplanung vor. Die 
Festsetzung der Baufläche für die KiTA erfolgt hier durch eine Einbeziehungssatzung nach § 
34 Abs. 4, Satz 1, Nr. 3 BauGB. Ein Außenbereichsgrundstück wird in den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil einbezogen. Da die 13. Flächennutzugsplanänderung einer frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung bedurfte, wurde diese zunächst für dieses Verfahren durchge-
führt. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung werden die Pläne beider Verfahren parallel of-
fen gelegt.  
 
Die artenschutzrechtlichen Belange wurden durch eine artenschutzrechtliche Prüfung der 
Stufe I untersucht. „Es wurden neun planungsrelevante Arten ermittelt, eine Fledermausart 
und acht Vogelarten, für die das Gebiet einen potenziellen Lebensraum darstellt. Jedoch be-
schränkt sich die potenzielle Lebensraumfunktion in allen Fällen auf die Nutzung als Nah-
rungshabitat, ohne dass dabei eine essenzielle artspezifische Bedeutung nachweisbar ist. 
Insofern ist vorhabenbedingt für keine der potenziell betroffenen Arten ein artenschutzrechtli-
ches Konfliktpotenzial erkennbar, so dass in keinen Fall eine vertiefende, artenschutzrechtli-
che Überprüfung erforderlich ist. 
Es sind auch keinerlei Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung des Eintritts von Verbots-
tatbeständen nach § 44 BNAtSchG erforderlich.  
Da es somit nicht zum Eintritt von Zugriffsverboten nach BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
kommt, stehen dem Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht keine weiteren Einwände ent-
gegen.“ (Dr. Denz, Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I, 08.08.2018).  
 
Beschluss:  
Kenntnisnahme.  

 

5. Rheinische NETZGesellschaft, Schreiben vom 26.10.20 18 

Keine Bedenken geäußert.  
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Beschluss:  
Kenntnisnahme. 
 

6. e-Regio, Schreiben 23.10.2018 

Keine Bedenken geäußert. 
 
Beschluss:  
Kenntnisnahme. 
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Einleitung 

Unmittelbar westlich der Einmündung des Gemüseweges in den Maarpfad bzw. nördlich 

angrenzend an das Grundstück Maarpfad 25 in 53332 Bornheim-Roisdorf befindet sich 

ein Flurstück, das gemäß der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) in der 

Ortschaft Roisdorf zur Bebauung freigegeben werden soll. Durch die mit der geplanten 

Bebauung des Flurstücks verbundene Baufeldfreimachung werden die dort vorhande-

nen Lebensräume und Habitatstrukturen vollständig beseitigt, so dass mögliche Beein-

trächtigungen der beheimateten Tierwelt auftreten können. Daher ist vor der Umwid-

mung der Fläche als Bauland im Zuge der Änderung des FNP zu überprüfen, inwiefern 

dieser Absicht mögliche artenschutzrechtliche Belange entgegenstehen. Dies geschieht 

im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe I (ASP I),  

 

Das Planungsbüro Dr. Denz, Wachtberg, wurde mit der Durchführung dieser ASP Stufe I 

(Vorprüfung: Artenspektrum, Wirkfaktoren) beauftragt, deren Ergebnisse in der 

vorliegenden Ausführung dokumentiert sind.   

 

Naturschutzrechtliche Grundlagen 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wurde mit seinen Novellierungen vom 

27.12.2007 und vom 29.07.2009 an die europäischen Vorgaben der Fauna-Flora-Habi-

tat-Richtlinie (FFH-Richtlinie 92/43/EWG) und die Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 

79/409/EWG) angepasst. Das übergeordnete Ziel der Richtlinien ist es, die biologische 

Vielfalt in den Staaten der Europäischen Union zu erhalten. Vor diesem Hintergrund 

müssen die Belange des Artenschutzes bei allen Planungen und Verfahren beachtet 

werden, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind. Nach nationalem 

und europäischem Recht werden drei Artenschutzkategorien unterschieden (vgl. § 7 

Abs. 2 Nr. 12 bis 14 BNatSchG): 

• Besonders geschützte Arten (nationale Schutzkategorie) 

• Streng geschützte Arten (nationale Schutzkategorie) inklusive der FFH-Anhang 

IV-Arten (europäische Schutzkategorie) 

• Europäische Vogelarten (europäische Schutzkategorie).  
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Die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG sind nur für die europäisch ge-

schützten Arten zu beachten. Demnach ist es verboten, europäisch geschützte Tiere 

• zu fangen, zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu stören (Nr. 1: Tötungs- und Verletzungsverbot), 

• während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-

ten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-

schlechtert (Nr. 2: Störungsverbot),  

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören (Nr. 3: Schutz der Lebensstätten), 

• oder Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 

Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Nr.4: Beeinträchtigungsverbot).  

 

Die national besonders geschützten Arten sind seit den Novellierungen des BNatSchG 

von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben frei-

gestellt.  

 

Gemäß § 44 Abs. 5 des BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote vor, 

wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten bleibt. In diesem Zusammenhang ist die 

Durchführung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) gestattet. 

Durch ein geeignetes Maßnahmenkonzept lassen sich mögliche Verstöße gegen das 

Zugriffsverbot erfolgreich abwenden.  

 

Ergibt eine ASP, dass gegen einen der oben genannten Verbotstatbestände verstoßen 

wird, ist das Vorhaben grundsätzlich unzulässig. Ausnahmeregelungen gemäß § 45 

Abs. 7 BNatSchG sehen vor, dass ein solches Vorhaben dennoch zugelassen werden 

kann. Dazu müssen zwingende Gründe des öffentlichen Interesses vorliegen, eine zu-

mutbare Alternative fehlen, und der Erhaltungszustand der Populationen einer Art darf 

sich durch das Vorhaben nicht verschlechtern. Für die Zulassung solcher Ausnahmen 

nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist in Nordrhein-Westfalen die Untere Naturschutzbehörde 

zuständig. 
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Grundlagen der Planung 

Die zur Umwidmung als Bauland geplante Fläche ist ca. 0,3 ha groß, und liegt am Ost-

rand der Wohnbebauung von Roisdorf östlich der Trasse der Köln-Bonner-Stadtbahnli-

nien 16 und 18. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich – abgesehen von der 

Wohnbebauung entlang des Maarpfades im Osten – landwirtschaftliche und kleingärtne-

rische Nutzflächen, teilweise durch Hecken voneinander abgegrenzt, teilweise auch mit 

einzelnen Gehölzen bestanden. Im Norden schließt sich in kurzer Entfernung zudem ein 

hochwüchsiger, von Bäumen aufgebauter Gehölzriegel an. 

 

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche ist – wie auch ein Teil der Nutzflächen in der 

Umgebung – brachgefallen. Auf ihr hat sich aktuell Ruderalvegetation eingestellt, deren 

Aspekt vom Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) bestimmt wird. Daneben kommen 

stellenweise Einartbestände mit Brombeere (Rubus fruticosus agg.) oder Später Gold-

rute (Solidago gigantea) vor. Lokal tritt die Gewöhnliche Nachtkerze (Oenothera biennis) 

stark hervor.     

 

 

 

Abb. 1: Lage des Vorhabengebietes (rote Umgrenzung) am Ortsrand von Bornheim-

Roisdorf, Maarpfad. (Tim-online; Zugriff: 30.07.2018). 
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Abb. 2: Blick von Osten über die Vorhabenfläche in westlicher Richtung. Der Aspekt auf 

der Fläche wird vom Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) und dessen hellbraunen 

Blütenständen bestimmt. Im Vordergrund und am linken Bildrand ist zudem Brombeer-

Gestrüpp zu erkennen. Im Bildhintergrund befindet sich links eine teilweise hochwüch-

sige Strauchhecke, rechts ein Teil des von Bäumen aufgebauten Gehölzriegels im Nor-

den der Vorhabenfläche. Die beiden genannten Strukturen grenzen nicht unmittelbar an 

die Fläche an (vergleiche Abbildung 1) (Aufnahmedatum: 27.07.2018).   

 

Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I 

In Stufe I der ASP, der so genannten Vorprüfung, wird anhand einer überschlägigen 

Prognose auf der Grundlage vorhandener Informationen, insbesondere auch zum po-

tenziell betroffenen Artenspektrum, sowie einer Übersichtsbegehung, die hier am 

27.07.2018 durchgeführt wurde, geklärt, inwiefern aufgrund der Wirkungen des Vorha-

bens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften auftreten können. Dabei sind vor 

dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit alle relevanten, bau-, anlage- 

und betriebsbedingten Wirkfaktoren zu berücksichtigen. Nur wenn die Möglichkeit be-

steht, dass die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden, 

ist für die betreffenden Arten anschließend in einer vertiefenden ASP der Stufe II eine 
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Art-für-Art-Betrachtung erforderlich, wobei die Betroffenheit der Arten ermittelt und dar-

gestellt wird. Außerdem werden Vermeidungsmaßnahmen, inklusive vorgezogener Aus-

gleichsmaßnahmen, sowie ggf. ein Risikomanagement konzipiert (MWEBWV NRW u. 

MKULNV NRW 2010). 

 

Methodik 

Die Methodik bei der ASP lehnt sich an die gemeinsamen Handlungsempfehlungen von 

MWEBWV NRW u. MKULNV NRW (2010) an.   

 

Insgesamt bleibt das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren auf die 

Arten des Anhangs IV der FFH-RL und auf die europäischen Vogelarten beschränkt 

(s.o.). Bei diesen beiden Schutzkategorien ergeben sich jedoch nach wie vor grundle-

gende Probleme für die Planungspraxis. So müssten bei einer Planung streng genom-

men auch zahlreiche „Allerweltsarten“ mit einem günstigen Erhaltungszustand und einer 

großen Anpassungsfähigkeit berücksichtigt werden (z.B. Amsel, Buchfink, Kohlmeise). 

Daher hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-

len (LANUV) als Planungshilfe für Nordrhein-Westfalen eine naturschutzfachlich begrün-

dete Auswahl derjenigen Arten getroffen, bei denen nicht gegen die Verbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden kann (LANUV NRW 2018). Diese Arten werden in 

Nordrhein-Westfalen als „planungsrelevante Arten“ bezeichnet. Alle anderen Arten sind 

nicht planungsrelevant. Bei ihnen kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass 

nicht gegen die Verbote des § 44 Absatz 1 BNatSchG verstoßen wird. 

 

Für die vorliegende ASP der Stufe I wurde das Fachinformationssystem (FIS) „Ge-

schütze Arten in Nordrhein-Westfalen“ ausgewertet. In einer Vorprüfung des Artenspekt-

rums wurde dabei zunächst geklärt, inwiefern ein Vorkommen planungsrelevanter Arten 

im jeweiligen dem Planungsgebiet entsprechenden Messtischblatt- (MTB-) Quadranten 

bekannt ist. Anschließend wurde das Vorkommen der Arten sowie ein wahrscheinliches 

Auftreten nach drei Kriterien geprüft:  

• Inwieweit liegt ein im FIS LINFOS dokumentiertes Vorkommen im Vorhabengebiet 

vor? 

• Inwieweit liegt ein im FIS LINFOS dokumentiertes Vorkommen im artenspezifischen 

Umkreis (500 m) um das Vorhabengebiet vor? 
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• Inwieweit führt die spezifische Ausprägung des Gebietes zu der Einschätzung, dass 

die einzelne Art mit einer mindestens hohen Wahrscheinlichkeit geeignete Lebens-

bedingungen von essentieller Bedeutung im Planungsgebiet vorfindet? 

 

Bei einer Vorprüfung der Wirkfaktoren wird zudem festgestellt, ob die mit der Realisie-

rung des Bauvorhabens im Zusammenhang stehenden Wirkfaktoren dazu führen kön-

nen, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die relevanten, geschützten 

Arten ausgelöst werden. Im Anschluss daran werden möglicherweise notwendige Ver-

meidungsmaßnahmen formuliert. 

 

Die ASP wird anhand eines Prüfbogens durchgeführt. Dieser enthält neben grundlegen-

den Informationen zum Betrachtungsraum alle Ergebnisse der ASP nach Abschnitten (A 

bis F) gegliedert für jede im Planungsgebiet potenziell vorkommende planungsrelevante 

Art. Zur Bewertung der vorhandenen Lebensraumtypen als mögliche Habitate für pla-

nungsrelevante Tierarten fand am 27.07.2018 eine Vorbegehung des Planungsgebietes 

statt (s.o.). 

  

 

Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Ergebnisse der ASP Stufe I textlich erläutert. 

Eine tabellarische Übersicht in Form des Prüfbogens der ASP bietet Tabelle 1 im An-

hang dieses Dokuments. 

 

Vorprüfung des Artenspektrums (Abschnitt A) 
Im FIS „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ des LANUV NRW (2018a) wurden die 

planungsrelevanten Arten im Planungsgebiet für den Quadranten 1 des Messtischblattes 

5208 Bonn ausgewertet. Die Datenabfrage wurde dabei im ersten Schritt nicht auf be-

stimmte Lebensraumtypen eingeschränkt, im zweiten dann allerdings auf die tatsächlich 

vorhandenen. Dabei handelte es sich ausschließlich um „Brachen“. Ohne Einschrän-

kung auf bestimmte Lebensraumtypen ist demnach potenziell mit 58 planungsrelevanten 

Arten zu rechnen, die sich auf folgende Taxa verteilen: 
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• Säugetiere:  10  

• Vogelarten:  45 

• Amphibien    1 

• Reptilien     1 

• Libellen     1 

 

Bei Einschränkung auf den ausschließlich ausgebildeten Lebensraumtyp „Brachen“ re-

duziert sich die potenzielle Betroffenheit auf 25 Arten. Diese teilen sich auf wie folgt: 

• Säugetiere:    1  

• Vogelarten:  22 

• Amphibien    1 

• Reptilien     1 

• Libellen     - 

 

Darüber hinaus sind Vorkommen nicht planungsrelevanter Vogelarten im Planungsge-

biet zu erwarten, deren Populationen sich aufgrund der allgemein großen Anpassungs-

fähigkeit ihrer Mitglieder landesweit in einem günstigen Erhaltungszustand befinden, so 

dass bei den vorhabensbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote 

des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird. 

 

Die 58 bzw. 25 planungsrelevanten Arten, die im Planungsgebiet beachtlich sind, wer-

den in Abschnitt A der Tabelle 1 im Anhang aufgelistet. Jede Art wird – soweit bekannt – 

an dieser Stelle mit dem spezifischen Status in der Region sowie mit dem Erhaltungszu-

stand in Nordrhein-Westfalen aufgeführt. 

 

 

Wahrscheinlichkeit des Vorkommens (Abschnitt B) 
Die Prüfung der Wahrscheinlichkeit des Vorkommens der planungsrelevanten Arten mit 

dem Fachinformationssystem LINFOS hat ergeben, dass ausschließlich für die Wech-

selkröte unter den potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten ein Vorkommen 

sowohl im Planungsgebiet selbst als auch im planungsrelevanten Umfeld (500-Meter-

Radius) für möglich gehalten wird. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine punkt-
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genaue Angabe, sondern um eine flächige, die insbesondere die Laichgewässer der 

Wechselkröte in den angrenzenden Auskiesungsflächen im Osten berücksichtigt. 

 

Nachfolgend werden die nach dieser Abschichtung im Quadranten 1 des Messtisch-

blattes 5208 lebenden planungsrelevanten Arten nach den Angaben des LANUV NRW 

(2018a) beschrieben, und es wird die Vorkommenswahrscheinlichkeit im Vorhabenge-

biet diskutiert.  

 

Säugetiere 

Unter den Säugetieren treten potenziell ausschließlich Fledermäuse im Vorhabengebiet 

auf. Dabei verbleibt unter Berücksichtigung der Einschränkung auf den Lebensraumtyp 

der „Brachen“, der als einziger im Vorhabengebiet entwickelt ist, ausschließlich die 

Breitflügelfledermaus mit einem möglichen Vorkommen als Nahrungsgast. Die Art 

kommt vorwiegend im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich vor. Die Jagdgebiete be-

finden sich bevorzugt in der offenen und halboffenen Landschaft über Grünlandflächen 

mit randlichen Gehölzstrukturen, Waldrändern oder Gewässern. Außerdem jagen die 

Tiere in Streuobstbeständen, Parks und Gärten sowie unter Straßenlaternen. Insofern 

existieren im Vorhabengebiet potenziell geeignete Habitate, so dass ein mögliches Vor-

kommen der Art als Nahrungsgast nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

Dies gilt indes nicht für ein sporadisches Auftreten. Jedoch dürfte die Brache im Vorha-

bengebiet keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für die Breitflügelfledermaus 

besitzen, da weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender 

Weise vorhanden sind.  

 

 

Vögel 

Unter den Vögeln verbleiben nach der obigen Abschichtung noch 22 Arten, die im Fol-

genden einer näheren Betrachtung bedürfen, weil der Lebensraumtyp der Brachen zu-

mindest teilweise von ihnen genutzt werden kann. 

 

Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kulturlandschaften mit einem Wechsel von ge-

schlossenen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. Dieser Landschaftstyp ist in 

der nahen Umgebung des Vorhabengebietes nicht entwickelt. Brachen gehören nur 

dann zum potenziellen Nahrungshabitat des Habichts, wenn sie Bestandteil der vorste-

108



Dr. Olaf Denz, BfVTN, Wachtberg                                                                                                     13. Änderung FNP Roisdorf: ASP I 
 
 
 

10 
 

hend beschriebenen Landschaft sind. Da dies hier nicht der Fall ist, kann ein regelmäßi-

ges Vorkommen der Art im Vorhabengebiet von vornherein ausgeschlossen werden. 

Dies gilt indes nicht für ein sporadisches Auftreten. Jedoch dürfte die Brache im Vorha-

bengebiet keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für den Habicht besitzen, da 

weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise vorhan-

den sind.    

 

Der Sperber lebt in abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit einem 

ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzug werden halboffene Park-

landschaften mit kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Dieser Land-

schaftstyp ist in der nahen Umgebung des Vorhabengebietes nicht entwickelt. Brachen 

gehören nur dann zum potenziellen Nahrungshabitat des Sperbers, wenn sie Bestandteil 

der vorstehend beschriebenen Landschaft sind. Da dies hier nicht der Fall ist, kann ein 

regelmäßiges Vorkommen der Art im Vorhabengebiet von vornherein ausgeschlossen 

werden. Dies gilt indes nicht für ein sporadisches Auftreten. Jedoch dürfte die Brache im 

Vorhabengebiet keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für den Sperber besit-

zen, da weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise 

vorhanden sind. 

 

Als ursprünglicher Steppenbewohner ist die Feldlerche eine Charakterart der offenen 

Feldflur. Sie besiedelt reich strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grünländer und 

Brachen sowie größere Heidegebiete. Flächen mit hoher Vegetationsdichte werden ge-

mieden. Das Nest wird in Bereichen mit kurzer und lückiger Vegetation in einer Boden-

mulde angelegt. 

 

Das Vorhabengebiet stellt aufgrund der Ausprägung der Brache mit dichten, hochwüch-

sigen Landreitgrasbeständen kein geeignetes Bruthabitat für die Feldlerche dar, so dass 

ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Als Lebensraum bevorzugt die Waldohreule halboffene Parklandschaften mit kleinen 

Feldgehölzen, Baumgruppen und Waldrändern. Darüber hinaus kommt sie auch im 

Siedlungsbereich in Parks und Grünanlagen sowie an Siedlungsrändern vor. Als Jagd-

gebiete werden im Allgemeinen strukturreiche Offenlandbereiche sowie größere Wald-

lichtungen aufgesucht. 

 

109



Dr. Olaf Denz, BfVTN, Wachtberg                                                                                                     13. Änderung FNP Roisdorf: ASP I 
 
 
 

11 
 

Das Vorhabengebiet stellt kein geeignetes Jagdhabitat für die Waldohreule dar, so dass 

ein entsprechendes Vorkommen der Art als regelmäßiger oder sporadischer Nahrungs-

gast von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

Der Steinkauz besiedelt offene und grünlandreiche Kulturlandschaften mit einem guten 

Höhlenangebot. Als Jagdgebiete werden kurzrasige Viehweiden sowie Streuobstbe-

stände bevorzugt. Für die Bodenjagd ist eine niedrige Vegetation mit ausreichendem 

Nahrungsangebot von entscheidender Bedeutung. 

 

Das Vorhabengebiet stellt kein geeignetes Jagdhabitat für den Steinkauz dar, so dass 

ein entsprechendes Vorkommen der Art als Nahrungsgast von vornherein ausgeschlos-

sen werden kann. 

 

Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern 

geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Bevorzugt werden Randberei-

che von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume. Als Jagd-

gebiet nutzt die Art Offenlandbereiche mit kurzer, lückiger Vegetation in der weiteren 

Umgebung des Horstes. 

 

Das Vorhabengebiet stellt kein geeignetes Jagdhabitat für den Mäusebussard dar, so 

dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als Nahrungsgast von vornherein ausge-

schlossen werden kann. Dies gilt allerdings nicht für das Frühjahr, wenn der Aufwuchs 

noch niedrig und keine ausgeprägte Schicht mit Überständern entwickelt ist. Dann ist ein 

sporadisches Auftreten der Art nicht auszuschließen. Jedoch dürfte die Brache im 

Vorhabengebiet zu diesem Zeitpunkt keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat 

für den Mäusebussard besitzen, da weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umge-

bung in ausreichender Weise vorhanden sind. 

 

Der Flussregenpfeifer, der ursprünglich die sandigen oder kiesigen Ufer größerer 

Flüsse sowie Überschwemmungsflächen besiedelt, nutzt heute überwiegend Sekundär-

lebensräume wie Sand- und Kiesabgrabungen und Klärteiche. Das Nest wird auf kiesi-

gem oder sandigem Untergrund an meist unbewachsenen Stellen angelegt. 
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Das Vorhabengebiet stellt keinen geeigneten Lebensraum für den Flussregenpfeifer dar, 

so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann. 

 

Die Wachtel kommt in offenen, gehölzarmen Kulturlandschaften mit ausgedehnten 

Ackerflächen vor. Besiedelt werden Ackerbrachen, Getreidefelder und Grünländer mit 

einer hohen Krautschicht, die ausreichend Deckung bietet. Wichtige Habitatbestandteile 

sind Weg- und Ackerraine sowie unbefestigte Wege zur Aufnahme von Insektennahrung 

und Magensteinen. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von Randstrukturen zur 

Nahrungsaufnahme keinen geeigneten Lebensraum für die Wachtel dar, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Den Kuckuck kann man in fast allen Lebensräumen, bevorzugt in Parklandschaften, 

Heide- und Moorgebieten, lichten Wäldern sowie an Siedlungsrändern und auf Indust-

riebrachen antreffen. Die Art ist ein Brutschmarotzer, dem bestimmte Singvogelarten als 

Wirte dienen, z.B. Teich- und Sumpfrohrsänger, Bachstelze, Neuntöter, Heckenbrau-

nelle, Rotkehlchen sowie Grasmücken, Pieper und Rotschwänze. Erwachsene Tiere 

sind Nahrungsspezialisten, die vor allem von behaarten Schmetterlingsraupen und grö-

ßeren Insekten ernähren (z.B. Libellen). 

 

Das Vorhabengebiet stellt weder als Brut- noch als Nahrungshabitat einen geeigneten 

Lebensraum für den Kuckuck dar, da die Wirtsvogelarten und/oder Beutetiere hier nicht 

leben, so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen 

werden kann. 

 

Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als Kolo-

niebrüter bevorzugt sie freistehende, große und mehrstöckige Einzelgebäude in Dörfern 

und Städten, wo die Lehmnester an den Außenwänden der Gebäude angebracht wer-

den. Als Nahrungsflächen werden insektenreiche Gewässer und offene Flächen in der 

Agrarlandschaft aufgesucht.  
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Das Vorhabengebiet kann ein geeignetes Jagdhabitat für die Mehlschwalbe darstellen, 

so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als Nahrungsgast nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden kann. Jedoch dürfte die Brache im Vorhabengebiet generell 

keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für die Mehlschwalbe besitzen, da 

weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise vorhan-

den sind. 

Der Turmfalke kommt in offenen, strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nähe 

menschlicher Siedlungen vor. Als Nahrungsgebiete sucht die Art Flächen mit niedriger 

Vegetation, z.B. Dauergrünland, Äcker und Brachen auf. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere wegen der hohen Vegetation kein geeignetes 

Jagdhabitat für den Turmfalken dar, so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als 

Nahrungsgast von vornherein ausgeschlossen werden kann. Dies gilt allerdings nicht für 

das Frühjahr, wenn der Aufwuchs noch niedrig und keine ausgeprägte Schicht mit Über-

ständern entwickelt ist. Dann ist ein sporadisches Auftreten der Art nicht auszuschlie-

ßen. Jedoch dürfte die Brache im Vorhabengebiet zu diesem Zeitpunkt keine essentielle 

Bedeutung als Nahrungshabitat für den Turmfalken besitzen, da weitere geeignete 

Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise vorhanden sind. 

 

Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kul-

turlandschaft angesehen werden. Jagdgebiete befinden sich auf Höfen in der Umgebung 

von Stallungen sowie über insektenreichen Gewässern und offenen Flächen in der Ag-

rarlandschaft. 

 

Das Vorhabengebiet kann ein geeignetes Jagdhabitat für die Rauchschwalbe darstellen, 

so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als Nahrungsgast nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden kann. Jedoch dürfte die Brache im Vorhabengebiet generell 

keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für die Rauchschwalbe besitzen, da 

weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise vorhan-

den sind. 

 

Der Neuntöter bewohnt extensiv genutzte, halboffene Kulturlandschaften mit aufgelo-

ckertem Gebüschbestand, Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- und Saum-

strukturen. Besiedelt werden Heckenlandschaften mit Wiesen und Weiden, trockene 

Magerrasen, gebüschreiche Feuchtgebiete sowie größere Windwurfflächen in Waldge-
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bieten. Offene, vegetationsarme und kurzrasige Bodenstellen haben eine wichtige Be-

deutung als Jagdhabitate für Großinsekten, z.B. Laufkäfer. 

 

Das Vorhabengebiet stellt keinen geeigneten Lebensraum für den Neuntöter dar, so 

dass ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann. 

Der Feldschwirl besiedelt sowohl feuchte als auch trockene Habitate. Er brütet in mit 

Buschwerk bestandenen, wechselfeuchten Hochstaudenfluren und Feuchtwiesen, in 

extensiv genutzten Weiden, in Verlandungszonen stehender Gewässer, an Gräben, auf 

Kahlschlägen und Waldlichtungen mit Stockausschlag sowie in Heiden mit lichtem 

Baum- und Strauchbestand. Die Vegetation im Bruthabitat sollte mindestens 20-30 cm 

hoch sein und sowohl aus weichen, biegsamen Halmen bestehen als auch aus höheren 

und festeren Stauden oder Sträuchern, die als Singwarte genutzt werden können. Reine 

Schilfbestände oder Grasfluren ohne höhere Strukturen werden hingegen gemieden. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von Vertikalstrukturen, 

die sich als mögliche Singwarten über den gleichmäßigen Blütenstandshorizont der 

Landreitgrasbestände erheben, keinen geeigneten Lebensraum für den Feldschwirl dar, 

so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann. 

 

Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und 

Wäldern. Zur Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wie-

sen und Äckern bevorzugt. Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen, an 

Waldrändern, aber auch in kleineren Feldgehölzen. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere wegen der hohen Vegetation kein geeignetes 

Jagdhabitat für den Rotmilan dar, so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als 

Nahrungsgast von vornherein ausgeschlossen werden kann. Dies gilt allerdings nicht für 

das Frühjahr, wenn der Aufwuchs noch niedrig und keine ausgeprägte Schicht mit Über-

ständern entwickelt ist. Dann ist ein sporadisches Auftreten der Art nicht auszuschlie-

ßen. Jedoch dürfte die Brache im Vorhabengebiet zu diesem Zeitpunkt keine essentielle 

Bedeutung als Nahrungshabitat für den Rotmilan besitzen, da weitere geeignete 

Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise vorhanden sind. 
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Der Lebensraum des Feldsperlings sind halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen 

Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus dringt der 

Höhlenbrüter bis in die Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, wo er Obst- und Gemü-

segärten oder Parkanlagen besiedelt. Die Nahrung besteht aus Sämereien, Getreide-

körnern und kleineren Insekten. 

 

Das Vorhabengebiet kann ein geeignetes Nahrungshabitat für den Feldsperling darstel-

len, so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als Nahrungsgast nicht von vornhe-

rein ausgeschlossen werden kann. Jedoch dürfte die Brache im Vorhabengebiet gene-

rell keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für den Feldsperling besitzen, da 

weitere geeignete Nahrungsgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise 

vorhanden sind. 

 

Als ursprünglicher Steppenbewohner besiedelt das Rebhuhn offene, gerne auch klein-

räumig strukturierte Kulturlandschafen mit Ackerflächen, Brachen und Grünländern. We-

sentliche Habitatbestandteile sind vielfältige Saumstrukturen an Acker- und Wiesenrän-

dern, Feld- und Wegrainen sowie an unbefestigten Feldwegen. Der Lebensraum muss 

ein reiches Angebot an Kräutern, Samen und Bodeninsekten liefern. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens eines ausreichenden 

Nahrungsangebotes keinen geeigneten Lebensraum für das Rebhuhn dar, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Der Lebensraum des Schwarzkehlchens sind magere Offenlandbereiche mit kleinen 

Gebüschen, Hochstauden, strukturreichen Säumen und Gräben. Besiedelt werden 

Grünlandflächen, Moore und Heiden sowie Brach- und Ruderalflächen. Wichtige Habi-

tatbestandteile sind höhere Einzelstrukturen als Sitz- und Singwarte sowie kurzrasige 

und vegetationsarme Flächen zum Nahrungserwerb. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von Sitz- und Singwarten 

sowie geeigneten Flächen zum Nahrungserwerb keinen geeigneten Lebensraum für das 

Schwarzkehlchen dar, so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein 

ausgeschlossen werden kann. 
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Als ursprünglicher Bewohner von Steppen und Waldsteppen bevorzugt die Turteltaube 

offene bis halboffene Parklandschaften mit einem Wechsel aus Agrarflächen und Gehöl-

zen. Die Brutplätze liegen meist in Feldgehölzen, baumreichen Hecken und Gebüschen, 

an gebüschreichen Waldrändern oder in lichten Laub- und Mischwäldern. Zur Nah-

rungsaufnahme werden Ackerflächen, Grünländer und schütter bewachsene Ackerbra-

chen aufgesucht. 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von geeigneten Flächen 

zum Nahrungserwerb keinen geeigneten Lebensraum für die Turteltaube dar, so dass 

ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Der Waldkauz bevorzugt zwei Lebensraumtypen, einmal reich strukturierte Kulturland-

schaften mit einem Mosaik aus Wäldern und Offenland, und zum zweiten aufgelockerte 

Laub- und Mischwälder mit lichten Altholzbeständen. Wichtig ist ein ausreichendes An-

gebot an Höhlen sowie ein ganzjährig gutes Nahrungsangebot, bestehend vor allem aus 

Mäusen; daneben auch Maulwürfe, Ratten oder Jungkaninchen sowie Vögel, wenn 

Kleinsäuger nicht ausreichend verfügbar sind. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von geeigneten Flächen 

zum Nahrungserwerb keinen geeigneten Lebensraum für den Waldkauz dar, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Die Schleiereule lebt als Kulturfolger in halboffenen Landschaften, die in engem Kon-

takt zu menschlichen Siedlungsbereichen stehen. Als Jagdgebiete werden Viehweiden, 

Wiesen und Äcker, Randbereiche von Wegen, Straßen, Gräben sowie Brachen aufge-

sucht. Wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Jagd ist eine niedrigwüchsige Ve-

getation. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von geeigneten Flächen 

zum Nahrungserwerb keinen geeigneten Lebensraum für die Schleiereule dar, so dass 

ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Der Kiebitz ist ein Charaktervogel offener Grünlandgebiete und bevorzugt feuchte, ex-

tensiv genutzte Wiesen und Weiden. Seit einigen Jahren besiedelt er verstärkt auch 

115



Dr. Olaf Denz, BfVTN, Wachtberg                                                                                                     13. Änderung FNP Roisdorf: ASP I 
 
 
 

17 
 

Ackerland. Bei der Wahl des Neststandortes werden offene und kurze Vegetations-

strukturen bevorzugt. 

  

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von geeigneten Flächen 

für die Brutansiedlung keinen geeigneten Lebensraum für den Kiebitz dar, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Amphibien 

Bei den Amphibien braucht hier allein die Wechselkröte berücksichtigt zu werden. Als 

ursprüngliche Steppenart ist sie aufgrund ihrer Biologie vergleichsweise unempfindlich 

gegenüber Trockenheit, Wärme oder Kälte. Es handelt sich um eine ausgesprochene 

Pionierart, die als Laichgewässer größere Tümpel und kleinere Abgrabungsgewässer 

mit sonnenexponierten Flachwasserzonen besiedelt. Dabei werden sowohl temporäre 

als auch dauerhafte Gewässer genutzt, die meist vegetationsarm und fischfrei sind. Als 

Sommerlebensraum dienen offene, sonnenexponierte, trockenwarme Habitate mit 

grabfähigen Böden, z.B. Ruderal- und Brachflächen in frühen Sukzessionsstadien. Im 

Winter verstecken sich die Tiere in selbst gegrabenen Erdhöhlen oder Kleinsäugerbau-

ten an Böschungen, Steinhaufen sowie in Blockschutt- und Bergehalden. 

 

Das Vorhabengebiet bietet der Wechselkröte keine geeigneten Requisiten, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art hier von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

Diese Einschätzung steht nicht im Widerspruch zu den Angaben im Fundortkataster des 

Fachinformationssystems Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen (s.o.).  

 

 

Reptilien 

Auch bei den Reptilien braucht nur eine Art berücksichtigt zu werden. Dabei handelt es 

sich um die Zauneidechse. Diese bewohnt reich strukturierte, offene Lebensräume mit 

einem kleinräumigen Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, 

verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. Dabei werden Standorte mit 

lockeren, sandigen Substraten und einer ausreichenden Bodenfeuchte bevorzugt. Ur-

sprünglich besiedelte die wärmeliebende Art ausgedehnte Binnendünen- und Uferberei-

che entlang von Flüssen. Heute kommt sie vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- 

und Trockenrasen sowie an sonnenexponierten Waldrändern, Feldrainen und Böschun-
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gen vor. Sekundär nutzt die Zauneidechse auch vom Menschen geschaffene Lebens-

räume wie Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben 

oder Industriebrachen. Im Winter verstecken sich die Tiere in frostfreien Quartieren, z.B. 

Kleinsäugerbaue, aber auch in selbst gegrabenen Verstecken. 

 

Das Vorhabengebiet bietet der Zauneidechse keine geeigneten Requisiten, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

 

Vorprüfung der Wirkfaktoren (Abschnitt C) 
Bei der Vorprüfung der Wirkfaktoren wird ermittelt, ob die mit den erforderlichen Maß-

nahmen im Zusammenhang stehenden Einflussfaktoren dazu führen können, dass die 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für die genannten planungsrelevanten Arten 

ausgelöst werden, deren Vorkommen im Vorhabengebiet (unter Einschluss der näheren 

Umgebung) nicht ausgeschlossen werden kann. Die nach Abschätzung der Vorkom-

menswahrscheinlichkeit verbliebenen Arten – betroffen ist hier die Breitflügelfledermaus 

unter den Säugetieren sowie Habicht, Sperber, Mäusebussard, Turmfalke und Rotmilan 

als Greifvogelarten, Mehlschwalbe und Rauchschwalbe als Schwalbenarten und der 

Feldsperling als Kleinvogelart unter den Vögeln – werden dabei im Hinblick auf die 

Wirkfaktoren überprüft, mit dem Ziel einer Prognose, inwieweit gegen die Zugriffsverbote 

des § 44 BNatSchG verstoßen wird. 

 

Durch ein geplantes Vorhaben kann es grundsätzlich bau-, anlage- und/oder betriebs-

bedingt zu erheblichen Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Arten kommen. Bei 

baubedingten Auswirkungen handelt es sich um temporäre, während der Bauphase auf-

tretende Wirkfaktoren. Diese können vor allem beim Einsatz von Baufahrzeugen und -

maschinen akustisch durch Lärm, optisch durch Licht oder Bewegungen sowie durch Er-

schütterungen ausgelöst werden.  

 

Anlagebedingte Auswirkungen treten permanent auf. Sie sind spezifisch durch das 

Bauwerk selber und durch die zugehörigen technischen Anlagen bedingt. Dies können 

z.B. Barrierewirkungen sein. 
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Die betriebsbedingten Auswirkungen umfassen alle durch den Betrieb einer Anlage ver-

ursachten kurz- oder langzeitigen Wirkfaktoren, z.B. auch Störungen, die durch Anlie-

gerverkehr ausgelöst werden können.  

 

Im Vorhabengebiet kommt es durch die Baufeldfreimachung zu einer vollständigen Be-

seitigung der bestehenden Vegetation. Jedoch führt dies nicht zu Beeinträchtigungen 

der dort potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten. Denn diese besitzen hier – 

soweit sie zu berücksichtigen sind (s.o.) – ausschließlich potenzielle Nahrungshabitate 

ohne essentielle Bedeutung. Insofern kommt es im Vorhabengebiet nicht zu einer Ver-

letzung der Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG, weder in Bezug auf das Tö-

tungs-/Verletzungsverbot oder das Störungsverbot, noch hinsichtlich des Beschädi-

gungsverbots der Lebensstätten. 

 

Anlage- und betriebsbedingte Einwirkungen mit Störeffekten für planungsrelevante Tier-

arten, die in der nahen Umgebung ihre potenziellen Lebensräume haben, dürften aus-

geschlossen sein, da es sich um eine Anschlussbebauung an eine bereits bestehende 

Wohnbebauung handelt, die  in ihrer möglichen Wirkung auf die Umwelt nicht wesentlich  

abweichen wird von den bereits bestehenden Einflüssen. Dabei ist auch zu berücksich-

tigen, dass gemäß FIS LINFOS im 500 m-Umkreis des Vorhabengebietes keine Vor-

kommen planungsrelevanter Arten dokumentiert sind. 

 

 

Vermeidungsmaßnahmen (Abschnitt D) 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit artenschutzrechtliche Verbote durch geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen erfolgreich abzuwenden. Der Begriff Vermeidung besitzt im 

Artenschutzrecht eine weitergehende Bedeutung als in der Eingriffsregelung. Hiermit 

werden alle Maßnahmen zusammengefasst, wodurch die ökologische Funktion der Le-

bensstätten erhalten bzw. der Erhaltungszustand einer lokalen Population gesichert 

wird. Die Möglichkeiten der Vermeidung bestehen im Allgemeinen aus einer Bauzeiten-

beschränkung und/oder aus vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Darüber hinaus 

kann auch die Optimierung der Ausgestaltung des Vorhabens geprüft werden (Alterna-

tive). 

 

Die Betrachtung der Wirkfaktoren hat ergeben, dass keine Beeinträchtigungen mit nach-

haltigen Auswirkungen für planungsrelevante Arten zu erwarten sind, darüber hinaus 
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grundsätzlich auch nicht für weitere Vogelarten, die als nicht planungsrelevant gelten. 

Letzteres gilt insbesondere mit Blick auf die allgemeine, vom 1. März bis zum 30. Sep-

tember andauernde Vogelbrutzeit, während der es gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ver-

boten ist, Gehölze abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Eine Beseitigung von 

Gehölzen zur Baufeldfreimachung ist hier allerdings nicht erforderlich. Daher sind 

generell keine Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung des Eintritts von Verbots-

tatbeständen des § 44 BNatSchG notwendig. 

 
 

Fazit (Abschnitt F) 

Im Rahmen der geplanten Bebauung und der damit verbundenen Baufeldfreimachung 

eines Flurstücks an der Einmündung des Gemüseweges in den Maarpfad bzw. nördlich 

angrenzend an das Grundstück Maarpfad 25 in 53332 Bornheim-Roisdorf wurden die 

artenschutzrechtlichen Belange des Vorhabens durch eine artenschutzrechtliche Prü-

fung der Stufe I untersucht. 

  

Auf der Grundlage einer Begehung am 27.07.2018 wurden die im Vorhabengebiet (unter 

Einschluss der näheren Umgebung) vorhandenen Lebensraumstrukturen beschrieben 

und zu einer überschlägigen Abschätzung der potenziell vorkommenden planungsrele-

vanten Arten herangezogen. Letztlich wurden neun planungsrelevante Arten ermittelt, 

eine Fledermausart und acht Vogelarten, für die das Gebiet einen potenziellen Lebens-

raum darstellt. Jedoch beschränkt sich die potenzielle Lebensraumfunktion in allen Fäl-

len auf die Nutzung als Nahrungshabitat, ohne dass dabei eine essentielle artspezifische 

Bedeutung nachweisbar ist. Insofern ist vorhabenbedingt für keine der potenziell be-

troffenen Arten ein artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial erkennbar, so dass in kei-

nem Fall eine vertiefende, artenschutzrechtliche Überprüfung erforderlich ist. 

 

Es sind auch keinerlei Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung des Eintritts von Ver-

botstatbeständen nach § 44 BNatSchG erforderlich.  

 

Da es somit nicht zum Eintritt von Zugriffsverboten nach BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 

kommt, stehen dem Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht keine weiteren Einwände 

entgegen.  
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Anlagen 
 

Erläuterungen zum Prüfbogen für die ASP: 

 
Abschnitt Kürzel Bedeutung 
A G günstiger Erhaltungszustand 

 U ungünstiger/unzureichender 
Erhaltungszustand 

 S ungünstiger/schlechter Erhaltungszustand 
 +/- Tendenz 

 BV Nachweis „Brutvorkommen“ ab 2000 vor-
handen 

 RV Nachweis „Rast/Wintervorkommen“ ab 2000 
vorhanden 

 v Nachweis ab 2000 vorhanden 

 FoRu Fortpflanzung- und Ruhestätte (Vorkommen 
im Lebensraum) 

 FoRu! Fortpflanzung- und Ruhestätte 
(Hauptvorkommen im Lebensraum) 

 (FoRu) Fortpflanzung- und Ruhestätte (potenzielles 
Vorkommen im Lebensraum) 

 Ru Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum) 

 Ru! Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebens-
raum) 

 (Ru) Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im 
Lebensraum) 

 Na Nahrungshabitat (Vorkommen im Lebens-
raum) 

 (Na) Nahrungshabitat (potenzielles Vorkommen 
im Lebensraum) 

B + Vorkommen 
 (+) potenzielles Vorkommen 
 - kein Vorkommen 
C, D, E, F x zutreffend 
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Tab. 1: Prüfbogen der Artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe I 
 
 

Lebensraumtypen

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Status
Er

ha
ltu

ng
sz

us
ta

nd
 in

 
N

RW
 

Br
ac

he
Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus v G- Na - - (+) x
Myotis dasycneme Teichfledermaus v G - - - x
Myotis daubentonii Wasserfledermaus v G - - - x
Myotis myotis Großes Mausohr v U - - - x
Myotis nattereri Fransenfledermaus v G - - - x
Nyctalus noctula Abendsegler v G - - - x
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus v G - - - x
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus v G - - - x
Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus v U+ - - - x
Plecotus auritus Braunes Langohr v G - - - x

Accipiter gentilis Habicht BV G- (Na) - - (+) x
Accipiter nisus Sperber BV G (Na) - - (+) x
Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger BV G - - - x
Alauda arvensis Feldlerche BV U- FoRu! - - - x
Alcedo atthis Eisvogel BV G - - - x
Anas clypeata Löffelente RV S - - - x
Anas crecca Krickente RV G - - - x
Ardea cinerea Graureiher BV G - - - x
Asio otus Waldohreule BV U (Na) - - - x
Athene noctua Steinkauz BV G- Na - - - x
Branta leucopsis Weißwangengans RV G - - - x
Bucephala clangula Schellente RV G - - - x
Buteo buteo Mäusebussard BV G (Na) - - (+) x
Carduelis cannabina Bluthänfling BV unbek. - - - x
Charadrius dubius Flussregenpfeifer BV U FoRu - - - x
Coturnix coturnix Wachtel BV U FoRu! - - - x
Cuculus canorus Kuckuck BV U- Na - - - x
Delichon urbica Mehlschwalbe BV U (Na) - - (+) x
Dryobates minor Kleinspecht BV U - - - x
Dryocopus martius Schwarzspecht BV G - - - x
Falco subbuteo Baumfalke BV U - - - x
Falco tinnunculus Turmfalke BV G Na - - (+) x
Hirundo rustica Rauchschwalbe BV U (Na) - - (+) x
Lanius collurio Neuntöter BV U Na - - - x
Locustella naevia Feldschwirl BV U FoRu - - - x
Mergellus albellus Zwergsäger RV G - - - x
Mergus merganser Gänsesäger RV G - - - x
Milvus migrans Schwarzmilan BV G - - - x
Milvus milvus Rotmilan BV S (Na) - - (+) x
Oriolus oriolus Pirol BV U- - - - x
Passer montanus Feldsperling BV U Na - - (+) x
Perdix perdix Rebhuhn BV S FoRu! - - - x
Pernis apivorus Wespenbussard BV U - - - x
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger BV U - - - x
Riparia riparia Uferschwalbe BV U - - - x
Saxicola rubicola Schwarzkehlchen BV G FoRu - - - x
Scolopax rusticola Waldschnepfe BV G - - - x
Serinus serinus Girlitz BV unbek. - - - x
Streptopelia turtur Turteltaube BV S Na - - - x
Strix aluco Waldkauz BV G Na - - - x
Sturnus vulgaris Star BV unbek. - - - x
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher BV G - - - x
Tringa ochropus Waldwasserläufer RV G - - - x
Tyto alba Schleiereule BV G Na - - - x
Vanellus vanellus Kiebitz BV U- FoRu - - - x

Bufo viridis Wechselkröte v U FoRu! + + - x

Lacerta agilis Zauneidechse v G FoRu! - - - x

Stylurus flavipes Asiatische Keiljungfer v G - - - x

Vögel
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Ausschuss für Stadtentwicklung 13.03.2019 

Rat 04.04.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 124/2019-7 

    Stand 13.02.2019 

 
Betreff 
 

Einbeziehungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der Stadt 
Bornheim im Ortsteil Roisdorf im Bereich Maarpfad, Beschluss zur Offenlage 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: s. Be-
schlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat:  
 
Der Rat beschließt, den vorliegenden Entwurf zur Aufstellung einer Satzung der Stadt Born-
heim über die Einbeziehung einer Außenbereichsfläche in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Roisdorf im Bereich Maarpfad gemäß § 34 (4), Satz 1 Nr. 3 BauGB einschließlich der 
vorliegenden Begründung gemäß § 34 (6) BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich aus-
zulegen. 
 
Sachverhalt: 
 
Durch die Einbeziehungssatzung soll der bestehende Satzungsbereich durch eine Gemein-
bedarfsfläche erweitert werden.  
 
Die Stadt Bornheim plant, begründet durch einen außerordentlich dringenden Bedarf an Be-
treuungsplätzen im Sozialraum Bornheim/Brenig/Roisdorf, den Bau einer Kindertageseinrich-
tung im Plangebiet.  
Die Ansiedlung einer Kindertageseinrichtung ist notwendig, um kurzfristig den errechneten 
Betreuungsbedarf decken zu können. Mit der Planung am Maarpfad kann für den Bereich 
zwischen Herseler Straße, Maarpfad und Bahnlinie ein ortsnahes Angebot geschaffen und 
der lokale Bedarf gedeckt werden. Darüber hinaus soll dem zusätzlichen Bedarf durch neue 
Wohngebiete im unmittelbaren Planungsraum zwischen Herseler Straße und Maarpfad ent-
sprochen werden. Grundsätzlich besteht im Stadtgebiet ein hoher Bedarf an Kindertagesein-
richtungen auf Grund des durchgängig anhaltenden Siedlungsdrucks in der Stadt Bornheim.  
 
Die Stadt Bornheim hat sich in einem langwierigen Standortfindungsprozess bemüht, Flä-
chen für die Errichtung von Kindertageseinrichtungen zu erwerben. Kurzfristig konnten je-
doch keine anderen Standorte akquiriert werden, die über eine Lagegunst wie die Fläche im 
Plangebiet verfügen. Somit ist eine kurzfristige Verfügbarkeit anderer Flächen nicht gegeben. 
Zur Deckung des dringenden Bedarfs an Kindertageseinrichtungen stehen der Stadt außer-
dem nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten zum Ankauf geeigneter Flächen zur Verfügung.  
 
Eine Ansiedlung der o.g. Kindertageseinrichtung auf dem Grundstück Maarpfad ist nach ein-
gehender Prüfung sinnvoll und dringlich. Ein direkter räumlicher Bezug zu den angrenzenden 
geplanten als auch bereits vorhandenen Wohnnutzungen ist gegeben. Somit können unnöti-
ge Pkw-Fahrten im Hol- und Bringverkehr vermieden werden.   
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Am 06.09.2018 hat der Rat beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung der Satzung über die 
Einbeziehung einer Außenbereichsfläche (Teilfläche des  Flurstücks 100, Flur 23, Gemar-
kung Roisdorf) in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Roisdorf im Bereich der Straße 
Maarpfad gem. § 34 Abs. 4  Satz 1 Nr. 3 BauGB einzuleiten (s. Vorlage 527/2018-7).  
 
Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung, der 13. Änderung des Flächennutzungs-
plans, bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, wurde die Planung bereits vorgestellt. 
Das Ergebnis ist in der Vorlage 123/2019-7 nachzulesen. 
Nun soll gemäß § 34 Abs. 6 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 u. Nr. 3 
BauGB die Offenlage der Planung mit dieser Sitzungsvorlage beschlossen werden. Parallel 
soll auch die Offenlage der 13. Änderung des Flächennutzungsplans stattfinden (s. Vorlage 
123/2019-7).  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
1.000 Euro 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
1. Übersichtskarte 
2. Satzungsplan 
3. Textliche Festsetzungen 
4. Begründung 
5. (nicht abgedruckt) Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe 1  
6. (nicht abgedruckt) Schalltechnische Stellungnahme 
6.1 (nicht abgedruckt) Ergänzende Schalltechnische Stellungnahme 
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Einbeziehungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3  BauGB 
der Stadt Bornheim im Ortsteil Roisdorf  

 Bereich Maarpfad 
 
 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung, 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. S. 132) in der derzeit geltenden Fassung und den §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685) hat der Rat der 
Stadt Bornheim in seiner Sitzung am …………folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil Roisdorf wird gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
3 i.V.m. § 34 (6) BauGB in einem Bereich am Maarpfad durch diese Satzung erwei-
tert. 
Der Geltungsbereich der Erweiterungssatzung ergibt sich aus dem als Anlage beige-
fügten Plan „Einbeziehungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB im Ortsteil 
Roisdorf“. Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
 

§ 2 
 
Die Einbeziehung dieser Flächen erfolgt ausschließlich zugunsten einer Gemeinbe-
darfsfläche für von sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen.  
 
Im Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß § 9 Abs.1 i.V.m. § 34 Abs. 4 BauGB 
festgesetzt: 
 
 
Art der baulichen Nutzung: Fläche für den Gemeindarf gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB 
Zweckbestimmung:  Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrich-

tungen.  
 
Überbaubare Grundstücks-   
flächen:  Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Bau- 

grenzen festgesetzt. 
 
Maß der baulichen Nutzung: Grundflächenzahl: 0,4 
 Geschossflächenzahl: maximal 0,8 
Höhe der baulichen Anlagen: 2 Vollgeschosse 
  
Bauweise: Einzelhaus, offene Bauweise 
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Stellplätze: Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche sind gemäß § 

12 Abs. 6 BauNVO Stellplätze nur innerhalb der da-
für festgesetzten Flächen zulässig. 

  
Verkehrsfläche: Die Verkehrsfläche ist durch die Straßenbegren-

zungslinie festgesetzt. 
 
Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft, 
Bodenschutz: Entlang der rückwärtigen und seitlichen Grund-

stücksgrenze ist innerhalb der Ausgleichsfläche für 
Eingriffe in Natur und Landschaft in einer Tiefe von 
mindestens 1,0 m eine Hecke aus standortgerech-
ten einheimischen Gehölzen gem. Pflanzliste der 
Stadt Bornheim für die Bauleitplanung zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. 

 
Auf dem Grundstück sind 5 Bäume (gem. Pflanzlis-
te der Stadt Bornheim) außerhalb der Ausgleichs-
fläche zu pflanzen. 

 
 Als externe Kompensationsmaßnahme ist auf einer 

792 m² großen Teilfläche am Judenpfad / Gärtner-
siedlung (Bornheim-Brenig Flur 83 Nr. 154 und tlw. 
155) auf einer Streuobstwiese eine Verbesserung 
des Ausgangszustandes um 2 Biotopwertpunkte/ 
m² vorzunehmen. 

 Für die Aufwertung der Streuobstwiese sind 3.960 € 
an den Agenda-Arbeitskreis "Stadtbild" zu zahlen, 
dieser setzt die Maßnahme um.  

  
    
Im Übrigen richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach den Vorschriften des 
§ 34 Baugesetzbuch. 
 

 
 

§ 3 
 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Hinweise: 
 
1.  Archäologische Funde 

Werden Bodendenkmäler als Zeugnisse der Geschichte oder für den Laien erkennba-
re mögliche Bodendenkmäler sowie Veränderungen und Verfärbungen in der natürli-
chen Bodenbeschaffenheit entdeckt, ist nach den §§ 15,16 Denkmalschutzgesetz NW 
(DSchG NW) die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu erhalten und dies 
der Stadt Bornheim als Untere Denkmalbehörde (02222/945-0) oder dem LVR-Amt 
für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Tel.: 02206 / 9030-0, 
Fax: 02206 / 90309-22 unverzüglich zu melden. Die Weisung des LVR-Amtes für Bo-
dendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

Bei einer eventuell notwendig werdenden Unterschutzstellung eines Bodendenkmals 
bedarf es einer Erlaubnis nach § 9 DSchG NW, falls dies aufgrund einer Baumaß-
nahme ganz oder teilweise beseitigt werden muss. Die Erlaubnis kann unter Auflagen 
und Bedingungen erteilt werden. Falls es zu einer Zerstörung von Bodendenkmälern / 
Bodenfunden kommen sollte, können sich mögliche Kostenfolgen für Grabungen, Do-
kumentationen und wissenschaftliche Beratung solcher Funde ergeben. 

2.  Kampfmittel 

Bei Kampfmittelfunden und / oder Feststellung außergewöhnlicher Verfärbungen 
beim Aushub während der Erd- / Bauarbeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen 
und die zuständige Ordnungsbehörde, die  nächstgelegene Polizeidienststelle oder 
der KBD (Kampfmittelbeseitigungsdienst) zu verständigen. 

Bei Erdarbeiten mit erheblich mechanischer Belastung (z.B. Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen, Verbauarbeiten oder vergleichbaren Arbeiten) wird eine Sicherheitsde-
tektion empfohlen. Die Vorgehensweise ist mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst 
NRW – Rheinland abzustimmen. Weiterhin wird auf das Merkblatt des Kampfmittel-
beseitigungsdienstes NRW - Rheinland „Merkblatt für das Einbringen von „Sondier-
bohrungen“ im Regierungsbezirk Köln“ verwiesen. 

3.  Bodenschutz und Altlasten 

Der im Plangebiet vorhandene humose belebte Oberboden ist gemäß § 202 BauGB 
zum Schutz des Mutterbodens und von Bau- und Betriebsflächen gesondert abzutra-
gen, zu sichern und zur späteren Wiederverwendung zu lagern und als kulturfähiges 
Material zur Anlage von Strauch- und Baumvegetation wieder aufzubringen. 

Werden bei den Bauarbeiten verunreinigte Bodenhorizonte angetroffen, so ist unver-
züglich der Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz zu informieren. 

4. Tierschutz 

 Die Rodung von Gehölzen ist gemäß den Bestimmungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG 
(Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere) grundsätzlich in der Zeit zwischen dem 
1. März und dem 30. September verboten. Gehölzrodungen sind  generell auf ein 
notwendiges Maß zu beschränken.  

5. Fachgutachten 

Folgende Fachgutachten wurden im Rahmen der Aufstellung der Satzung erarbeitet: 

• Artenschutzrechtliche Vorprüfung Stufe I, Dr. Denz, 08.08.2018 
• Schalltechnische Stellungnahme, Accon, 24.04.2018 
• Ergänzende Schalltechnische Stellungnahme 
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Pflanzliste (Auswahlliste einheimischer Bäume und S träucher)  
 
 
I Bäume 
 
I a. Bäume 1. Ordnung 
Acer platanoides (Spitzahorn) 
Acer pseudoplatanus (Bergahorn)  
Alnus glutinosa (Roterle) 
Castanea sativa (Edelkastanie, Esskastanie)  – alteingebürgerte Kulturart 
Fagus sylvatica (Rotbuche)  
Fraxinus excelsior (Esche)  
Juglans regia (Walnuss) 
Populus alba (Silberpappel)  
Populus nigra (Schwarzpappel) 
Prunus avium (Vogelkirsche)  
Pyrus communis (Kulturbirne) 
Quercus petraea (Traubeneiche)  
Quercus robur (Stieleiche)  
Salix alba (Silberweide) 
Tilia cordata (Winterlinde)  
Ulmus laevis (Flatterulme) 
 
I b. Bäume 2. Ordnung 
Acer campestre (Feldahorn)  
Betula pendula (Sandbirke)  
Betula pubescens (Moorbirke)  
Carpinus betulus (Hainbuche)  
Malus communis = sylvestris (Wild- oder Holzapfel)  
Populus tremula (Espe)  
Prunus padus (Traubenkirsche)  
Salix caprea (Salweide)  
Sorbus aria (Mehlbeere)  
Sorbus aucuparia (Eberesche)  
Sorbus domestica (Speierling) – alteingebürgerte Kulturart 
Ulmus carpinifolia = minor (Feldulme) 
 
I c. Obstbäume 
Alle im Rheinland heimischen alten hochstämmigen (1,80 m Kronenansatz) Obstsorten (Lis-
ten bei der unteren Landschaftsbehörde (Rhein-Sieg-Kreis), dem Landschaftsverband 
Rheinland und der Stadt Bornheim) 
 
 
II. Sträucher 
 
Amelanchier ovalis (Felsenbirne)  
Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze) 
Cornus mas (Kornelkirsche)  
Cornus sanguinea (Bluthartriegel)  
Corylus avellana (Haselnuss)  
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn)  
Crataegus laevigata (Zweigriffeliger Weißdorn)  
Cytisus scoparius (Besenginster)  
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)  
Genista germanica (Deutscher Ginster) 
Genista tinctoria (Färberginster) 
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Hippophae rhamnoides (Sanddorn) 
Ilex aquifolium (Stechpalme)  
Ligustrum vulgare (Liguster) 
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 
Prunus mahaleb (Steinweichsel)  
Prunus spinosa (Schlehe)  
Rhamnus catharticus (Kreuzdorn) 
Rhamnus frangula (Faulbaum)  
Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere)  
Ribes rubrum (Rote Johannisbeere) 
Rosa arvensis (Feldrose) 
Rosa canina (Heckenrose)  
Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose) 
Rosa rugosa (Apfelrose) 
Rubus idaeus (Himbeere) 
Salix aurita (Ohrweide) 
Salix cinerea (Aschweide) 
Salix fragilis (Bruchweide) 
Salix purpurea (Purpurweide) 
Salix triandra (Mandelweide)  
Salix viminalis (Korbweide)  
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)  
Taxus baccata (Eibe)  
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)  
Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)  
 
 
Rank- und Kletterpflanzen 
 
Hedera helix (gemeiner Efeu) 
Lonicera periclymenum (Geißblatt) 
Clematis vitalba (gemeine Waldrebe)  
Vitis vinifera (echter Wein) 
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Begründung 
zur Einbeziehungsatzung gem. § 34 Abs.4 Satz 1 Nr. 3 BauGB der 

Stadt Bornheim im Ortsteil Roisdorf am Maarpfad  
           
 
Zu § 1 
 
Anlass und Ziel der Planung/ Planungsrechtliche Sit uation 
 
Das Plangebiet der Einbeziehungssatzung liegt am nord-westlichen Ortsrand von Roisdorf 
an der Straße Maarpfad. Die Größe des Flurstücks beträgt ca. 2.300 m².  
Das südlich an das Plangebiet angrenzende Flurstück an der Straße Maarpfad liegt in der 
seit dem 04.12.1981 rechtskräftigen Satzung über den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
Roisdorf. 
Durch die Einbeziehungssatzung soll daher der bestehende Satzungsbereich durch eine 
Gemeinbedarfsfläche erweitert werden.  
 
Die Stadt Bornheim plant, begründet durch einen außerordentlich dringenden Bedarf an Be-
treuungsplätzen im Sozialraum Bornheim/Brenig/Roisdorf den Bau einer Kindertageseinrich-
tung im Plangebiet.  
Die Ansiedlung einer Kindertageseinrichtung ist notwendig, um kurzfristig den errechneten 
Betreuungsbedarf decken zu können. Mit der Planung am Maarpfad kann für den Bereich 
zwischen Herseler Straße, Maarpfad und Bahnlinie ein ortsnahes Angebot geschaffen und 
der lokale gedeckt Bedarf werden. Darüber hinaus soll dem zusätzlichen Bedarf durch neue 
Wohngebiete im unmittelbaren Planungsraum zwischen Herseler Straße und Maarpfad ent-
sprochen werden. Grundsätzlich besteht im Stadtgebiet ein hoher Bedarf an Kindertagesein-
richtungen auf Grund des durchgängig anhaltenden Siedlungsdruck in der Stadt Bornheim.  
 
Die Stadt Bornheim hat sich in einem langwierigen Standortfindungsprozess bemüht, Flä-
chen für die Errichtung von Kindertageseinrichtungen zu erwerben. Kurzfristig konnten je-
doch keine anderen Standorte akquiriert werden, die über eine Lagegunst wie die Fläche im 
Plangebiet verfügen. Somit ist eine kurzfristige Verfügbarkeit anderer Flächen nicht gege-
ben. Zur Deckung des dringenden Bedarfs an Kindertageseinrichtungen stehen der Stadt 
ebenso nur begrenzte Möglichkeiten zum Ankauf geeigneter Flächen zur Verfügung.  
 
Eine Ansiedlung der o.g. Kindertageseinrichtung auf dem Grundstück Maarpfad ist nach 
eingehender Prüfung sinnvoll und dringlich. Ein direkter räumlicher Bezug zu den angren-
zenden geplanten als auch bereits vorhandenen Wohnnutzungen ist gegeben. Somit können 
unnötige Pkw-Fahrten im Hol- und Bringverkehr vermieden werden.   
 
Für die Bewohner des Quartiers in Roisdorf östlich der Bahn verringert sich der Weg zur Kita 
erheblich. Es wird deshalb keine wesentliche Änderung der Verkehrsmenge erwartet, da 
viele zum Erreichen des Kindergartens das Quartier nicht mehr verlassen müssen. Aber 
selbst bei der Annahme, dass alle 80 Kinder und 10 Bedienstete mit dem Auto fahren (180 
Fahrten pro Tag), wird der Richtwert eines Allgemeinen Wohngebiets um mehr als 10 dB(A) 
unterschritten. Auch bei Abwicklung der Parkvorgänge auf den Stellplätzen am Gemüseweg 
käme es hier zu keinen Konflikten. 
 
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet derzeit als Fläche für die Landwirtschaft darge-
stellt. Der Landschaftsplan Nr. 2, Bornheim, weist keine Schutzziele aus.  
 
Durch die folgenden Festsetzungen und die Zulässigkeitsregelungen des § 34 Abs. 1 
BauGB ist ein Bauleitplanverfahren gemäß § 2 BauGB mit den Inhalten des § 9 BauGB nicht 
erforderlich. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen für Bauvorhaben, die nicht über die Festset-
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 2

zungen der Satzung geregelt werden, richten sich nach den übrigen Bestimmungen des 
§ 34 BauGB. 
 
Festgesetzt wird ein Baufeld in dem ein Gebäude für eine 4-gruppige Kindertagesstätte er-
richtet werden kann.  
 
 
Zu § 2 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Aufgrund der Vorgaben des § 34 BauGB und der vorhandenen Wohnbebauung wird in der 
Satzung festgesetzt, dass die Einbeziehung der Fläche in den "Innenbereich" ausschließlich 
zugunsten von einer Gemeinbedarfsfläche für sozialen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen erfolgt. Entsprechend erfolgt die Festsetzung. Im Hinblick auf die in der Um-
gebung vorhandenen geringen Baudichten und insbesondere der Lage des Grundstücks am 
Rand der Ortschaft Roisdorf wird die zulässige Ausnutzung des Grundstücks mit einer GRZ 
von 0,4 und einer GFZ von maximal 0,8 beschränkt. Es sind des Weiteren maximal 2 Voll-
geschosse zulässig.  
 
 
Erschließungssituation 
 
Der Maarpfad ist eine ausgebaute Anliegerstraße. Die Erschließung des Kita-Grundstückes 
erfolgt über den Gemüseweg, einen Wirtschaftsweg. Dieser wird vor der Kita ausgebaut, 
dafür wird im Plangebiet eine 2 m breite öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt.  
Die Breite der gesamten Verkehrsfläche beträgt etwa 9,50 m. 
  
 
Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserbeseitigung  
 
Die Satzungserweiterung wird voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Ver- und Entsor-
gung des Gebietes haben. Die Ver- und Entsorgung der Baufläche soll über die vorhandene 
technische Infrastruktur sichergestellt werden. Das Schmutzwasser soll im Mischsystem 
entsorgt werden. 
 
Gemäß § 51a Landeswassergesetz (LWG) besteht für Grundstücke, die ab dem 01.01.1996 
erstmals bebaut beziehungsweise befestigt worden sind, grundsätzlich eine Verpflichtung 
zur Versickerung der unbelasteten Niederschlagswässer oder der ortsnahen Einleitung in ein 
Gewässer, soweit dieses schadlos möglich ist. Der Nachweis ist im Baugenehmigungsver-
fahren zu führen. Falls eine Versickerung des Niederschlagswassers nicht möglich ist, soll 
eine Entsorgung über die vorhandene Mischwasserkanalisation erfolgen. Da das Plangebiet 
nicht in der Generalentwässerungsplanung berücksichtigt ist, ist hierfür ebenfalls der Nach-
weis zu erbringen, dass das zusätzliche Anschluss keine negativen Auswirkungen auf das 
vorhandene Kanalnetz hat, evtl. ist eine Rückhaltung mit gedrosselter Einleitung erforderlich. 
 
 
Prüfung der Umweltbelange 
 
Gemäß § 34 (5) BauGB ist Vorraussetzung für die Aufstellung einer Satzung nach § 34 (4) 
Nr. 2 und 3 BauGB, dass sie mit der städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, mit der Sat-
zung keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet werden und Schutzzweck und Erhaltungs-
ziele von NATURA 2000-Gebieten nicht betroffen sind. Diese Vorraussetzungen sind für die 
vorliegende Satzungserweiterung gegeben. Gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind jedoch weiter-
hin die Umweltbelange uneingeschränkt in die Abwägung einzustellen. 
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Aufgrund der geringen Größe und der Lage des Plangebietes sind wesentliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, 
Landschaft, Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter) nicht zu erwarten. 
 
 
Tiere und Pflanzen - Artenschutz 
Die Fläche ist eine brachgefallende Landwirtschaftliche Fläche mit Ruderalvegetation. Es 
wird vor allem durch Grasbewuchs (Land-Reitgras) dominiert.  
 
Die artenschutzrechtlichen Belange wurden durch eine artenschutzrechtliche Prüfung der 
Stufe I untersucht. „Es wurden neun planungsrelevante Arten ermittelt, eine Fledermausart 
und acht Vogelarten, für die das Gebiet einen potenziellen Lebensraum darstellt. Jedoch 
beschränkt sich die potenzielle Lebensraumfunktion in allen Fällen auf die Nutzung als Nah-
rungshabitat, ohne dass dabei eine essenzielle artspezifische Bedeutung nachweisbar ist. 
Insofern ist vorhabenbedingt für keine der potenziell betroffenen Arten ein artenschutzrecht-
liches Konfliktpotenzial erkennbar, so dass in keinen Fall eine vertiefende, artenschutzrecht-
liche Überprüfung erforderlich ist. 
Es sind auch keinerlei Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung des Eintritts von Verbots-
tatbeständen nach § 44 BNAtSchG erforderlich.  
Da es somit nicht zum Eintritt von Zugriffsverboten nach BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
kommt, stehen dem Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht keine weiteren Einwände 
entgegen.“ (Dr. Denz, Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I, 08.08.2018).  
 
Boden und Fläche 
Die Vorgaben der §§ 1 Abs. 5 und 1a Abs. 2 BauGB zur nachhaltigen und umweltschützen-
den städtebaulichen Entwicklung allgemein sowie zum sparsamen und schonenden Umgang 
mit Grund und Boden im Besonderen sind bei der Ausweisung neuer Erschließungs- und 
Bauflächen zu beachten. 

Der Boden im Plangebiet weist durch die frühere landwirtschaftliche Nutzung der Fläche 
anthropogene Veränderungen auf. Die natürliche Funktionsfähigkeit des Bodenkörpers ist 
dadurch bereits heute schon teilweise eingeschränkt. Die erhöhte Bodenversiegelung, die 
durch die Festsetzungen der Satzungserweiterung beschränkt wird, führt zu keiner besonde-
ren Einschränkung. 

Mit der Umnutzung einer ehemalig landwirtschaftlich genutzten Fläche, die von Umge-
bungsbebauung geprägt ist, wird daher dem Ziel des sparsamen Umgangs mit der Res-
source Boden Rechnung getragen. Alternative Flächen für eine Wiedernutzung von bereits 
versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen stehen nicht zur Verfü-
gung. 
 
Auf dem Gelände findet zukünftig eine Flächenversiegelung von max. 60 % statt (GRZ 0,4 + 
50%).  
 
Wasser 
Veränderungen des Wasserhaushaltes sind nicht zu erwarten. Voraussichtlich ist eine Ab-
führung des Niederschlags- und des Schmutzwassers über das städtische Kanalsystem 
möglich. 
 
Klima und Luft 
Aufgrund der bereits vorhandenen angrenzenden Bebauung werden durch die Nachverdich-
tung keine wesentlichen Auswirkungen auf die lufthygienischen und die klimatischen Ver-
hältnisse erwartet. 
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Natur und Landschaft 
Das Plangebiet hat derzeit keine Bedeutung für die Erholungsfunktion. Da die Fläche ledig-
lich eine Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils bildet und analog zur Umge-
bungsbebauung eine zweigeschossige Bebauung geplant ist, wird das Landschaftsbild 
durch die Einbeziehungssatzung nicht erheblich beeinträchtigt. 
 
Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen und Pflanzfestsetzungen gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB sind in einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ermittelt worden (s. Anlage). Der 
Eingriff wird insgesamt vollständig kompensiert,  teilweise im Plangebiet. Der restliche Aus-
gleich erfolgt außerhalb des Plangebiet durch Anlage einer Streuobstwiese am Juden-
pfad/Gärtnersiedlung (Bornheim-Brenig Flur 83 Nr. 154 und tlw. 155). Hierdurch wird den 
Forderungen des Bundesnaturschutzgesetzes Rechnung getragen.  
 
Mensch 
Umweltbelastungen, die auf den menschlichen Organismus oder die menschliche Psyche 
wirken, gehen in erster Linie von den Schutzgütern Landschaft, Klima und Luft, Boden sowie 
Geräuschemissionen aus.  
Diese Schutzgüter Landschaft, Klima und Luft, Boden werden alle nicht wesentlich beein-
trächtigt.  
In einer Schalltechnischen Stellungnahme wurde ermittelt, dass die zur Bahn ausgerichtet 
Spielfläche der Kita einen Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) erwarten lässt. Er wird 
durch den Bau einer Lärmschutzwand an der Bahnstrecke um 1 dB(A) reduziert. 62 dB(A) 
sind hinnehmbar, da dieser Wert die Schwelle markiert, bis zu der unzumutbare Störungen 
der Kommunikation und Erholung nicht zu erwarten sind. Beim Gebäude bestehen maximale 
Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile.  
Die von Kindern verursachten Geräuscheinwirkungen sind privilegiert und in Wohngebiet 
bzw. hier einem Mischgebiet hinzunehmen. Der Lärm, der durch den Zu- und Abfahrtsver-
kehr entsteht überschreitet die Orientierungswerte nicht.  
 
Kultur- und sonstige Sachgüter 
Nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind mit der Planänderung 
nicht verbunden. Erhaltenswerte Bauten und sonstige Einrichtungen sind nicht vorhanden. 
Bau- und Bodendenkmale sind nicht betroffen bzw. bekannt.  
 
Wechselwirkungen 
Auch aus den Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander sind keine zusätzlichen 
nachteiligen Umweltfolgen erkennbar. 
 
 
 
Fachgutachten: 

• Artenschutzrechtliche Vorprüfung Stufe I, Dr. Denz, 08.08.2018 
• Schalltechnische Stellungnahme, Accon, 24.04.2018 
• Ergänzende Schalltechnische Stellungnahme 
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Anlage  
 
 

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung    
 
        

A.  Ausgangszustand des Untersuchungsraumes  

Nr. C Biotoptyp Fläche Grd. Fak- Ges. Einzel- 

der o     wert tor wert flächen- 

Flä- d   qm       wert 

che e             

1 
EA 

3,xd2 Intensivwiese (artenarm) 2255 3 1 3 6.765 

        Gesamt-     

    Gesamtfläche: 2255 Flächenwert A: 6.765 
        

B. Zustand des Untersuchungsraumes gem. Satzungsent wurf 

Nr. C Biotoptyp Fläche Grd. Fak- Ges. Einzel- 

der o     wert tor wert flächen- 

Flä- d   qm       wert 

che e             

1 VF 0 
Verkehrsflächen, Zufahrten, Stellplät-
ze, Bauflächen 935 0 1 0 935 

2 

HB 
xd4 
Ob1 Grünanlage strukturarm  1134 3 1  3402 

3 

BB0 
90Ta 
3-5 5 standortheimische Einzelbäume 50 6 1 6 300 

4 

BB0 
100 
Kd4 einreihige Schnitthecke 

 
136 4 1 4 544 

       Gesamt-     
    Gesamtfläche: 2255 Flächenwert B: 5.181 

        

C. Gesamtbilanz Gesamtflächenwert B - Gesamtflächenwert A 1.584 
      
 
1584 : 2  (Aufwertung einer Streuobstwiese um die Wertigkeit 2) = 792 m² externe Aus-
gleichsfläche am Judenpfad / Gärtnersiedlung (Bornheim-Brenig Flur 83 Nr. 154 und tlw. 
155).  
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13. Änd. des Flächennutzungsplans 
in der Ortschaft Roisdorf 

 
 

Niederschrift 
über die Durchführung der Beteiligung der Öffentlic hkeit an der Bauleitplanung 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit (frühzeitige Bürgerbeteiligung) wurde mit einer Auslegung 
der Planung und einer Einwohnerversammlung durchgeführt: 
 
Zeitraum der Auslegung: vom 20.09.2018 bis 22.10.2018 
Einwohnerversammlung: am 09.10.2018 von ca. 18.30 bis ca. 20.25 Uhr 
Ort:    Ratssaal im Rathaus der Stadt Bornheim,  

Rathausstraße 2,  
53332 Bornheim 

 
Anwesend waren:  Herr Schier (Erster Beigeordneter) 

Herr Erll (Amtsleiter Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt) 
Frau Breuer (Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt) 
Herr Probierz (Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt) (Ro 22) 
Herr Haase (H+B Stadtplanung) (Ro 22) 
Herr Johnecke (H+B Stadtplanung) (Ro 22)  

    ca. 45 Bürger 
 
Um ca. 18.30 Uhr eröffnet Herr Schier die Veranstaltung und erläutert den Ablauf des 
Abends. Die 13. Änderung des Flächennutzungsplans wird zusammen mit der 
Wohngebietsplanung Ro 22 vorgestellt.  
Herr Erll stellt den derzeitigen Stand des Verfahrens sowie den generellen Ablauf des 
Bauleitplanverfahrens dar und verweist auf die Möglichkeiten der Verfahrensbeteiligung. 
Anschließend werden die allgemeinen Ziele der Planung erläutert. 
 
Zu folgenden Themen wurden Fragen und Anregungen zur 13. Änderung des FNP 
vorgebracht: 
 
 
1. Immissionen / Schallschutz 
Auf Grund der Lärmbelastungen für die Nachbarschaft wird gefordert die Kita in den Ro 22 
an die Herseler Straße zu verlegen. Schallschutz wird gefordert.  

A: Dieser Standort ist aufgrund bestehenden Lärmbeeinträchtigungen durch die stark 
befahrene Herseler Straße und die südöstlich davon gelegenen gewerblichen 
Nutzungen problematisch sei, da auch für eine KiTa bestimmte Immissionsgrenzwerte 
einzuhalten seien. Auch die Erschließung dieses Grundstücks sei aufgrund einer nur 
unzureichend vorhandenen fußläufigen Anbindung nicht ideal. Außerdem bevorzuge 
die Stadtverwaltung einen zentraler im Ortsteil liegenden Standort der neuen KiTa, da 
diese nicht nur der Versorgung der Neubaugebiete Ro 22 und Ro 23 diene, sondern 
der gesamten Ortschaft. Für den Bereich in Roisdorf östlich der Bahn verringert sich 
der Weg zur Kita erheblich.  
Durch Kinder verursachter Lärm ist privilegiert und muss akzeptiert werden. Bisher gab 
es noch nie Beschwerden auf Grund von „Kinderlärm“. 
 

 
2. Baurechtliche Verbote in der Nachbarschaft 
Bauliche Anlagen müssen auf landwirtschaftlichen Flächen in der Nachbarschaft des 

Ö  5Ö  5

137



Plangebiets entfernt werden. Es wird vermutet, dass dies mit der Planung zusammenhängt.  
 A: Es gibt keinen Zusammenhang. Kein Thema des Planverfahrens. 
 
 
3. Plangebietserweiterung 
Es wird gefordert, das Plangebiet entlang des Maarpfades um Wohnbauflächen zu erweitern.  

A: die Bezirksregierung Köln stimmt einer solchen Erweiterung nicht zu.  
 

4. Öffnung Gemüseweg , Lage zu gefährlich 
Es wird gefordert den Gemüseweg für Pkw zu öffnen und so eine Verbindung zur Ortschaft 
Bornheim zu schaffen. Des Weiteren wird der Traktorenverkehr als zu gefährlich 
eingeschätzt.  

A: Es handelt sich weiterhin um einen Wirtschaftsweg, der nur von landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen befahren werden darf. Er wird für den Pkw-Verkehr nur vor der Kita 
verkehrssicher ausgebaut, das Gelände der Kita abgesichert. Das Haupteinzugsgebiet 
der Kita wird Roisdorf, nicht Bornheim sein.  

 
5. Verkehrsmenge 
Mit welcher Verkehrsmenge wird gerechnet?  

A: Es wird eine 4-gruppige Kindertagesstätte gebaut, die hauptsächlich mit den 
Kindern aus dem Viertel belegt werden soll. Es wird deshalb eher eine Reduzierung 
der Verkehrsmenge erwartet, da viele zum Erreichen des Kindergartens das Viertel 
nicht mehr verlassen müssen.  

 
6. Grundstücksauswahl 
Warum wurde dieses Grundstück ausgewählt? Warum kein Provisorium gebaut. 

A: Das Grundstück ist verfügbar. Ein dortiges Verfahren ist hier schnell umsetzbar. Der 
Bedarf besteht langfristig. Eine hohe Akzeptanz ist dort zu erwarten.  

 
7. Vergrößerungsmöglichkeit 
Besteht die Möglichkeit der Vergrößerung auf 6-Gruppen? 

 A: Nein, die Fläche reicht nur für 4-Gruppen.  
 
8. Lärmschutz Kita 
Wie wird der Außenbereich der Kita vor Bahnlärm geschützt?  

A: Die Richtwerte werden eingehalten. An der Bahn wird eine Schallschutzwand 
gebaut. Es gibt bauliche Möglichkeiten zum Lärmschutz beim Gebäude.  
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Einleitung 

Unmittelbar westlich der Einmündung des Gemüseweges in den Maarpfad bzw. nördlich 

angrenzend an das Grundstück Maarpfad 25 in 53332 Bornheim-Roisdorf befindet sich 

ein Flurstück, das gemäß der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) in der 

Ortschaft Roisdorf zur Bebauung freigegeben werden soll. Durch die mit der geplanten 

Bebauung des Flurstücks verbundene Baufeldfreimachung werden die dort vorhande-

nen Lebensräume und Habitatstrukturen vollständig beseitigt, so dass mögliche Beein-

trächtigungen der beheimateten Tierwelt auftreten können. Daher ist vor der Umwid-

mung der Fläche als Bauland im Zuge der Änderung des FNP zu überprüfen, inwiefern 

dieser Absicht mögliche artenschutzrechtliche Belange entgegenstehen. Dies geschieht 

im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe I (ASP I),  

 

Das Planungsbüro Dr. Denz, Wachtberg, wurde mit der Durchführung dieser ASP Stufe I 

(Vorprüfung: Artenspektrum, Wirkfaktoren) beauftragt, deren Ergebnisse in der 

vorliegenden Ausführung dokumentiert sind.   

 

Naturschutzrechtliche Grundlagen 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wurde mit seinen Novellierungen vom 

27.12.2007 und vom 29.07.2009 an die europäischen Vorgaben der Fauna-Flora-Habi-

tat-Richtlinie (FFH-Richtlinie 92/43/EWG) und die Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 

79/409/EWG) angepasst. Das übergeordnete Ziel der Richtlinien ist es, die biologische 

Vielfalt in den Staaten der Europäischen Union zu erhalten. Vor diesem Hintergrund 

müssen die Belange des Artenschutzes bei allen Planungen und Verfahren beachtet 

werden, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind. Nach nationalem 

und europäischem Recht werden drei Artenschutzkategorien unterschieden (vgl. § 7 

Abs. 2 Nr. 12 bis 14 BNatSchG): 

• Besonders geschützte Arten (nationale Schutzkategorie) 

• Streng geschützte Arten (nationale Schutzkategorie) inklusive der FFH-Anhang 

IV-Arten (europäische Schutzkategorie) 

• Europäische Vogelarten (europäische Schutzkategorie).  
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Die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG sind nur für die europäisch ge-

schützten Arten zu beachten. Demnach ist es verboten, europäisch geschützte Tiere 

• zu fangen, zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu stören (Nr. 1: Tötungs- und Verletzungsverbot), 

• während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-

ten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population ver-

schlechtert (Nr. 2: Störungsverbot),  

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-

gen oder zu zerstören (Nr. 3: Schutz der Lebensstätten), 

• oder Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 

Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Nr.4: Beeinträchtigungsverbot).  

 

Die national besonders geschützten Arten sind seit den Novellierungen des BNatSchG 

von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben frei-

gestellt.  

 

Gemäß § 44 Abs. 5 des BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote vor, 

wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten bleibt. In diesem Zusammenhang ist die 

Durchführung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) gestattet. 

Durch ein geeignetes Maßnahmenkonzept lassen sich mögliche Verstöße gegen das 

Zugriffsverbot erfolgreich abwenden.  

 

Ergibt eine ASP, dass gegen einen der oben genannten Verbotstatbestände verstoßen 

wird, ist das Vorhaben grundsätzlich unzulässig. Ausnahmeregelungen gemäß § 45 

Abs. 7 BNatSchG sehen vor, dass ein solches Vorhaben dennoch zugelassen werden 

kann. Dazu müssen zwingende Gründe des öffentlichen Interesses vorliegen, eine zu-

mutbare Alternative fehlen, und der Erhaltungszustand der Populationen einer Art darf 

sich durch das Vorhaben nicht verschlechtern. Für die Zulassung solcher Ausnahmen 

nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist in Nordrhein-Westfalen die Untere Naturschutzbehörde 

zuständig. 
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Grundlagen der Planung 

Die zur Umwidmung als Bauland geplante Fläche ist ca. 0,3 ha groß, und liegt am Ost-

rand der Wohnbebauung von Roisdorf östlich der Trasse der Köln-Bonner-Stadtbahnli-

nien 16 und 18. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich – abgesehen von der 

Wohnbebauung entlang des Maarpfades im Osten – landwirtschaftliche und kleingärtne-

rische Nutzflächen, teilweise durch Hecken voneinander abgegrenzt, teilweise auch mit 

einzelnen Gehölzen bestanden. Im Norden schließt sich in kurzer Entfernung zudem ein 

hochwüchsiger, von Bäumen aufgebauter Gehölzriegel an. 

 

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche ist – wie auch ein Teil der Nutzflächen in der 

Umgebung – brachgefallen. Auf ihr hat sich aktuell Ruderalvegetation eingestellt, deren 

Aspekt vom Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) bestimmt wird. Daneben kommen 

stellenweise Einartbestände mit Brombeere (Rubus fruticosus agg.) oder Später Gold-

rute (Solidago gigantea) vor. Lokal tritt die Gewöhnliche Nachtkerze (Oenothera biennis) 

stark hervor.     

 

 

 

Abb. 1: Lage des Vorhabengebietes (rote Umgrenzung) am Ortsrand von Bornheim-

Roisdorf, Maarpfad. (Tim-online; Zugriff: 30.07.2018). 
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Abb. 2: Blick von Osten über die Vorhabenfläche in westlicher Richtung. Der Aspekt auf 

der Fläche wird vom Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) und dessen hellbraunen 

Blütenständen bestimmt. Im Vordergrund und am linken Bildrand ist zudem Brombeer-

Gestrüpp zu erkennen. Im Bildhintergrund befindet sich links eine teilweise hochwüch-

sige Strauchhecke, rechts ein Teil des von Bäumen aufgebauten Gehölzriegels im Nor-

den der Vorhabenfläche. Die beiden genannten Strukturen grenzen nicht unmittelbar an 

die Fläche an (vergleiche Abbildung 1) (Aufnahmedatum: 27.07.2018).   

 

Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I 

In Stufe I der ASP, der so genannten Vorprüfung, wird anhand einer überschlägigen 

Prognose auf der Grundlage vorhandener Informationen, insbesondere auch zum po-

tenziell betroffenen Artenspektrum, sowie einer Übersichtsbegehung, die hier am 

27.07.2018 durchgeführt wurde, geklärt, inwiefern aufgrund der Wirkungen des Vorha-

bens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften auftreten können. Dabei sind vor 

dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit alle relevanten, bau-, anlage- 

und betriebsbedingten Wirkfaktoren zu berücksichtigen. Nur wenn die Möglichkeit be-

steht, dass die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden, 

ist für die betreffenden Arten anschließend in einer vertiefenden ASP der Stufe II eine 
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Art-für-Art-Betrachtung erforderlich, wobei die Betroffenheit der Arten ermittelt und dar-

gestellt wird. Außerdem werden Vermeidungsmaßnahmen, inklusive vorgezogener Aus-

gleichsmaßnahmen, sowie ggf. ein Risikomanagement konzipiert (MWEBWV NRW u. 

MKULNV NRW 2010). 

 

Methodik 

Die Methodik bei der ASP lehnt sich an die gemeinsamen Handlungsempfehlungen von 

MWEBWV NRW u. MKULNV NRW (2010) an.   

 

Insgesamt bleibt das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren auf die 

Arten des Anhangs IV der FFH-RL und auf die europäischen Vogelarten beschränkt 

(s.o.). Bei diesen beiden Schutzkategorien ergeben sich jedoch nach wie vor grundle-

gende Probleme für die Planungspraxis. So müssten bei einer Planung streng genom-

men auch zahlreiche „Allerweltsarten“ mit einem günstigen Erhaltungszustand und einer 

großen Anpassungsfähigkeit berücksichtigt werden (z.B. Amsel, Buchfink, Kohlmeise). 

Daher hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-

len (LANUV) als Planungshilfe für Nordrhein-Westfalen eine naturschutzfachlich begrün-

dete Auswahl derjenigen Arten getroffen, bei denen nicht gegen die Verbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden kann (LANUV NRW 2018). Diese Arten werden in 

Nordrhein-Westfalen als „planungsrelevante Arten“ bezeichnet. Alle anderen Arten sind 

nicht planungsrelevant. Bei ihnen kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass 

nicht gegen die Verbote des § 44 Absatz 1 BNatSchG verstoßen wird. 

 

Für die vorliegende ASP der Stufe I wurde das Fachinformationssystem (FIS) „Ge-

schütze Arten in Nordrhein-Westfalen“ ausgewertet. In einer Vorprüfung des Artenspekt-

rums wurde dabei zunächst geklärt, inwiefern ein Vorkommen planungsrelevanter Arten 

im jeweiligen dem Planungsgebiet entsprechenden Messtischblatt- (MTB-) Quadranten 

bekannt ist. Anschließend wurde das Vorkommen der Arten sowie ein wahrscheinliches 

Auftreten nach drei Kriterien geprüft:  

• Inwieweit liegt ein im FIS LINFOS dokumentiertes Vorkommen im Vorhabengebiet 

vor? 

• Inwieweit liegt ein im FIS LINFOS dokumentiertes Vorkommen im artenspezifischen 

Umkreis (500 m) um das Vorhabengebiet vor? 
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• Inwieweit führt die spezifische Ausprägung des Gebietes zu der Einschätzung, dass 

die einzelne Art mit einer mindestens hohen Wahrscheinlichkeit geeignete Lebens-

bedingungen von essentieller Bedeutung im Planungsgebiet vorfindet? 

 

Bei einer Vorprüfung der Wirkfaktoren wird zudem festgestellt, ob die mit der Realisie-

rung des Bauvorhabens im Zusammenhang stehenden Wirkfaktoren dazu führen kön-

nen, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die relevanten, geschützten 

Arten ausgelöst werden. Im Anschluss daran werden möglicherweise notwendige Ver-

meidungsmaßnahmen formuliert. 

 

Die ASP wird anhand eines Prüfbogens durchgeführt. Dieser enthält neben grundlegen-

den Informationen zum Betrachtungsraum alle Ergebnisse der ASP nach Abschnitten (A 

bis F) gegliedert für jede im Planungsgebiet potenziell vorkommende planungsrelevante 

Art. Zur Bewertung der vorhandenen Lebensraumtypen als mögliche Habitate für pla-

nungsrelevante Tierarten fand am 27.07.2018 eine Vorbegehung des Planungsgebietes 

statt (s.o.). 

  

 

Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Ergebnisse der ASP Stufe I textlich erläutert. 

Eine tabellarische Übersicht in Form des Prüfbogens der ASP bietet Tabelle 1 im An-

hang dieses Dokuments. 

 

Vorprüfung des Artenspektrums (Abschnitt A) 
Im FIS „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ des LANUV NRW (2018a) wurden die 

planungsrelevanten Arten im Planungsgebiet für den Quadranten 1 des Messtischblattes 

5208 Bonn ausgewertet. Die Datenabfrage wurde dabei im ersten Schritt nicht auf be-

stimmte Lebensraumtypen eingeschränkt, im zweiten dann allerdings auf die tatsächlich 

vorhandenen. Dabei handelte es sich ausschließlich um „Brachen“. Ohne Einschrän-

kung auf bestimmte Lebensraumtypen ist demnach potenziell mit 58 planungsrelevanten 

Arten zu rechnen, die sich auf folgende Taxa verteilen: 
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• Säugetiere:  10  

• Vogelarten:  45 

• Amphibien    1 

• Reptilien     1 

• Libellen     1 

 

Bei Einschränkung auf den ausschließlich ausgebildeten Lebensraumtyp „Brachen“ re-

duziert sich die potenzielle Betroffenheit auf 25 Arten. Diese teilen sich auf wie folgt: 

• Säugetiere:    1  

• Vogelarten:  22 

• Amphibien    1 

• Reptilien     1 

• Libellen     - 

 

Darüber hinaus sind Vorkommen nicht planungsrelevanter Vogelarten im Planungsge-

biet zu erwarten, deren Populationen sich aufgrund der allgemein großen Anpassungs-

fähigkeit ihrer Mitglieder landesweit in einem günstigen Erhaltungszustand befinden, so 

dass bei den vorhabensbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote 

des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird. 

 

Die 58 bzw. 25 planungsrelevanten Arten, die im Planungsgebiet beachtlich sind, wer-

den in Abschnitt A der Tabelle 1 im Anhang aufgelistet. Jede Art wird – soweit bekannt – 

an dieser Stelle mit dem spezifischen Status in der Region sowie mit dem Erhaltungszu-

stand in Nordrhein-Westfalen aufgeführt. 

 

 

Wahrscheinlichkeit des Vorkommens (Abschnitt B) 
Die Prüfung der Wahrscheinlichkeit des Vorkommens der planungsrelevanten Arten mit 

dem Fachinformationssystem LINFOS hat ergeben, dass ausschließlich für die Wech-

selkröte unter den potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten ein Vorkommen 

sowohl im Planungsgebiet selbst als auch im planungsrelevanten Umfeld (500-Meter-

Radius) für möglich gehalten wird. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine punkt-
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genaue Angabe, sondern um eine flächige, die insbesondere die Laichgewässer der 

Wechselkröte in den angrenzenden Auskiesungsflächen im Osten berücksichtigt. 

 

Nachfolgend werden die nach dieser Abschichtung im Quadranten 1 des Messtisch-

blattes 5208 lebenden planungsrelevanten Arten nach den Angaben des LANUV NRW 

(2018a) beschrieben, und es wird die Vorkommenswahrscheinlichkeit im Vorhabenge-

biet diskutiert.  

 

Säugetiere 

Unter den Säugetieren treten potenziell ausschließlich Fledermäuse im Vorhabengebiet 

auf. Dabei verbleibt unter Berücksichtigung der Einschränkung auf den Lebensraumtyp 

der „Brachen“, der als einziger im Vorhabengebiet entwickelt ist, ausschließlich die 

Breitflügelfledermaus mit einem möglichen Vorkommen als Nahrungsgast. Die Art 

kommt vorwiegend im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich vor. Die Jagdgebiete be-

finden sich bevorzugt in der offenen und halboffenen Landschaft über Grünlandflächen 

mit randlichen Gehölzstrukturen, Waldrändern oder Gewässern. Außerdem jagen die 

Tiere in Streuobstbeständen, Parks und Gärten sowie unter Straßenlaternen. Insofern 

existieren im Vorhabengebiet potenziell geeignete Habitate, so dass ein mögliches Vor-

kommen der Art als Nahrungsgast nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

Dies gilt indes nicht für ein sporadisches Auftreten. Jedoch dürfte die Brache im Vorha-

bengebiet keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für die Breitflügelfledermaus 

besitzen, da weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender 

Weise vorhanden sind.  

 

 

Vögel 

Unter den Vögeln verbleiben nach der obigen Abschichtung noch 22 Arten, die im Fol-

genden einer näheren Betrachtung bedürfen, weil der Lebensraumtyp der Brachen zu-

mindest teilweise von ihnen genutzt werden kann. 

 

Als Lebensraum bevorzugt der Habicht Kulturlandschaften mit einem Wechsel von ge-

schlossenen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen. Dieser Landschaftstyp ist in 

der nahen Umgebung des Vorhabengebietes nicht entwickelt. Brachen gehören nur 

dann zum potenziellen Nahrungshabitat des Habichts, wenn sie Bestandteil der vorste-
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hend beschriebenen Landschaft sind. Da dies hier nicht der Fall ist, kann ein regelmäßi-

ges Vorkommen der Art im Vorhabengebiet von vornherein ausgeschlossen werden. 

Dies gilt indes nicht für ein sporadisches Auftreten. Jedoch dürfte die Brache im Vorha-

bengebiet keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für den Habicht besitzen, da 

weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise vorhan-

den sind.    

 

Der Sperber lebt in abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit einem 

ausreichenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln. Bevorzug werden halboffene Park-

landschaften mit kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen. Dieser Land-

schaftstyp ist in der nahen Umgebung des Vorhabengebietes nicht entwickelt. Brachen 

gehören nur dann zum potenziellen Nahrungshabitat des Sperbers, wenn sie Bestandteil 

der vorstehend beschriebenen Landschaft sind. Da dies hier nicht der Fall ist, kann ein 

regelmäßiges Vorkommen der Art im Vorhabengebiet von vornherein ausgeschlossen 

werden. Dies gilt indes nicht für ein sporadisches Auftreten. Jedoch dürfte die Brache im 

Vorhabengebiet keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für den Sperber besit-

zen, da weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise 

vorhanden sind. 

 

Als ursprünglicher Steppenbewohner ist die Feldlerche eine Charakterart der offenen 

Feldflur. Sie besiedelt reich strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grünländer und 

Brachen sowie größere Heidegebiete. Flächen mit hoher Vegetationsdichte werden ge-

mieden. Das Nest wird in Bereichen mit kurzer und lückiger Vegetation in einer Boden-

mulde angelegt. 

 

Das Vorhabengebiet stellt aufgrund der Ausprägung der Brache mit dichten, hochwüch-

sigen Landreitgrasbeständen kein geeignetes Bruthabitat für die Feldlerche dar, so dass 

ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Als Lebensraum bevorzugt die Waldohreule halboffene Parklandschaften mit kleinen 

Feldgehölzen, Baumgruppen und Waldrändern. Darüber hinaus kommt sie auch im 

Siedlungsbereich in Parks und Grünanlagen sowie an Siedlungsrändern vor. Als Jagd-

gebiete werden im Allgemeinen strukturreiche Offenlandbereiche sowie größere Wald-

lichtungen aufgesucht. 
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Das Vorhabengebiet stellt kein geeignetes Jagdhabitat für die Waldohreule dar, so dass 

ein entsprechendes Vorkommen der Art als regelmäßiger oder sporadischer Nahrungs-

gast von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

Der Steinkauz besiedelt offene und grünlandreiche Kulturlandschaften mit einem guten 

Höhlenangebot. Als Jagdgebiete werden kurzrasige Viehweiden sowie Streuobstbe-

stände bevorzugt. Für die Bodenjagd ist eine niedrige Vegetation mit ausreichendem 

Nahrungsangebot von entscheidender Bedeutung. 

 

Das Vorhabengebiet stellt kein geeignetes Jagdhabitat für den Steinkauz dar, so dass 

ein entsprechendes Vorkommen der Art als Nahrungsgast von vornherein ausgeschlos-

sen werden kann. 

 

Der Mäusebussard besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern 

geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. Bevorzugt werden Randberei-

che von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume. Als Jagd-

gebiet nutzt die Art Offenlandbereiche mit kurzer, lückiger Vegetation in der weiteren 

Umgebung des Horstes. 

 

Das Vorhabengebiet stellt kein geeignetes Jagdhabitat für den Mäusebussard dar, so 

dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als Nahrungsgast von vornherein ausge-

schlossen werden kann. Dies gilt allerdings nicht für das Frühjahr, wenn der Aufwuchs 

noch niedrig und keine ausgeprägte Schicht mit Überständern entwickelt ist. Dann ist ein 

sporadisches Auftreten der Art nicht auszuschließen. Jedoch dürfte die Brache im 

Vorhabengebiet zu diesem Zeitpunkt keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat 

für den Mäusebussard besitzen, da weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umge-

bung in ausreichender Weise vorhanden sind. 

 

Der Flussregenpfeifer, der ursprünglich die sandigen oder kiesigen Ufer größerer 

Flüsse sowie Überschwemmungsflächen besiedelt, nutzt heute überwiegend Sekundär-

lebensräume wie Sand- und Kiesabgrabungen und Klärteiche. Das Nest wird auf kiesi-

gem oder sandigem Untergrund an meist unbewachsenen Stellen angelegt. 
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Das Vorhabengebiet stellt keinen geeigneten Lebensraum für den Flussregenpfeifer dar, 

so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann. 

 

Die Wachtel kommt in offenen, gehölzarmen Kulturlandschaften mit ausgedehnten 

Ackerflächen vor. Besiedelt werden Ackerbrachen, Getreidefelder und Grünländer mit 

einer hohen Krautschicht, die ausreichend Deckung bietet. Wichtige Habitatbestandteile 

sind Weg- und Ackerraine sowie unbefestigte Wege zur Aufnahme von Insektennahrung 

und Magensteinen. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von Randstrukturen zur 

Nahrungsaufnahme keinen geeigneten Lebensraum für die Wachtel dar, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Den Kuckuck kann man in fast allen Lebensräumen, bevorzugt in Parklandschaften, 

Heide- und Moorgebieten, lichten Wäldern sowie an Siedlungsrändern und auf Indust-

riebrachen antreffen. Die Art ist ein Brutschmarotzer, dem bestimmte Singvogelarten als 

Wirte dienen, z.B. Teich- und Sumpfrohrsänger, Bachstelze, Neuntöter, Heckenbrau-

nelle, Rotkehlchen sowie Grasmücken, Pieper und Rotschwänze. Erwachsene Tiere 

sind Nahrungsspezialisten, die vor allem von behaarten Schmetterlingsraupen und grö-

ßeren Insekten ernähren (z.B. Libellen). 

 

Das Vorhabengebiet stellt weder als Brut- noch als Nahrungshabitat einen geeigneten 

Lebensraum für den Kuckuck dar, da die Wirtsvogelarten und/oder Beutetiere hier nicht 

leben, so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen 

werden kann. 

 

Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger in menschlichen Siedlungsbereichen. Als Kolo-

niebrüter bevorzugt sie freistehende, große und mehrstöckige Einzelgebäude in Dörfern 

und Städten, wo die Lehmnester an den Außenwänden der Gebäude angebracht wer-

den. Als Nahrungsflächen werden insektenreiche Gewässer und offene Flächen in der 

Agrarlandschaft aufgesucht.  
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Das Vorhabengebiet kann ein geeignetes Jagdhabitat für die Mehlschwalbe darstellen, 

so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als Nahrungsgast nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden kann. Jedoch dürfte die Brache im Vorhabengebiet generell 

keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für die Mehlschwalbe besitzen, da 

weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise vorhan-

den sind. 

Der Turmfalke kommt in offenen, strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nähe 

menschlicher Siedlungen vor. Als Nahrungsgebiete sucht die Art Flächen mit niedriger 

Vegetation, z.B. Dauergrünland, Äcker und Brachen auf. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere wegen der hohen Vegetation kein geeignetes 

Jagdhabitat für den Turmfalken dar, so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als 

Nahrungsgast von vornherein ausgeschlossen werden kann. Dies gilt allerdings nicht für 

das Frühjahr, wenn der Aufwuchs noch niedrig und keine ausgeprägte Schicht mit Über-

ständern entwickelt ist. Dann ist ein sporadisches Auftreten der Art nicht auszuschlie-

ßen. Jedoch dürfte die Brache im Vorhabengebiet zu diesem Zeitpunkt keine essentielle 

Bedeutung als Nahrungshabitat für den Turmfalken besitzen, da weitere geeignete 

Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise vorhanden sind. 

 

Die Rauchschwalbe kann als Charakterart für eine extensiv genutzte, bäuerliche Kul-

turlandschaft angesehen werden. Jagdgebiete befinden sich auf Höfen in der Umgebung 

von Stallungen sowie über insektenreichen Gewässern und offenen Flächen in der Ag-

rarlandschaft. 

 

Das Vorhabengebiet kann ein geeignetes Jagdhabitat für die Rauchschwalbe darstellen, 

so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als Nahrungsgast nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden kann. Jedoch dürfte die Brache im Vorhabengebiet generell 

keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für die Rauchschwalbe besitzen, da 

weitere geeignete Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise vorhan-

den sind. 

 

Der Neuntöter bewohnt extensiv genutzte, halboffene Kulturlandschaften mit aufgelo-

ckertem Gebüschbestand, Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- und Saum-

strukturen. Besiedelt werden Heckenlandschaften mit Wiesen und Weiden, trockene 

Magerrasen, gebüschreiche Feuchtgebiete sowie größere Windwurfflächen in Waldge-
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bieten. Offene, vegetationsarme und kurzrasige Bodenstellen haben eine wichtige Be-

deutung als Jagdhabitate für Großinsekten, z.B. Laufkäfer. 

 

Das Vorhabengebiet stellt keinen geeigneten Lebensraum für den Neuntöter dar, so 

dass ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann. 

Der Feldschwirl besiedelt sowohl feuchte als auch trockene Habitate. Er brütet in mit 

Buschwerk bestandenen, wechselfeuchten Hochstaudenfluren und Feuchtwiesen, in 

extensiv genutzten Weiden, in Verlandungszonen stehender Gewässer, an Gräben, auf 

Kahlschlägen und Waldlichtungen mit Stockausschlag sowie in Heiden mit lichtem 

Baum- und Strauchbestand. Die Vegetation im Bruthabitat sollte mindestens 20-30 cm 

hoch sein und sowohl aus weichen, biegsamen Halmen bestehen als auch aus höheren 

und festeren Stauden oder Sträuchern, die als Singwarte genutzt werden können. Reine 

Schilfbestände oder Grasfluren ohne höhere Strukturen werden hingegen gemieden. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von Vertikalstrukturen, 

die sich als mögliche Singwarten über den gleichmäßigen Blütenstandshorizont der 

Landreitgrasbestände erheben, keinen geeigneten Lebensraum für den Feldschwirl dar, 

so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden 

kann. 

 

Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und 

Wäldern. Zur Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wie-

sen und Äckern bevorzugt. Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen, an 

Waldrändern, aber auch in kleineren Feldgehölzen. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere wegen der hohen Vegetation kein geeignetes 

Jagdhabitat für den Rotmilan dar, so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als 

Nahrungsgast von vornherein ausgeschlossen werden kann. Dies gilt allerdings nicht für 

das Frühjahr, wenn der Aufwuchs noch niedrig und keine ausgeprägte Schicht mit Über-

ständern entwickelt ist. Dann ist ein sporadisches Auftreten der Art nicht auszuschlie-

ßen. Jedoch dürfte die Brache im Vorhabengebiet zu diesem Zeitpunkt keine essentielle 

Bedeutung als Nahrungshabitat für den Rotmilan besitzen, da weitere geeignete 

Jagdgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise vorhanden sind. 
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Der Lebensraum des Feldsperlings sind halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen 

Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus dringt der 

Höhlenbrüter bis in die Randbereiche ländlicher Siedlungen vor, wo er Obst- und Gemü-

segärten oder Parkanlagen besiedelt. Die Nahrung besteht aus Sämereien, Getreide-

körnern und kleineren Insekten. 

 

Das Vorhabengebiet kann ein geeignetes Nahrungshabitat für den Feldsperling darstel-

len, so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art als Nahrungsgast nicht von vornhe-

rein ausgeschlossen werden kann. Jedoch dürfte die Brache im Vorhabengebiet gene-

rell keine essentielle Bedeutung als Nahrungshabitat für den Feldsperling besitzen, da 

weitere geeignete Nahrungsgebiete in der nahen Umgebung in ausreichender Weise 

vorhanden sind. 

 

Als ursprünglicher Steppenbewohner besiedelt das Rebhuhn offene, gerne auch klein-

räumig strukturierte Kulturlandschafen mit Ackerflächen, Brachen und Grünländern. We-

sentliche Habitatbestandteile sind vielfältige Saumstrukturen an Acker- und Wiesenrän-

dern, Feld- und Wegrainen sowie an unbefestigten Feldwegen. Der Lebensraum muss 

ein reiches Angebot an Kräutern, Samen und Bodeninsekten liefern. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens eines ausreichenden 

Nahrungsangebotes keinen geeigneten Lebensraum für das Rebhuhn dar, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Der Lebensraum des Schwarzkehlchens sind magere Offenlandbereiche mit kleinen 

Gebüschen, Hochstauden, strukturreichen Säumen und Gräben. Besiedelt werden 

Grünlandflächen, Moore und Heiden sowie Brach- und Ruderalflächen. Wichtige Habi-

tatbestandteile sind höhere Einzelstrukturen als Sitz- und Singwarte sowie kurzrasige 

und vegetationsarme Flächen zum Nahrungserwerb. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von Sitz- und Singwarten 

sowie geeigneten Flächen zum Nahrungserwerb keinen geeigneten Lebensraum für das 

Schwarzkehlchen dar, so dass ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein 

ausgeschlossen werden kann. 
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Als ursprünglicher Bewohner von Steppen und Waldsteppen bevorzugt die Turteltaube 

offene bis halboffene Parklandschaften mit einem Wechsel aus Agrarflächen und Gehöl-

zen. Die Brutplätze liegen meist in Feldgehölzen, baumreichen Hecken und Gebüschen, 

an gebüschreichen Waldrändern oder in lichten Laub- und Mischwäldern. Zur Nah-

rungsaufnahme werden Ackerflächen, Grünländer und schütter bewachsene Ackerbra-

chen aufgesucht. 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von geeigneten Flächen 

zum Nahrungserwerb keinen geeigneten Lebensraum für die Turteltaube dar, so dass 

ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Der Waldkauz bevorzugt zwei Lebensraumtypen, einmal reich strukturierte Kulturland-

schaften mit einem Mosaik aus Wäldern und Offenland, und zum zweiten aufgelockerte 

Laub- und Mischwälder mit lichten Altholzbeständen. Wichtig ist ein ausreichendes An-

gebot an Höhlen sowie ein ganzjährig gutes Nahrungsangebot, bestehend vor allem aus 

Mäusen; daneben auch Maulwürfe, Ratten oder Jungkaninchen sowie Vögel, wenn 

Kleinsäuger nicht ausreichend verfügbar sind. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von geeigneten Flächen 

zum Nahrungserwerb keinen geeigneten Lebensraum für den Waldkauz dar, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Die Schleiereule lebt als Kulturfolger in halboffenen Landschaften, die in engem Kon-

takt zu menschlichen Siedlungsbereichen stehen. Als Jagdgebiete werden Viehweiden, 

Wiesen und Äcker, Randbereiche von Wegen, Straßen, Gräben sowie Brachen aufge-

sucht. Wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Jagd ist eine niedrigwüchsige Ve-

getation. 

 

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von geeigneten Flächen 

zum Nahrungserwerb keinen geeigneten Lebensraum für die Schleiereule dar, so dass 

ein entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Der Kiebitz ist ein Charaktervogel offener Grünlandgebiete und bevorzugt feuchte, ex-

tensiv genutzte Wiesen und Weiden. Seit einigen Jahren besiedelt er verstärkt auch 
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Ackerland. Bei der Wahl des Neststandortes werden offene und kurze Vegetations-

strukturen bevorzugt. 

  

Das Vorhabengebiet stellt insbesondere aufgrund des Fehlens von geeigneten Flächen 

für die Brutansiedlung keinen geeigneten Lebensraum für den Kiebitz dar, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

Amphibien 

Bei den Amphibien braucht hier allein die Wechselkröte berücksichtigt zu werden. Als 

ursprüngliche Steppenart ist sie aufgrund ihrer Biologie vergleichsweise unempfindlich 

gegenüber Trockenheit, Wärme oder Kälte. Es handelt sich um eine ausgesprochene 

Pionierart, die als Laichgewässer größere Tümpel und kleinere Abgrabungsgewässer 

mit sonnenexponierten Flachwasserzonen besiedelt. Dabei werden sowohl temporäre 

als auch dauerhafte Gewässer genutzt, die meist vegetationsarm und fischfrei sind. Als 

Sommerlebensraum dienen offene, sonnenexponierte, trockenwarme Habitate mit 

grabfähigen Böden, z.B. Ruderal- und Brachflächen in frühen Sukzessionsstadien. Im 

Winter verstecken sich die Tiere in selbst gegrabenen Erdhöhlen oder Kleinsäugerbau-

ten an Böschungen, Steinhaufen sowie in Blockschutt- und Bergehalden. 

 

Das Vorhabengebiet bietet der Wechselkröte keine geeigneten Requisiten, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art hier von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

Diese Einschätzung steht nicht im Widerspruch zu den Angaben im Fundortkataster des 

Fachinformationssystems Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen (s.o.).  

 

 

Reptilien 

Auch bei den Reptilien braucht nur eine Art berücksichtigt zu werden. Dabei handelt es 

sich um die Zauneidechse. Diese bewohnt reich strukturierte, offene Lebensräume mit 

einem kleinräumigen Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, 

verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. Dabei werden Standorte mit 

lockeren, sandigen Substraten und einer ausreichenden Bodenfeuchte bevorzugt. Ur-

sprünglich besiedelte die wärmeliebende Art ausgedehnte Binnendünen- und Uferberei-

che entlang von Flüssen. Heute kommt sie vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- 

und Trockenrasen sowie an sonnenexponierten Waldrändern, Feldrainen und Böschun-
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gen vor. Sekundär nutzt die Zauneidechse auch vom Menschen geschaffene Lebens-

räume wie Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben 

oder Industriebrachen. Im Winter verstecken sich die Tiere in frostfreien Quartieren, z.B. 

Kleinsäugerbaue, aber auch in selbst gegrabenen Verstecken. 

 

Das Vorhabengebiet bietet der Zauneidechse keine geeigneten Requisiten, so dass ein 

entsprechendes Vorkommen der Art von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

 

 

Vorprüfung der Wirkfaktoren (Abschnitt C) 
Bei der Vorprüfung der Wirkfaktoren wird ermittelt, ob die mit den erforderlichen Maß-

nahmen im Zusammenhang stehenden Einflussfaktoren dazu führen können, dass die 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG für die genannten planungsrelevanten Arten 

ausgelöst werden, deren Vorkommen im Vorhabengebiet (unter Einschluss der näheren 

Umgebung) nicht ausgeschlossen werden kann. Die nach Abschätzung der Vorkom-

menswahrscheinlichkeit verbliebenen Arten – betroffen ist hier die Breitflügelfledermaus 

unter den Säugetieren sowie Habicht, Sperber, Mäusebussard, Turmfalke und Rotmilan 

als Greifvogelarten, Mehlschwalbe und Rauchschwalbe als Schwalbenarten und der 

Feldsperling als Kleinvogelart unter den Vögeln – werden dabei im Hinblick auf die 

Wirkfaktoren überprüft, mit dem Ziel einer Prognose, inwieweit gegen die Zugriffsverbote 

des § 44 BNatSchG verstoßen wird. 

 

Durch ein geplantes Vorhaben kann es grundsätzlich bau-, anlage- und/oder betriebs-

bedingt zu erheblichen Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Arten kommen. Bei 

baubedingten Auswirkungen handelt es sich um temporäre, während der Bauphase auf-

tretende Wirkfaktoren. Diese können vor allem beim Einsatz von Baufahrzeugen und -

maschinen akustisch durch Lärm, optisch durch Licht oder Bewegungen sowie durch Er-

schütterungen ausgelöst werden.  

 

Anlagebedingte Auswirkungen treten permanent auf. Sie sind spezifisch durch das 

Bauwerk selber und durch die zugehörigen technischen Anlagen bedingt. Dies können 

z.B. Barrierewirkungen sein. 
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Die betriebsbedingten Auswirkungen umfassen alle durch den Betrieb einer Anlage ver-

ursachten kurz- oder langzeitigen Wirkfaktoren, z.B. auch Störungen, die durch Anlie-

gerverkehr ausgelöst werden können.  

 

Im Vorhabengebiet kommt es durch die Baufeldfreimachung zu einer vollständigen Be-

seitigung der bestehenden Vegetation. Jedoch führt dies nicht zu Beeinträchtigungen 

der dort potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten. Denn diese besitzen hier – 

soweit sie zu berücksichtigen sind (s.o.) – ausschließlich potenzielle Nahrungshabitate 

ohne essentielle Bedeutung. Insofern kommt es im Vorhabengebiet nicht zu einer Ver-

letzung der Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG, weder in Bezug auf das Tö-

tungs-/Verletzungsverbot oder das Störungsverbot, noch hinsichtlich des Beschädi-

gungsverbots der Lebensstätten. 

 

Anlage- und betriebsbedingte Einwirkungen mit Störeffekten für planungsrelevante Tier-

arten, die in der nahen Umgebung ihre potenziellen Lebensräume haben, dürften aus-

geschlossen sein, da es sich um eine Anschlussbebauung an eine bereits bestehende 

Wohnbebauung handelt, die  in ihrer möglichen Wirkung auf die Umwelt nicht wesentlich  

abweichen wird von den bereits bestehenden Einflüssen. Dabei ist auch zu berücksich-

tigen, dass gemäß FIS LINFOS im 500 m-Umkreis des Vorhabengebietes keine Vor-

kommen planungsrelevanter Arten dokumentiert sind. 

 

 

Vermeidungsmaßnahmen (Abschnitt D) 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit artenschutzrechtliche Verbote durch geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen erfolgreich abzuwenden. Der Begriff Vermeidung besitzt im 

Artenschutzrecht eine weitergehende Bedeutung als in der Eingriffsregelung. Hiermit 

werden alle Maßnahmen zusammengefasst, wodurch die ökologische Funktion der Le-

bensstätten erhalten bzw. der Erhaltungszustand einer lokalen Population gesichert 

wird. Die Möglichkeiten der Vermeidung bestehen im Allgemeinen aus einer Bauzeiten-

beschränkung und/oder aus vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Darüber hinaus 

kann auch die Optimierung der Ausgestaltung des Vorhabens geprüft werden (Alterna-

tive). 

 

Die Betrachtung der Wirkfaktoren hat ergeben, dass keine Beeinträchtigungen mit nach-

haltigen Auswirkungen für planungsrelevante Arten zu erwarten sind, darüber hinaus 
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grundsätzlich auch nicht für weitere Vogelarten, die als nicht planungsrelevant gelten. 

Letzteres gilt insbesondere mit Blick auf die allgemeine, vom 1. März bis zum 30. Sep-

tember andauernde Vogelbrutzeit, während der es gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ver-

boten ist, Gehölze abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Eine Beseitigung von 

Gehölzen zur Baufeldfreimachung ist hier allerdings nicht erforderlich. Daher sind 

generell keine Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung des Eintritts von Verbots-

tatbeständen des § 44 BNatSchG notwendig. 

 
 

Fazit (Abschnitt F) 

Im Rahmen der geplanten Bebauung und der damit verbundenen Baufeldfreimachung 

eines Flurstücks an der Einmündung des Gemüseweges in den Maarpfad bzw. nördlich 

angrenzend an das Grundstück Maarpfad 25 in 53332 Bornheim-Roisdorf wurden die 

artenschutzrechtlichen Belange des Vorhabens durch eine artenschutzrechtliche Prü-

fung der Stufe I untersucht. 

  

Auf der Grundlage einer Begehung am 27.07.2018 wurden die im Vorhabengebiet (unter 

Einschluss der näheren Umgebung) vorhandenen Lebensraumstrukturen beschrieben 

und zu einer überschlägigen Abschätzung der potenziell vorkommenden planungsrele-

vanten Arten herangezogen. Letztlich wurden neun planungsrelevante Arten ermittelt, 

eine Fledermausart und acht Vogelarten, für die das Gebiet einen potenziellen Lebens-

raum darstellt. Jedoch beschränkt sich die potenzielle Lebensraumfunktion in allen Fäl-

len auf die Nutzung als Nahrungshabitat, ohne dass dabei eine essentielle artspezifische 

Bedeutung nachweisbar ist. Insofern ist vorhabenbedingt für keine der potenziell be-

troffenen Arten ein artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial erkennbar, so dass in kei-

nem Fall eine vertiefende, artenschutzrechtliche Überprüfung erforderlich ist. 

 

Es sind auch keinerlei Vermeidungsmaßnahmen zur Verhinderung des Eintritts von Ver-

botstatbeständen nach § 44 BNatSchG erforderlich.  

 

Da es somit nicht zum Eintritt von Zugriffsverboten nach BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 

kommt, stehen dem Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht keine weiteren Einwände 

entgegen.  
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Anlagen 
 

Erläuterungen zum Prüfbogen für die ASP: 

 
Abschnitt Kürzel Bedeutung 
A G günstiger Erhaltungszustand 

 U ungünstiger/unzureichender 
Erhaltungszustand 

 S ungünstiger/schlechter Erhaltungszustand 
 +/- Tendenz 

 BV Nachweis „Brutvorkommen“ ab 2000 vor-
handen 

 RV Nachweis „Rast/Wintervorkommen“ ab 2000 
vorhanden 

 v Nachweis ab 2000 vorhanden 

 FoRu Fortpflanzung- und Ruhestätte (Vorkommen 
im Lebensraum) 

 FoRu! Fortpflanzung- und Ruhestätte 
(Hauptvorkommen im Lebensraum) 

 (FoRu) Fortpflanzung- und Ruhestätte (potenzielles 
Vorkommen im Lebensraum) 

 Ru Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum) 

 Ru! Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebens-
raum) 

 (Ru) Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im 
Lebensraum) 

 Na Nahrungshabitat (Vorkommen im Lebens-
raum) 

 (Na) Nahrungshabitat (potenzielles Vorkommen 
im Lebensraum) 

B + Vorkommen 
 (+) potenzielles Vorkommen 
 - kein Vorkommen 
C, D, E, F x zutreffend 
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Tab. 1: Prüfbogen der Artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe I 
 
 

Lebensraumtypen

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Status
Er

ha
ltu

ng
sz

us
ta

nd
 in

 
N

RW
 

Br
ac

he
Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus v G- Na - - (+) x
Myotis dasycneme Teichfledermaus v G - - - x
Myotis daubentonii Wasserfledermaus v G - - - x
Myotis myotis Großes Mausohr v U - - - x
Myotis nattereri Fransenfledermaus v G - - - x
Nyctalus noctula Abendsegler v G - - - x
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus v G - - - x
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus v G - - - x
Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus v U+ - - - x
Plecotus auritus Braunes Langohr v G - - - x

Accipiter gentilis Habicht BV G- (Na) - - (+) x
Accipiter nisus Sperber BV G (Na) - - (+) x
Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger BV G - - - x
Alauda arvensis Feldlerche BV U- FoRu! - - - x
Alcedo atthis Eisvogel BV G - - - x
Anas clypeata Löffelente RV S - - - x
Anas crecca Krickente RV G - - - x
Ardea cinerea Graureiher BV G - - - x
Asio otus Waldohreule BV U (Na) - - - x
Athene noctua Steinkauz BV G- Na - - - x
Branta leucopsis Weißwangengans RV G - - - x
Bucephala clangula Schellente RV G - - - x
Buteo buteo Mäusebussard BV G (Na) - - (+) x
Carduelis cannabina Bluthänfling BV unbek. - - - x
Charadrius dubius Flussregenpfeifer BV U FoRu - - - x
Coturnix coturnix Wachtel BV U FoRu! - - - x
Cuculus canorus Kuckuck BV U- Na - - - x
Delichon urbica Mehlschwalbe BV U (Na) - - (+) x
Dryobates minor Kleinspecht BV U - - - x
Dryocopus martius Schwarzspecht BV G - - - x
Falco subbuteo Baumfalke BV U - - - x
Falco tinnunculus Turmfalke BV G Na - - (+) x
Hirundo rustica Rauchschwalbe BV U (Na) - - (+) x
Lanius collurio Neuntöter BV U Na - - - x
Locustella naevia Feldschwirl BV U FoRu - - - x
Mergellus albellus Zwergsäger RV G - - - x
Mergus merganser Gänsesäger RV G - - - x
Milvus migrans Schwarzmilan BV G - - - x
Milvus milvus Rotmilan BV S (Na) - - (+) x
Oriolus oriolus Pirol BV U- - - - x
Passer montanus Feldsperling BV U Na - - (+) x
Perdix perdix Rebhuhn BV S FoRu! - - - x
Pernis apivorus Wespenbussard BV U - - - x
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger BV U - - - x
Riparia riparia Uferschwalbe BV U - - - x
Saxicola rubicola Schwarzkehlchen BV G FoRu - - - x
Scolopax rusticola Waldschnepfe BV G - - - x
Serinus serinus Girlitz BV unbek. - - - x
Streptopelia turtur Turteltaube BV S Na - - - x
Strix aluco Waldkauz BV G Na - - - x
Sturnus vulgaris Star BV unbek. - - - x
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher BV G - - - x
Tringa ochropus Waldwasserläufer RV G - - - x
Tyto alba Schleiereule BV G Na - - - x
Vanellus vanellus Kiebitz BV U- FoRu - - - x

Bufo viridis Wechselkröte v U FoRu! + + - x

Lacerta agilis Zauneidechse v G FoRu! - - - x

Stylurus flavipes Asiatische Keiljungfer v G - - - x

Vögel
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Titel: Schalltechnische Stellungnahme zu den  Auswirkungen der 

Schienenverkehrsgeräusche auf eine geplante Kindertagesstätte auf dem 

Grundstück in der Gemeinde Bornheim, Gemarkung Roisdorf, Flur 23, 

Flurstück 100 

Auftraggeber: Stadt Bornheim 

Rathausstraße 2 

53332 Bornheim 

Auftrag vom: 06.03.2018 

Berichtsnummer: ACB 0418 - 408288 - 482 

Datum: 24.04.2018 

Projektbearbeiter: Dipl.-Ing. Jan Meuleman 

Zusammenfassung: Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung  wurde aufgezeigt, dass 

an der höchstbelasteten Fassade des Kita-Gebäudes in Planungsvari-

ante I Beurteilungspegel von bis zu maximal 63 dB(A) ohne die geplante 

Lärmschutzwand entlang der Bahnstrecke zu erwarten sind. Für die 

höchstbelastete Fassade in Planungsvariante II liegen maximale Beur-

teilungspegel von 60 dB(A) ohne die geplante Lärmschutzwand vor. Dar-

aus ergeben sich die maximalen Anforderungen an die Schalldämmung 

der Außenbauteile entsprechend dem Lärmpegelbereich III für die Pla-

nungsvariante I und dem Lärmpegelbereich II für die Planungsvariante II.   

Unter Berücksichtigung der geplanten Lärmschutzwand ergeben sich für 

beide Planungsvarianten nur 1 dB(A) geringere Beurteilungspegel. In 

Planungsvariante I ergeben sich durch die Minderung maximale Anforde-

rungen an die Schalldämmung der Außenbauteile entsprechend dem 

Lärmpegelbereich II. In Planungsvariante II ändern sich die Anforderun-

gen nicht. 

Durch das Öffnen von Fenstern zu Lüftungszwecken ist eine ausrei-

chende Schalldämmung nicht mehr gewährleistet. Daher wird empfohlen 

die Räume, die an Fassadenseiten geplant sind, an denen Beurteilungs-

pegel ≥ 45 dB(A) vorliegen und für den dauerhaften Aufenthalt vorgese-

hen werden sollen, mit fensterunabhängigen Lüftungssystemen auszu-

statten. 

Aufgrund der geeigneten Anordnung des Gebäudes in Planungsvariante I 

sind die Beurteilungspegel in den Außenbereichen deutlich geringer als 

in Planungsvariante II. Mit der Gebäudeausrichtung in Planungsvariante I 

werden in den Außenbereichen Beurteilungspegel von 47 dB(A) bis 55 

dB(A) erreicht. In Planungsvariante II sind Beurteilungspegel in den Au-

ßenbereich von 60 bis 61 dB(A) zu erwarten.  

Das Privileg der durch Kinder verursachten Geräuscheinwirkungen er-

fasst nur den direkt von den Kindern ausgehenden Lärm. Lärm durch den 

Zu- und Abfahrtsverkehr ist hingegen nicht privilegiert. Die Untersuchung 

der Geräuschauswirkungen des Bring- und Abholverkehrs auf die an-

grenzende Wohnbebauung zeigte, dass keine Überschreitungen der 

Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 zu erwarten sind. 

Die Vervielfältigung, Konvertierung, Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Berichts - insbesondere die 

Publikation im Internet -  bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch die ACCON Köln GmbH. 
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1 Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Bornheim plant auf einem Grundstück in der Gemeinde Bornheim, Gemarkung 

Roisdorf, Flur 23 und Flurstück 100 eine Kindertagesstätte zu errichten. Derzeit liegen 

zwei Planungen zu verschiedenen Gebäudeausrichtungen auf dem Grundstück vor. Im 

Südwesten des Grundstücks verläuft die Bahnstrecke 2630 zwischen Köln und Bonn. Im 

Zuge des Lärmsanierungskonzeptes der Bahn ist für den Streckenabschnitt im Bereich 

des Plangebiets die Errichtung einer Lärmschutzwand geplant. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung soll die Beurteilung der Geräuschsituation 

innerhalb des Plangebietes durch den Schienenverkehr mit und ohne Berücksichtigung 

der geplanten Lärmschutzwand durchgeführt und die sich daraus ergebenden Anforde-

rungen an den baulichen Schallschutz gemäß DIN 4109 ermittelt werden. Weiterhin soll 

eine Beurteilung der Planungsauswirkungen erfolgen, die sich in der Steigerung des Ver-

kehrs auf den öffentlichen Straßen sowie durch An- und Abfahrten von Pkw zu den Bring- 

und Abholzeiten ergeben. 

Die vorliegende Gutachterliche Stellungnahme dokumentiert die hierzu durchgeführten 

Berechnungen und Beurteilungen 
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2 Grundlagen der Beurteilung 

2.1 Vorschriften, Normen, Richtlinien, Literatur 

 

Für die Berechnungen und Beurteilungen wurden benutzt: 

/1/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge BImSchG - Bundes-Im-

missionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.Mai 2013 

(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. 

I S. 2771) geändert worden ist 

/2/ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.September 2004 

(BGBl. I S.2414), , Neugefasst durch Bek. v. 3.11.2017 I 3634 

/3/ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.Januar 1990 

(BGBl. I S.132), , Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 I 3786 

/4/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 

GMBl. 1998 S. 503, Geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz 

AT 08.06.2017 B5) 

/5/ DIN ISO 9613-2, „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999 

/6/ DIN 4109-1:2018-01; DIN 4109-2 2018-01, "Schallschutz im Hochbau", Teil 1: 

Mindestanforderungen, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen, Januar 2018  

/7/ DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 

Planung, Juli 2002 

/8/ VDI 2714 „Schallausbreitung im Freien“, Januar 1988 

/9/ VDI 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, August 

1987 

/10/ VDI 2720 E, Blatt 1, „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, Februar 1991 

/11/ RLS 90 „Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen“, Ausgabe 1990, Der 

Bundesminister für Verkehr 

/12/ Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen, Ausgabe 

1990, Schall 03, bekannt gemacht im Amtsblatt der Deutschen Bundesbahn Nr. 14 

vom 4. April 1990 unter lfd. Nr. 133 

/13/ DIN 1946-6, Raumlufttechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen; Anforderungen, 

Ausführung, Abnahme (VDI-Lüftungsregeln), Ausgabe Oktober 1998 
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2.2 Planungsunterlagen 

 

Folgende Unterlagen standen zur Verfügung:  

/14/ Deutsche Grundkarte 

/15/ Zwei Planungsvarianten zur Ausrichtung des Gebäudes der Stadt Bornheim 

/16/ Lageplan der LSW mit Baustelleneinrichtungsflächen 

/17/ Angaben der DB AG zum Zugaufkommen auf der Strecke 2630 Streckenabschnitt 

Bornheim-Roisdorf – Bornheim-Sechtem, Prognose 2025 nach Schall 03 2014 

Weiterhin wurden die folgenden Daten aus dem Geodatenserver NRW genutzt: 

/18/ Digitales Geländemodell (DGM1)  

Land NRW (2018) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0  

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0)  

Datensatz (URI): https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DGM1  

/19/ Digitales Gebäudemodell (LOD1)  

Land NRW (2018) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0  

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Datensatz (URI): https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/3D-GM-LoD1 

/20/ Deutsche Grundkarte (DGK5) 

Land NRW (2018) Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0  

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0)  

Datensatz (URI):https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DENWDGK5 

 

 

2.3 Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 

 

Die DIN 18005 selbst enthält eine Sammlung vereinfachter Berechnungsverfahren, die 

dem Planer auch ohne vertiefende Kenntnisse die Möglichkeit geben soll, die Geräusch-

situation rechnerisch abzuschätzen. In dem sogenannten Beiblatt 1, das jedoch nicht Teil 

der Norm ist, werden „wünschenswerte“ Zielwerte zum Lärmschutz je nach Eigenarten 

der jeweiligen Baugebiete aufgeführt. Diese Orientierungswerte haben nicht den Cha-

rakter normativ festgelegter Grenzwerte, sie sollen daher als "Orientierungshilfe" bzw. als 

"grober Anhalt" herangezogen werden1.  

 
1
  vergl. hierzu Oberverwaltungsgericht NRW, 7 D 48/04.NE, vom 16.12.2005 
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Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 heißt es: 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden 

Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht 

einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orien-

tierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte 

möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Ge-

bäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - ins-

besondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

(...) 

Überschreitungen der Orientierungswerte (...) und entsprechende Maßnahmen zum 

Erreichen ausreichenden Schallschutzes (...) sollen im Erläuterungsbericht zum Flä-

chennutzungsplan oder in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben und 

gegebenenfalls in den Plänen gekennzeichnet werden. 

Gemäß dem Flächennutzungsplan 2011 der Stadt Bornheim (siehe Abb. 2.3.1) sind die 

südöstlich angrenzenden Nutzflächen als gemischte Bauflächen ausgewiesen. Auf der 

gegenüberliegenden Seite der Bahnstrecke befindet sich eine Wohnbaufläche. In Anleh-

nung an den Flächennutzungsplan schlagen wir vor, die zu untersuchende Geräuschsitu-

ation mit den Richtwerten entsprechend einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) und einem 

Mischgebiet (MI) nach § 4 (BauNVO) zu vergleichen und dementsprechend zu beurteilen. 

Nach dem Runderlass des Ministers für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr zur 

DIN 18005 sollen die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 angegebenen Orientierungswerte für 

die maximal zulässigen Lärmimmissionspegel angestrebt werden.  

Allgemeine Wohngebiete (WA): 

tags 55 dB(A) und 

nachts 45 / 40 dB(A) 

Dorf- und Mischgebiet (MD/MI): 

tags 60 dB(A) und 

nachts 50 / 45 dB(A) 

Dabei soll der niedrigere Nachtwert für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für 

Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten, der höhere Nachtwert für die 

Beurteilung von Verkehrsgeräuschen.  
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Abb. 2.3.1  Ausschnitt aus dem FNP 2011 der Stadt Bornheim 
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3 Geräuschsituation 

3.1 Örtliche Gegebenheiten 

 

Im Osten des Flurstücks liegt der Gemüseweg, der in den Maarpfad  mündet. Südlich an-

grenzend befindet sich die Wohnbebauung entlang des Maarpfads. Im Norden erstrecken 

sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. Zwischen der im Westen liegenden Bahnstrecke 

und dem Grundstück befindet sich ein weiteres Grundstück, welches zurzeit als Garten-

fläche genutzt wird. Das Gelände der Umgebung ist weitestgehend eben. Im näheren 

Umkreis befinden sich zum größten Teil Wohngebäude. Weiterhin liegt im Osten eine 

Gärtnerei und im Südwesten, auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnstrecke, ist ein 

Einkaufszentrum mit einem Parkplatz.   

Im Rahmen der beiden vorliegenden Planungsvarianten sind zwei unterschiedliche Ge-

bäudeausrichtungen vorgesehen (siehe Abb. 3.1.1). In beiden Varianten sind Parkplätze 

sowie ein Außenbereich geplant. In der Kindertagesstätte sollen drei Gruppen unterge-

bracht werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Gebäude aus maximal zwei Ge-

schossen besteht. 

Abb. 3.1.1  Darstellung der Planungsvarianten I (links) und II (rechts)   

Die Bahnstrecke verläuft südwestlich des Plangebiets. Entlang der Strecke ist eine Lärm-

schutzwand mit einer Höhe von 3 m über Schienenoberkante auf beiden Seiten geplant. 

Die Lage der geplanten Lärmschutzwand ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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Abb. 3.1.1  Lage des Plangebiets und Darstellung der geplanten Lärmschutzwand 
(rot) 

Geplante 
Lärmschutzwand 

Plangebiet 
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3.2 Zugaufkommen und Emissionspegel 

 

Verkehrslärmimmissionen von Schienenwegen werden allgemein nach der Schall 03, 

Ausgabe 2014 (Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege) berechnet. Die 

Schallimmissionsberechnungen können aufgrund der Komplexität des Berechnungsver-

fahrens nur mit der Unterstützung von Spezialsoftware durchgeführt werden. Für das hier 

verwendete Rechenprogramm „CADNA/A“ der Firma DataKustik wurde vom Hersteller die 

Konformität nach DIN 45687 erklärt. 

In diesem Regelwerk ist das Verfahren detailliert beschrieben, so dass hier nur eine kurze 

Erläuterung erfolgt. Bei der Berechnung erfolgt eine Aufteilung der Geräusche in Rollge-

räusche, Antriebsgeräusche, Aggregatgeräusche, aerodynamische Geräusche und Zu-

ordnung auf 3 Quellhöhen (Höhenbereiche) in Höhe von 0 m, 4 m und 5 m über Schie-

nenoberkante (SO). 

Der Beurteilungspegel Lr von Schienenwegen wird getrennt für den Beurteilungszeitraum 

Tag (6 Uhr bis 22 Uhr) und den Beurteilungszeitraum Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) berechnet. 

Grundlage für die Berechnung des Beurteilungspegels sind die Anzahl der Züge der je-

weiligen Zugart sowie die Geschwindigkeiten auf dem zu betrachtenden Abschnitt einer 

Bahnstrecke. Dabei erfolgt die Berechnung spektral in Oktavbändern.  

Ausgangsgröße für die Berechnung von Bahnstrecken nach dem Verfahren der Schall 03 

ist der längenbezogene Schallleistungspegel LW'A,f,h,m,Fz. Der Emissionspegel berechnet 

sich für jede Zugklasse i nach folgender Beziehung: 

mit  

aA,h,m,Fz: A-bewerteter Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung bei der 

Bezugsgeschwindigkeit v0=100 km/h auf Schwellengleis mit durchschnittli-

chem Fahrflächenzustand, nach Beiblatt 1 und 2, in dB 

Δaf,h,m,Fz: Pegeldifferenz im Oktavband f in dB 

nQ: Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 

nQ,0: Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit 

bf,h,m: Geschwindigkeitsfaktor 

v0: Bezugsgeschwindigkeit (=100 km/h) 

∑(c1f,h,m + c2f,h,m): Summe Pegelkorrekturen für Fahrbahnart und Fahrfläche in dB 

∑K:    Summe Pegelkorrekturen für Brücken u. Auffälligkeit von Geräuschen 

in dB 
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Bei Verkehr von nFz Fahrzeugeinheiten pro Stunde der Art Fz wird der längenbezogene 

Schallleistungspegel im Oktavband f und Höhenbereich h berechnet nach: 

 

Auf der zu berücksichtigenden Strecke 2630 ist im Jahre 2025 mit dem in Tab. 3.2.1 auf-

geführten Zugaufkommen zu rechnen. Die Bedeutung der Kürzel für die Fahrzeugkatego-

rien ist Tab. 3.2.2 zu entnehmen. 
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 Tab. 3.2.1 Zugaufkommen und Emissionsparameter der Strecke 2630 Abschnitt Bornheim-Roisdorf – Bornheim-Sechtem 

Prognose 2025 (beide Gleise) nach Angaben der DB 

Prognose 2025 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart- v_max

Traktion Tag Nacht km/h
Fahrzeug

kategorie
Anzahl

Fahrzeug

kategorie
Anzahl

Fahrzeug

kategorie
Anzahl

Fahrzeug

kategorie
Anzahl

Fahrzeug

kategorie
Anzahl

GZ-E* 50 56 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1

GZ-E* 14 15 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 24 10-Z2 6 10-Z18 6 10-Z15 1

RV-ET 30 2 160 5-Z5_A12 2

RV-ET 32 12 160 5-Z5_A10 3

RV-VT 26 2 120 6_A8 2

RV-VT 6 0 120 6_A8 3

ICE 16 2 160 4 2

ICE 16 2 160 3-Z11 2

IC-E 30 2 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 12

NZ/D-E 6 6 160 7-Z5_A4 1 9-Z5 12

226 99 Summe beider Richtungen

*) Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015

Fahrzeugkategorie:  Die Bezeichnung setzt sich wie folgt zusammen:

Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

Bei Brücken, engen Gleisradien und schienengleichen BÜ sind ggf. Schallpegelzuschläge zu beachten.

Legende

Traktionsarten:       -E, -V = mit E- bzw. Diesellok bespannte Züge

-ET, -VT = Elektro- , Dieseltriebzüge

Zugarten: GZ = Güterzug IC = Intercityzug

RV = Regionalzug ICE = Elektrotriebzug des HGV (außer ICE-VT)

NZ/D = Nacht- bzw. sonstiger Reisezug

Anzahl Züge Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
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 Tab. 3.2.2 Zugzusammenstellungen der Strecke 2630 Abschnitt Bornheim-Roisdorf –

 Bornheim-Sechtem  

Fz-Kat Beschreibung 

GZ-E 

7-Z5_A4 E-Lok, Achsanzahl: 4, Radsätze mit Rad- oder Wellenscheibenbremsen 

10-Z2 Güterwagen, Achsanzahl: 4, Radsätze mit Grauguss-Klotzbremse 

10-Z5 Güterwagen, Achsanzahl: 4, Radsätze mit Verbundstoff-Klotzbremse 

10-Z18 
Güterwagen, Achsanzahl: 4, 
Aufbauten von Kesselwagen mit Verbundstoff-Klotzbremse 

10-Z15 
Güterwagen, Achsanzahl: 4, 
Aufbauten von Kesselwagen mit Grauguss-Klotzbremse 

RV-ET 

5-Z5_A10 E-Triebzug und S-Bahn, Achsanzahl: 10, Radsätze mit Radscheibenbremsen 

5-Z5_A12 E-Triebzug und S-Bahn, Achsanzahl: 12, Radsätze mit Radscheibenbremsen 

RV-VT 

6_A8 V-Triebzug, Achsanzahl:8 

ICE  

4 HGV-Neigezug, Fahrzeugkategorie 4 

3-Z11 HGV-Triebzug, Aerodynamische Geräusche – Drei-System-Version 

7-Z5_A4 E-Lok, Achsanzahl: 4, Radsätze mit Rad- oder Wellenscheibenbremsen 

9-Z5 Reisezugwagen, Radsätze mit Wellenscheibenbremsen 

NZ/D-E  

7-Z5_A4 E-Lok, Achsanzahl: 4, Radsätze mit Rad- oder Wellenscheibenbremsen 

9-Z5 Reisezugwagen, Radsätze mit Wellenscheibenbremsen 

Bei den zweigleisigen Strecken werden die Zugzahlen auf die Gleise gleichmäßig verteilt. 

Bei einer ungeraden Anzahl an Zügen wird die höhere Frequentierung zur Absicherung 

der Prognose auf dem der Bebauung näher liegenden Gleis berücksichtigt. 
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Tab. 3.2.3 Emissionsparameter der Strecke 2630, Abschnitt Bornheim-Roisdorf –
Bornheim-Sechtem, Prognose 2025  

Bezeichnung   

Lw'  
Fahrbahn  

Tag  Nacht  

dB(A)  dB(A)   

DB Strecke 2630 
Richtung Köln 

90,0 92,0 Betonschwelle im Schotterbett 

DB Strecke 2630 
Richtung Bonn 

90,0 91,9 Betonschwelle im Schotterbett 
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4 Berechnung der Geräuschimmissionen 

4.1 Allgemeines 

 

Zur Berechnung der Schallimmissionen wurde das EDV-Programm „CADNA/A, Version 

2018 der Firma DataKustik eingesetzt. Die Digitalisierung des Untersuchungsgebietes 

(digitales Geländemodell) und der angrenzenden Bebauung erfolgte weitgehend durch 

den Import der vorliegenden Datenbestände und Pläne. Die Ergebnisdarstellungen in den 

Lärmkarten basieren auf dem digitalisierten Untersuchungsgebiet. Die Ausbreitungsbe-

rechnungen erfolgten streng richtlinienkonform. Unter Berücksichtigung der Pegelminde-

rungen über dem Ausbreitungsweg, durch Abschirmungen sowie ggf. der Pegelzunahme 

durch Reflexionen an Gebäudeflächen werden die Beurteilungspegel bestimmt.  

Die Darstellung der zu erwartenden Geräuschsituation erfolgt in Form von flächenhaften 

Lärmkarten.  

 

 

4.2 Berechnungen und Darstellungen in Lärmkarten 

 

Die folgenden Lärmkarten zeigen die Schienenverkehrslärmsituation innerhalb des Plan-

grundstückes für  die Höhen für das  EG (2,5 m) und das 1. OG (5,3 m) im Beurteilungs-

zeitraum tags für beiden Planungsvarianten. Zusätzlich erfolgt eine Darstellung der Beur-

teilungspegel mit der vorgesehenen Lärmschutzwand, ebenfalls für beide Geschosshöhen 

und beide Planungsvarianten. Dabei wird angenommen, dass die Kindertagesstätte aus-

schließlich tags genutzt wird. Hierbei wurde auf der kompletten Fläche von einer freien 

Schallausbreitung ausgegangen. Dies bedeutet, dass die dargestellten Pegel jeweils für 

die ersten Fassaden gelten, Eigenabschirmungen des zukünftigen Gebäudes können so 

nicht erfasst werden. Diese Vorgehensweise entspricht der aktuellen Rechtsprechung für 

einen Angebotsbebauungsplan und erlaubt eine pessimale Einschätzung der zu erwar-

tenden Verlärmung sowie auch die Herleitung der Anforderungen an den baulichen 

Schallschutz.  
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Abb. 4.2.1 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante I, Höhe 2,5 m (EG) im Beurteilungszeitraum tags 
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Abb. 4.2.2 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante I, Höhe 5,3 m (1.OG) im Beurteilungszeitraum 
tags 
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Abb. 4.2.3 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante II, Höhe 2,5 m (EG), im Beurteilungszeitraum 
tags 
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Abb. 4.2.4 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante II Höhe 5,3 m (1.OG)  im Beurteilungszeitraum 
tags 
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Abb. 4.2.5 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante I mit Lärmschutzwand entlang der 
Schienenstrecke für eine Höhe von  2,5 m (EG)  im Beurteilungszeitraum tags 
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Abb. 4.2.6 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante I mit Lärmschutzwand entlang der 
Schienenstrecke für eine Höhe von  5,3 m (1.OG)  im Beurteilungszeitraum tags 
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Abb. 4.2.7 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante II mit Lärmschutzwand entlang der 
Schienenstrecke für eine Höhe von  2,5 m (EG)  im Beurteilungszeitraum tags 
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Abb. 4.2.8 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante II mit Lärmschutzwand entlang der 
Schienenstrecke für eine Höhe von  5,3 m (1.OG)  im Beurteilungszeitraum tags
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4.3 Geräuschsituation mit geplanter Bebauung 

 

Die folgenden Gebäudelärmkarten zeigen die Verkehrslärmsituation in den Höhen des EG 

und 1. OG für die Gestaltungsvarianten 1 und 2. Zusätzlich werden die Gebäudelärmkar-

ten für beide Varianten mit der geplanten Lärmschutzwand entlang der Schienenstrecke 

dargestellt.   

Gegenüber der die Situation überbewertenden Freifeldberechnung zeigt sich, dass an den 

von der Schienenstrecke abgewandten Fassaden deutlich günstigere Verhältnisse zu er-

warten sind, da hierbei auch die Eigen- und die gegenseitige Abschirmung der Gebäude 

realistisch berücksichtigt werden.  
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Abb. 4.3.1 Fassadengenaue Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante I für das EG  im 
Beurteilungszeitraum  tags 
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Abb. 4.3.2 Fassadengenaue Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante I für das 1.OG im 
Beurteilungszeitraum  tags 
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Abb. 4.3.3 Fassadengenaue Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante II für das EG  im 
Beurteilungszeitraum  tags 
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Abb. 4.3.4 Fassadengenaue Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante II für das 1.OG  im 
Beurteilungszeitraum  tags 
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 Abb. 4.3.5 Fassadengenaue Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante I für das EG mit 
Lärmschutzwand entlang der Schienenstrecke  im Beurteilungszeitraum  tags 
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Abb. 4.3.6 Fassadengenaue Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante I für das 1.OG mit 
Lärmschutzwand entlang der Schienenstrecke  im Beurteilungszeitraum  tags 
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Abb. 4.3.7 Fassadengenaue Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante II für das EG mit 
Lärmschutzwand entlang der Schienenstrecke  im Beurteilungszeitraum  tags 
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Abb. 4.3.8 Fassadengenaue Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Planungsvariante II für das 1.OG mit 
Lärmschutzwand entlang der Schienenstrecke  im Beurteilungszeitraum  tags 
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4.4 Geräuschsituation in den Außenwohnbereichen 

 

Auch für die Außenwohnbereiche, die bei einer Kindertagesstätte als Spielflächen oder 

ähnliches genutzt werden sind Anforderungen, wenn auch nicht in dem Maße wie für In-

nenräume, tagsüber zu stellen. Zur Beurteilung der ebenerdigen Freiflächen kann die 

Abb. 4.4.1 und Abb. 4.4.2 herangezogen werden.  

Unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Flughafen 

Berlin-Schönefeld (Urteil v. 16.03.2006, a. a. O., BVerwGE 125, 212 ff., Rn. 362, 368) hat 

das OVG NRW in seinem Urteil vom 16.03.2008 -7 D 34/07.NE- zum zulässigen Dauer-

schallpegel für Außenwohnbereichsflächen ausgeführt, dass Dauerschallpegel bis zu 

62 dB(A) hinnehmbar seien, da dieser Wert die Schwelle markiere, bis zu der unzumut-

bare Störungen der Kommunikation und der Erholung nicht zu erwarten seien. 
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Abb. 4.4.1 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Außenwohnbereiche der Planungsvariante I, Höhe 1,5 m im 
Beurteilungszeitraum tags  
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Abb. 4.4.2 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Außenwohnbereiche der Planungsvariante II, Höhe 1,5 m im 
Beurteilungszeitraum tags 
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Abb. 4.4.2 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Außenwohnbereiche der Planungsvariante I mit Lärmschutzwand 
entlang der Schienenstecke, Höhe 1,5 m im Beurteilungszeitraum tags  
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Abb. 4.4.2 Darstellung der Schienenverkehrslärmimmissionen für die Außenwohnbereiche der Planungsvariante II mit Lärmschutzwand 
entlang der Schienenstecke, Höhe 1,5 m im Beurteilungszeitraum tags  
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5 Beurteilung der Schienenverkehrsgeräuschimmissionen 

 

Wie die Lärmkarten zeigen, nehmen die Geräuschimmissionen zum Gemüseweg hin ste-

tig ab. Im Plangebiet sind Immissionspegel von 59 dB(A) bis zu 62 dB(A) in den oberen 

Geschossen zu erwarten. Die Orientierungswerte für WA-Gebiete werden um maximal 

4 dB(A) bis 7 dB(A) überschritten. Die Orientierungswerte für MI-Gebiete werden maximal 

um 2 dB(A) überschritten. Unter Berücksichtigung der geplanten Lärmschutzwand entlang 

der Schienenstrecke liegen maximale Pegel von 58 dB(A) bis 61 dB(A) in den oberen Ge-

schossen im Plangebiet vor. 

Anhand der Gebäudelärmkarten ist zu erkennen, dass in beiden Planungsvarianten die 

höchsten Beurteilungspegel an der zur Bahnstrecke orientierten Fassade zu erwarten 

sind. In Planungsvariante I liegen die höchsten Pegel bei 62 dB(A) im EG und bei 

63 dB(A) im 1.OG. Aufgrund der größeren Entfernung der geplanten Bebauung zur Bahn-

strecke sind die Beurteilungspegel in Planungsvariante II an der höchstbelasteten Fas-

sade um 2 – 3 dB(A) geringer.  

Mit der geplanten Lärmschutzwand entlang der Schienenstrecke werden an der höchst-

belasteten Fassade des Gebäudes gemäß Planungsvariante I im EG Beurteilungspegel 

von 61 dB(A) und im 1.OG von 62 dB(A) berechnet. An der Gebäudefassade der Pla-

nungsvariante II sind Beurteilungspegel von maximal 59 dB(A) im EG und 60 dB(A) im 

1.OG zu erwarten. Folglich liegt durch die Lärmschutzmaßnahme entlang der Schienen-

strecke eine Minderung von ca. 1 dB(A) an der höchstbelasteten Fassade vor. 

Die Außenbereiche der Planungsvariante II liegen auf der zur Bahn orientierten Gebäu-

deseite. Da sich zwischen der Bahnstrecke und dem Plangebiet keine abschirmenden 

Gebäude oder ähnliches befinden, sind die Beurteilungspegel von maximal 61 dB(A) in 

den Außenbereichen der Planungsvariante II deutlich höher als in den Außenbereichen 

der Planungsvariante I. Durch die Abschirmung des Gebäudes in Planungsvariante I lie-

gen die Beurteilungspegel bei maximal 55 dB(A). Unter Berücksichtigung der Lärm-

schutzwand entlang der Bahnstrecke sind in den Außenbereichen in Planungsvariante II 

Beurteilungspegel von 58 dB(A) und 60 dB(A) zu erwarten. In Planungsvariante I treten 

Beurteilungspegel im Außenbereich von 47 dB(A) bis 55 dB(A) auf. 
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6 Anforderungen an den Schallschutz 

 

Da für beide Planungsvarianten (mit und ohne Lärmschutzwand entlang der Bahn) teil-

weise sowohl bei Ausweisung eines WA- als auch eines MI-Gebietes Überschreitungen 

der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 vorliegen, muss je nach Belas-

tung für passiven Schallschutz gesorgt werden.  

Entsprechende Maßnahmen zum Schallschutz können durch passiven Schallschutz 

(Schallschutzfenster etc.) oder über eine geeignete Grundrissgestaltung (Anordnung von 

Räumen) realisiert werden. Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen. variieren je nach 

Nutzung der Räume. Die genauen Anforderungen sollten im Rahmen der konkreten Pla-

nung von einem Sachverständigen überprüft werden, wobei die Festlegung der Anforde-

rungen an die Bauteile die Kenntnis der detaillierten Bauausführung voraussetzt, da 

Raummaße und Fensteranteile mit in die Berechnung eingehen. 

Der erforderliche passive Schallschutz an Neubauten wird auf Basis einer Kennzeichnung 

der lärmbelasteten Bereiche nach der Tabelle 7 der DIN 4109-1 (Januar 2018) ermittelt. 

Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ wird gemäß DIN 4109-2 aus dem um +3 dB(A) er-

höhten Beurteilungspegel für die Tageszeit nach der Richtlinie RLS-90 bzw. Schall 03 

gebildet. Aufgrund der Frequenzumsetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbin-

dung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen ist der Be-

urteilungspegel für den Schienenverkehr zur Bildung der Außenlärmpegel pauschal um 5 

dB zu mindern. 

Die Lärmpegelbereiche stellen die maximalen Anforderungen an die Luftschalldämmung 

der Außenbauteile dar. Für Räume die ausschließlich tags genutzt werden ergeben sich 

maximal die Anforderungen gemäß dem Lärmpegelbereich III für Planungsvariante I und 

Lärmpegelbereich II für Planungsvariante II ohne Berücksichtigung der Lärmschutzwand 

entlang der Bahnstrecke. Mit der Lärmschutzwand an der Bahnstrecke ändert sich aus-

schließlich der Lärmpegelbereich in Planungsvariante I. Dort ist an der zur Bahn orien-

tierten Fassade nur noch der Lärmpegelbereich II erforderlich. In den folgenden Abbildun-

gen sind die ermittelten Lärmpegelbereiche Fassadengenau für die beiden Planungsvari-

anten (mit und ohne Lärmschutzwand entlang der Bahn) dargestellt.  
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Abb. 6.1 Darstellung der Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 für die Planungsvariante I 
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Abb. 6.2 Darstellung der Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 für die Planungsvariante II 
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Abb. 6.3 Darstellung der Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 für die Planungsvariante  mit Lärmschutzwand entlang der 
Schienenstrecke 
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Abb. 6.4 Darstellung der Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 für die Planungsvariante  mit Lärmschutzwand entlang der 
Schienenstrecke 
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Die genaue Festlegung der Anforderungen an die einzelnen Bauteile setzt die Kenntnis 

der Bauausführung voraus, da Raummaße und Fensteranteile mit in die Berechnung ein-

gehen. 

Die Gesetzgebung erfordert zur Energieeinsparung (EnEG) bereits unabhängig von der 

akustischen Situation den Einbau doppelschaliger Fenster. Die Anforderungen nach 

DIN 4109 für den Lärmpegelbereich II (auch eingeschränkt im LPB III) werden in der Re-

gel, sachgerechte Bauausführung vorausgesetzt, bereits durch die erforderlichen doppel-

schaligen Fenster erfüllt. Dies gilt jedoch nur für den geschlossenen Zustand der Fenster. 

Ist ein Fenster zur Lüftung in Kippstellung geöffnet, so verliert es die Dämmwirkung. Ge-

kippte Fenster bewirken nur eine Pegelminderung von ca. 10 dB(A).  

In der VDI-Richtlinie 2719 werden Anhaltswerte für Innenpegel für Räume tags in Misch-

gebieten (MI) von 35 bis 40 dB und in Allgemeinen Wohngebieten (WA) von 30 bis 35 dB 

genannt. Werden für die jeweiligen Nutzungen in den jeweiligen Zeiträumen durch das 

Öffnen der Fenster die in der VDI-Richtlinie 2719 genannten Anhaltswerte für Innen-

schallpegel überschritten, so wird empfohlen, diese Räume mit schallgedämmten Lüf-

tungssystemen auszustatten, um eine Belüftung der Räume auch bei geschlossenen 

Fenstern sicherstellen zu können. 
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7 Planungsauswirkungen durch den Bau der Kindertagesstätte 

 

Gemäß § 22 Abs. 1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind Geräuscheinwirkungen, 

die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie 

beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, im Regelfall keine 

schädliche Umwelteinwirkung. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Im-

missionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden.  

Das Privileg der durch Kinder verursachten Geräuscheinwirkungen erfasst nur den direkt 

von den Kindern ausgehenden Lärm. Lärm durch den Zu- und Abfahrtsverkehr ist hinge-

gen nicht privilegiert, so dass hierzu eine Beurteilung im Sinne des § 22 Abs. 1 des BIm-

SchG (Pflichten der Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen) durchzuführen ist. 

Da im vorliegenden Fall noch keine detaillierten Zahlen zum Verkehrsaufkommen vorlie-

gen, werden die Geräuschauswirkungen durch den Bring- und Abholverkehr im Folgen-

den anhand von vergleichbaren Projekten der ACCON Köln GmbH ermittelt. Dazu wird 

angenommen, dass in den drei Gruppen, die in der Kindertagesstätte untergebracht wer-

den sollen, insgesamt 60 Kinder betreut werden. Die Öffnungszeiten werden von 7.00 Uhr 

bis 18.00 Uhr zum Ansatz gebracht.  

Zur  Ermittlung der Geräuschemissionen der Parkbewegungen werden maximal 120 Pkw-

Bewegungen berücksichtigt. Aufgrund eines pessimalen Ansatzes wird davon ausgegan-

gen, dass auch der Mitarbeiterverkehr an dieser Stelle ausgiebig berücksichtigt wird. 

Um ggf. mehrfaches Türenschlagen bei den Parkvorgängen (An- und Abfahrt mit mehre-

ren Kindern) sowie Geräusche durch Gespräche und Rufen bei der Ermittlung der Emis-

sionsparameter zu berücksichtigen, wird ein Zuschlag für die Parkplatzart von 3 dB(A) 

(entsprechend dem Zuschlag für die Bewertung von Parkplätzen an Gaststätten) berück-

sichtigt. In der Regel finden die Fahrten des Bring- und Abholverkehres aufgrund der ge-

planten Öffnungszeiten nicht innerhalb der Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit statt. 

Zur Maximalbetrachtung werden jedoch 12 Parkbewegungen vor 7.00 Uhr zum Ansatz 

gebracht, um auch ggf. vor der Öffnungszeit anfahrende Fahrzeuge zu berücksichtigen. In 

den folgenden Tabellen sind die Emissionsparameter der Parkplätze aufgeführt, die sich 

aus den Ansätzen der Parkplatzlärmstudie ergeben. 
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Tab. 7.1  Emissionsparameter der Parkplatzbewegungen 

Verfahren Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 132 /d

120 /d

12 /d

0 /h -999,0 dB(A)

81,4 dB(A)

LW

0,63 /h

0,06 /h

0,00 /h

LWi

80,4 dB(A)

79,9 dB(A)

75,9 dB(A)

-999,0 dB(A)

Bewegungen N

0,69 /h

ung. Nachtstunde

3,0 dB(A)

4,0 dB(A)

0,0 dB(A)

1,2 dB(A)

Zuschlag für die Parkplatzart

Zuschlag für Impulshaltigkeit

Zuschlag für Fahrbahnoberfl. 

Anzahl Stellplätze:

zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Berechnungsverfahren

f (Stpl. pro Bezgröße):

Art der Fahrbahnoberfläche

ID / Bezeichnung:

tags außerh. Ruhez.

tags innerh. Ruhez.

Parkplatz Kita

Asphalt

Bezugsgröße B

12 Stellplätze

 

Mit den in Tabelle 7.1.1 ermittelten Emissionsparametern werden die zu erwartenden Ge-

räuschimmissionen an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Gebäuden in Form von 

Lärmkarten in de folgende Abbildungen für beide Planungsvarianten dargestellt. 

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt in der Regel gemäß TA Lärm. Gemäß 

TA Lärm gelten für Allgemeine Wohngebiete (WA) und für Mischgebiete die folgenden 

Richtwerte im Beurteilungszeitraum tags. 

Allgemeine Wohngebiete (WA):    55 dB(A) 

Mischgebiete (MI):       60 dB(A)  

Der Beurteilungszeitraum „tags“ dauert von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und beträgt 

16 Stunden. In der Nachtzeit ist die ungünstigste volle Stunde zwischen 22.00 Uhr und 

6.00 Uhr zu beurteilen. Nach Nummer 6.5 der TA Lärm ist für Allgemeine Wohngebiete in 

an Werktagen in den Zeiten von 06.00 - 07.00 Uhr und von 20.00 - 22.00 Uhr sowie an  

Sonn- und Feiertagen in den Zeiten von 06.00 - 09.00 Uhr,  13.00 - 15.00 Uhr und  20.00 -

 22.00 Uhr ein Zuschlag in Höhe von 6 dB für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit zu 

berücksichtigen.     
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Abb. 7.1   Darstellung der Geräuschimmissionen durch den  
Bring- und abholverkehr der geplante Kita für die  
Planungsvariante I 

 

Abb. 7.2   Darstellung der Geräuschimmissionen durch den  
Bring- und abholverkehr der geplante Kita für die  
Planungsvariante II 
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Die Berechnungen zeigen, dass die empfindlicheren Richtwerte für ein Allgemeines 

Wohngebiet nach TA Lärm mit den pessimal gewählten Ansätzen deutlich unterschritten 

werden. 

Gemäß TA Lärm Nummer 6.1 gelten die Richtwerte ferner als überschritten, wenn ein ein-

zelnes Geräuschereignis den Tagesrichtwert um mehr als 30 dB(A) überschreitet. Auf der 

Parkplatzfläche sind für die Einzelereignisse gemäß Parkplatzlärmstudie die Ansätze für 

das Schließen der Heckklappe Lw,max = 99,5 dB(A) und die beschleunigte Abfahrt 

Lw,max = 92,5 dB(A) zu berücksichtigen.  

An dieser Stelle nicht weiter aufgeführte Berechnungen zeigen, dass die Richtwerte auch 

durch die auftretenden Spitzenpegel auf dem Parkplatz an der angrenzenden Wohnbe-

bauung nicht überschritten werden.  
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8 Beurteilung und Zusammenfassung 

 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung der Auswirkungen des Schienenver-

kehrslärms auf die geplante Kindertagesstätte wurden die Beurteilungspegel für zwei Pla-

nungsvarianten berechnet. Zusätzlich wurde der geplante Bau einer Lärmschutzwand 

entlang der Schienenstrecke im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms der DB AG für 

beide Planungsvarianten berücksichtigt.  

Es wurde aufgezeigt, dass an der höchstbelasteten Fassade des Kita-Gebäudes in Pla-

nungsvariante I Beurteilungspegel bis zu maximal 63 dB(A) ohne die geplante Lärm-

schutzwand entlang der Bahnstrecke zu erwarten sind. Für die höchstbelastete Fassade 

in Planungsvariante II liegen maximale Beurteilungspegel von 60 dB(A) ohne die geplante 

Lärmschutzwand vor. Daraus ergeben sich die maximalen Anforderungen an die Schall-

dämmung der Außenbauteile entsprechend dem Lärmpegelbereich III für die Planungsva-

riante I und dem Lärmpegelbereich II für die Planungsvariante II.   

Unter Berücksichtigung der geplanten Lärmschutzwand ergeben sich für beide Planungs-

varianten nur 1 dB(A) geringere Beurteilungspegel. In Planungsvariante I ergeben sich 

durch die Minderung maximale Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile 

entsprechend dem Lärmpegelbereich II. In Planungsvariante II ändern sich die Anforde-

rungen nicht. 

Durch das Öffnen von Fenstern zu Lüftungszwecken ist eine ausreichende Schalldäm-

mung nicht mehr gewährleistet. Daher wird empfohlen die Räume, die an Fassadenseiten 

geplant sind, an denen Beurteilungspegel ≥ 45 dB(A) vorliegen und für den dauerhaften 

Aufenthalt vorgesehen werden sollen, mit fensterunabhängigen Lüftungssystemen auszu-

statten. 

Aufgrund der geeigneten Anordnung des Gebäudes in Planungsvariante I sind die Beur-

teilungspegel in den Außenbereichen deutlich geringer als in Planungsvariante II. Mit der 

Gebäudeausrichtung in Planungsvariante I werden in den Außenbereichen Beurteilungs-

pegel von 47 dB(A) bis 55 dB(A) erreicht. In Planungsvariante II sind Beurteilungspegel in 

den Außenbereich von 60 bis 61 dB(A) zu erwarten. Die Pegelminderung, die durch die 

geplante Lärmschutzwand zu erwarten sind liegen bei ca. 1 dB(A). Unter Berücksichti-

gung der Lärmschutzwand entlang der Bahnstrecke zwischen sind in den Außenberei-

chen in Planungsvariante II Beurteilungspegel von 58 dB(A) und 60 dB(A) zu erwarten. In 

Planungsvariante I treten Beurteilungspegel im Außenbereich von 47 dB(A) bis 55 dB(A) 

auf. 
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Das Privileg der durch Kinder verursachten Geräuscheinwirkungen erfasst nur den direkt 

von den Kindern ausgehenden Lärm. Lärm durch den Zu- und Abfahrtsverkehr ist hinge-

gen nicht privilegiert. Die Untersuchung der Geräuschauswirkungen des Bring- und Ab-

holverkehrs auf die angrenzende Wohnbebauung zeigte, dass keine Überschreitungen 

der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 zu erwarten sind. 

 

 

Köln, den 24.04.2018 

ACCON Köln GmbH 

Der Sachverständige 

 

 

Dipl.-Ing. Jan Meuleman 
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Abb. 1.1 Einbeziehungssatzung gem. Ä 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 

ohne MaÇstab 
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Abb. 1.2 Planvariante 3 

ohne MaÇstab 
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2 Richtwert der TA Lªrm 
 
Die Beurteilung der Gerªuschimmissionen erfolgt nach der TA Lªrm. Im FNP der Stadt 
Bornheim ist die Bebauung entlang des Maarpfads als gemischte Bauflªche dargestellt. 
Ein Bebauungsplan existiert dort nicht. Unter diesen Voraussetzungen und unter Ber¿ck-
sichtigung der Realnutzung wird von einem Schutzbedarf gemªÇ Mischgebieten (Ä 6 
BauNVO) ausgegangen. Hierf¿r gilt der folgende Richtwert im Beurteilungszeitraum tags:. 

Mischgebiete (MI):  60 dB(A)  

Zuschlªge nach der Nummer 6.5 der TA Lªrm f¿r Zeiten mit erhºhter Empfindlichkeitist 
sind in Mischgebieten nicht zu ber¿cksichtigen. 

 

 

3 Emissionspegel 
 
Auf dem Gelªnde der KiTa sollen 12 Stellplªtze eingerichtet werden (Abb. 1.2). Da keine 
Angaben zum Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit dem Bring- und Hol-Verkehr 
vorliegen, wird konservativ angenommen, dass konservativ alle 80 Kinder mit dem Pkw 
gebracht bzw. abgeholt werden. Somit ist mit jeweils 80 Bewegungen morgens und 
nachmittags zu rechnen. Zusªtzlich werden 20 Bewegungen von Mitarbeitern oder 
sonstigen Pkw ber¿cksichtigt. Insgesamt ergeben sich somit 180 Bewegungen am Tage 
in der Zeit zwischen 7:00 und 18:00 Uhr.  

Um ggf. mehrfaches T¿renschlagen bei den Parkvorgªngen (An- und Abfahrt mit mehre-
ren Kindern) sowie Gerªusche durch Gesprªche und Rufen zu ber¿cksichtigen, wird ab-
weichend von der Parkplatzlªrmstudie der Zuschlag f¿r die Parkplatzart mit KPA = 3 dB(A) 
(entsprechend dem Zuschlag f¿r die Bewertung von Parkplªtzen an Gaststªtten) ber¿ck-
sichtigt (im Unterschied zu KPA = 0 dB(A) f¿r P&R oder Mitarbeiterparkplªtze). Weiterhin 
wird sicherheitshalber von einer wassergebundenen Deckschicht statt einer Asphaltdecke 
ausgegangen.  
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Tab. 3.1 Emissionsparameter der Parkplatzbewegungen 

Verfahren Parkplatzlªrmstudie, 6. Auflage

KPA

KI

KStrO

100 1 KD

tags gesamt 180 /d

180 /d

0 /d

84,2 dB(A)

LW

0,94 /h

0,00 /h

LWi

84,2 dB(A)

84,2 dB(A)

-999,0 dB(A)

Bewegungen N

0,94 /h

3,0 dB(A)

4,0 dB(A)

2,5 dB(A)

1,2 dB(A)

Zuschlag f¿r die Parkplatzart

Zuschlag f¿r Impulshaltigkeit

Zuschlag f¿r Fahrbahnoberfl. 

Anzahl Stellplªtze:

zusammengefasstes

Art des Parkplatzes
P&R, Besucher, Mitarbeiter

Discounter

Berechnungsverfahren

f (Stpl. pro BezgrºÇe):

Art der Fahrbahnoberflªche

ID / Bezeichnung:

tags auÇerh. Ruhez.

tags innerh. Ruhez.

Parkplatz KiTa

wassergebundene Decke (Kies)

BezugsgrºÇe B

12 Stellplªtze

 

 

 

4 Immissionspegel 
 
Mit den vorgenannten Emissionspegeln erfolgten Ausbreitungsberechnungen an den 
Wohnhªusern in der Umgebung. Die Immissionspegel der Anlagengerªusche durch die 
Bring- und Holverkehre sind als Gebªudelªrmkarte in der folgenden Abb. 4.1 dargestellt. 
Die angegebenen Immissionspegel sind die jeweils hºchsten an den betrachteten Fassa-
den (ung¿nstigste Stockwerke)  

GemªÇ der Nummer 6.1 der TA Lªrm gelten die Richtwerte als ¿berschritten, wenn ein 
einzelnes Gerªuschereignis den Tagesrichtwert um mehr als 30 dB(A) ¿berschreitet, in 
Mischgebieten mithin 90 dB(A). Auf den Stellplªtzen sind f¿r Einzelereignisse gemªÇ der 
Parkplatzlªrmstudie die Ansªtze f¿r das SchlieÇen der Heckklappe mit Lw,max = 99,5 dB(A) 
und die beschleunigte Abfahrt Lw,max = 92,5 dB(A) zu ber¿cksichtigen. An keinem der 
Hªuser sind jedoch Maximalpegel ¿ber 65 dB(A) zu erwarten. Das Spitzenpegelkriterium 
wird daher eingehalten. 
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5 Beurteilung der Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass in allen Fªllen die auch der Tagesricht-
wert eines Allgemeinen Wohngebiets von 55 dB(A) um mehr als 10 dB(A) unterschritten 
werden.  

Auch ein hºheres Pkw-Aufkommen f¿hrt daher zu keinen Konflikten, selbst wenn die 
Parkvorgªnge auch auf der AnbindungsstraÇe der KiTa (ĂGem¿sewegñ) abgewickelt 
werden.  

Unzulªssige Spitzenpegel durch T¿renschlagen u.ª. sind wegen ausreichend groÇer Ab-
stªnde nicht zu erwarten 

 

Kºln, den 31.01.2019 
ACCON Kºln GmbH 

 
Der Sachverstªndige 
 
 

 
Dipl.-Ing. Gregor Schmitz-Herkenrath  
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Haupt- und Finanzausschuss 28.03.2019 

Ausschuss für Stadtentwicklung 03.04.2019 

Rat 04.04.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 155/2019-1 

    Stand 26.02.2019 

 
Betreff 
 

Gewerbegebiet Alfter-Nord - Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Gründung einer 
kommunalen Arbeitsgemeinschaft 

 
Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Be-
schlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: siehe Be-
schlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat: 
 
Der Rat stimmt dem Abschluss des als Anhang beigefügten öffentlich-rechtlichen Vertrages 
der Kommunen Alfter, Bonn und Bornheim zur Gründung einer kommunalen Arbeitsgemein-
schaft der Kommunen Alfter, Bonn und Bornheim zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
bei der Entwicklung und Vermarktung des Gewerbegebietes Alfter Nord zu.  
 
Sachverhalt 
 
Der Wirtschaftsraum Bonn / Rhein-Sieg prosperiert. Unternehmen expandieren, die Zahl der 
Neugründungen steigt stark an und das Ansiedlungsinteresse regionaler, überregionaler und 
internationaler Unternehmen wächst in hohem Maße. Gleichzeitig sind für bereits ansässige 
Betriebe, insbesondere im Bonner Stadtgebiet, nicht immer ausreichende Gewerbeflächen 
vorhanden. Um die Unternehmen und ihre Arbeitsplätze in der Region halten zu können und 
neue Gewerbetreibende hinzuzugewinnen, ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen uner-
lässlich.  
Die kommunalen Grenzen der Gebietskörperschaften spielen bei der Standortentscheidung 
gewerblicher Unternehmen nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr stehen das starke 
Marktgeschehen des prosperierenden Ballungsraums Bonn / Rhein-Sieg, die Konzentration 
gut ausgebildeter Fachkräfte und die verkehrliche sowie digitale Infrastruktur im Vorder-
grund. Diese Entwicklungen begünstigen, dass sich benachbarte Kommunen zunehmend in 
der Rolle des Motors der Region verstehen und daher auch die künftige Gewerbeflächen-
entwicklung gemeinsam abstimmen. 
 
Die Gremien von Alfter, Bonn und Bornheim haben insofern beschlossen, das Gewerbege-
biet Alfter Nord in interkommunaler Zusammenarbeit zu entwickeln. Mit Beschluss vom 
26.04.2018 wurde vom Rat der Stadt Bornheim die Zusammenarbeit auf Basis eines ge-
meinsamen Positionspapiers beschlossen (Vorlage Nr. 230/2018-1) 
 

Ö  8Ö  8
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Ziel ist insbesondere eine partnerschaftliche  Ansiedlungsstrategie mit einem gemeinsam 
festgelegten Nutzungskonzept, einem frühzeitigen Austausch von Informationen und Mit-
spracheregelungen insbesondere bei der Ansiedlung von Unternehmen. Dabei wird insbe-
sondere der Mittelstand in der Region gefördert und gestärkt. Außerdem sollen die inter-
kommunalen Verflechtungen in Natur und Landschaft, im Verkehr, in der Infrastruktur und in 
der Wirtschaftsförderung zum Wohle der Kommunen, der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter 
abgestimmt, geplant und optimiert werden. 
 

Kommunale Arbeitsgemeinschaft 

Die Wahl einer geeigneten Organisationsform für die interkommunale Zusammenarbeit ist 
Teil einer umfassenden Prüfung und von mehreren Determinanten beeinflusst: Es liegt ein 
territorialer Gebietsvorbehalt der Gemeinde Alfter nach Art. 78 der Verfassung des Landes 
NRW und den §§ 1 und 2 GO NRW vor. Zuständig für Wirtschaftsförderung und Entwicklung 
auf dem Gemeindegebiet ist dementsprechend originär die Gemeinde Alfter. Aufgrund dieser 
rechtlichen Vorgabe und nicht zuletzt aufgrund des Ziels der zügigen Umsetzung kristallisier-
te sich im Prozess die „Kommunale Arbeitsgemeinschaft“ als geeignete Organisationsform 
heraus.  
 
Die Kommunen Alfter, Bonn und Bornheim bilden daher für die gesamte Prozessgestaltung 
und auf Ebene der Fachplanungen eine „kommunale Arbeitsgemeinschaft“ zur Unterstüt-
zung, Beratung und Qualitätssicherung nach §§ 2 und 3 GkG NRW. Die Arbeitsgemeinschaft 
entwickelt Anregungen und Empfehlungen; sie fasst keine die Mitglieder bindenden Be-
schlüsse. Die Zuständigkeit der Organe der einzelnen Mitglieder bleibt unberührt (§ 3 Abs. 1 
GkG NRW). 
 
Folgende Aufgaben soll die kommunale Arbeitsgemeinschaft übernehmen: 

- Erarbeitung einer gemeinsamen, attraktiven Nutzungs- und Vermarktungsstrategie 
mit klaren Kriterien auf der Basis des umfangreichen Knowhows der Arbeitsgemein-
schaft 

- Abstimmung und Mitsprache bei der Vermarktung der Bauflächen 
- Partnerschaftliche Förderung von Unternehmen  
- Frühzeitige Information bei Verlagerungstendenzen von Bestandsunternehmen 
- Entwicklung von Regeln und Prozessautomatismen bei Ansiedlungs- und Verlage-

rungstendenzen von Unternehmen für die zuständigen Ämter der Kommunen   
- Gemeinsame Erarbeitung von übergreifenden Entwicklungsbausteinen (Artenschutz, 

Freiraumentwicklung, Verkehr u.a.) 
 

Die kommunale Arbeitsgemeinschaft soll jetzt durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwi-
schen den Partnerkommunen gebildet werden, der dem Rat in dieser Vorlage zum Be-
schluss vorgelegt wird.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
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Gewerbegebiet Alfter Nord  

Unternehmen in der Region binden 

Unternehmen für die Region gewinnen 

 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Bildung einer kommunalen 

Arbeitsgemeinschaft „Gewerbegebiet Alfter Nord“  

 

Kommunale Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Gewerbegebietes Alfter Nord 

Ö  8Ö  8
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Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Bildung einer kommunalen 

Arbeitsgemeinschaft „Gewerbegebiet Alfter Nord“  

 

Zwischen 

 

 der Gemeinde Alfter, vertreten durch den Bürgermeister, Am Rathaus 7, 53347 Alfter 
(Gemeinde Alfter) 

und 

 der Bundesstadt Bonn, vertreten durch den Oberbürgermeister, Berliner Platz 2, 53111 

Bonn 

(Bundesstadt Bonn) 

und 

der Stadt Bornheim, vertreten durch den Bürgermeister, Rathausstr. 2, 53332 

Bornheim 

(Stadt Bornheim) 

 

im Folgenden Mitglieder genannt, wird der nachfolgende öffentlich-rechtliche Vertrag 

geschlossen: 

 

Die Gemeinde Alfter, die Bundesstadt Bonn und die Stadt Bornheim vereinbaren auf der 

Grundlage der §§ 2 und 3 GkG NRW die Gründung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft  

(ARGE) zur Unterstützung, Beratung und Qualitätssicherung der Zusammenarbeit bei der 

Entwicklung des Gewerbegebiets Alfter Nord  und der Vermarktung und Positionierung des 

Wirtschaftsraumes. 

 

 

§ 1 Ziele und Grundsätze 

(1) Ziel der Zusammenarbeit ist die Sicherung und Entwicklung des Betriebsbestandes 

in der Region, die Kooperation bei der Planung, Erschließung und Vermarktung des 

Gewerbegebiets Alfter Nord mit hoher Standortqualität und überregionaler 

Bedeutung. 

(2) Die Mitgliedschaft bei der kommunalen ARGE beruht auf dem Prinzip der 

Partnerschaft zum Vorteil aller Beteiligten. Die Eigenständigkeit der Mitglieder bzw. 

die Zuständigkeit der Organe der einzelnen Mitglieder bleibt unberührt (§ 3 Abs. 1 

GkG NRW). 

(3) Die Mitglieder stimmen ihre Planungen und Vorhaben, sofern diese im 

Zusammenhang mit der Entwicklung des Gewerbegebiets Alfter Nord stehen oder 

entsprechende Auswirkungen darauf haben, miteinander ab. 

 

 

§ 2 Mitglieder 

(1) An der kommunalen ARGE Gewerbegebiet Alfter Nord sind beteiligt: 

1. die Gemeinde Alfter 

2. die Bundesstadt Bonn 

3. die Stadt Bornheim. 

(2) Die kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Stadt Bornheim (WFG 

BORNHEIM) und der Gemeinde Alfter (WFAlfter) werden nach Vertragsschluss als 

weitere Mitglieder in die kommunale ARGE aufgenommen. 

(3) Die Interessen der Mitglieder werden in der ARGE durch die dort jeweils zur 

Vertretung berechtigten oder beauftragten Personen wahrgenommen. 
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§ 3 Aufgaben, Umsetzung von Maßnahmen 

Zu den Aufgaben der kommunalen ARGE Gewerbegebiet Alfter Nord zählen insbesondere: 

1. Erarbeitung einer gemeinsamen, attraktiven Nutzungs- und Vermarktungsstrategie 

2. Abstimmung und Mitsprache bei der Vermarktung der Gewerbeflächen 

3. Partnerschaftliche Förderung von Unternehmen 

4. Frühzeitige Information bei Verlagerungstendenzen von Bestandsunternehmen  

5. Entwicklung von Regeln und Prozessautomatismen bei Verlagerungstendenzen von 

Unternehmen 

6. Gemeinsame Erarbeitung von Kommunalgrenzen überschreitenden 

Entwicklungsbausteinen (Artenschutz, Freiraumentwicklung, Verkehr u.a.) 

 

Die ARGE entwickelt zu oben genannten Aufgabengebieten Anregungen und Empfehlungen; 

sie fasst keine bindenden Beschlüsse. Die Zuständigkeit der Organe der einzelnen Mitglieder 

bleibt unberührt. 

 

 

§ 4 Geschäftsordnung der kommunalen ARGE Gewerbegebiet Alfter Nord 

(1) Einberufung der ARGE 

1. Die Sitzungen der ARGE finden mindestens vierteljährlich statt, darüber hinaus so 

oft, wie es die Geschäftslage erfordert. Die ARGE ist unverzüglich einzuberufen, 

wenn eines der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 

Beratungsgegenstandes verlangt. 

2. Die Einladung zur Sitzung erfolgt schriftlich durch die Geschäftsführung der 

ARGE, vgl. § 4 (4), unter der Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung. Die für die 

Beratung erforderlichen Unterlagen sollen den Mitgliedern rechtzeitig zur 

Verfügung stehen. 

3. Zwischen dem Tag des Zugangs der Einladung und der Sitzung sollen 

mindestens zehn Tage liegen. Bei Dringlichkeit kann die Frist verkürzt werden. 

 

(2) Teilnahme an den Sitzungen 

1. Die Mitglieder der ARGE entsenden zu den Beratungen ihre zur Vertretung 

berechtigten oder beauftragten Personen. Kontinuität wird angestrebt. 

2. Von der Geschäftsführung der ARGE können nach Bedarf auch Vertreter der 

Planungsbehörden und anderer staatlicher Institutionen sowie im Gewerbegebiet 

Alfter Nord bereits ansässige Unternehmen eingeladen werden. 

3. Weitere Sachverständige und sonstige Gäste können, sofern kein Mitglied sich 

dagegen ausspricht, an den Beratungen teilnehmen. 

4. Die Beratungen (Sitzungen) der ARGE sind grundsätzlich nicht öffentlich. Die 

ARGE kann beschließen, die Öffentlichkeit und politische Vertreter in geeigneter 

Form über den Inhalt und das Ergebnis zu unterrichten. 

 

(3) Beschlüsse der ARGE 

1. Die ARGE ist beschlussfähig, wenn so viele Mitglieder anwesend sind, dass mehr 

als die Hälfte der Gesamtstimmenzahl nach § 6 vertreten ist. 

2. Die ARGE fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

3. Die Beschlüsse der ARGE haben für die Mitglieder Empfehlungscharakter. 
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(4) Die Geschäftsführung übernimmt die WFAlfter. Zu den Aufgaben zählen 

insbesondere: 

1. Einladung zu den Sitzungen der ARGE 

2. Protokollführung 

3. Gesprächsleitung in den Sitzungen der ARGE 

 

 

§ 5 Änderung der Geschäftsordnung 

Die Regelungen des § 4 können durch die ARGE einvernehmlich geändert, aufgehoben oder 

ergänzt werden. 

 

  

§ 6 Stimmenverteilung 

Unter den Mitgliedern der ARGE gilt für das Fassen von Beschlüssen folgender Schlüssel 

zur Stimmenverteilung: 

 

Gemeinde Alfter: 1 Stimme 

WFAlfter: 1 Stimme 

Bundesstadt Bonn: 2 Stimmen 

Stadt Bornheim: 1 Stimme 

WFG Bornheim: 1 Stimme 

 

 

§ 7 Deckung des Finanzbedarfs der Arbeitsgemeinschaft 

(1) Die Mitglieder der ARGE stellen der ARGE Unterlagen jeder Art, die durch sie oder in 

ihrem Auftrag erarbeitet wurden, sowie sonstige Leistungen ihrer Verwaltungen 

unentgeltlich zur Verfügung, soweit sie der Aufgabenerfüllung aus diesem Vertrag 

dienen. 

(2) Die Finanzmittel verbleiben in den Haushalten und Budgets der Mitglieder, unter 

Einschluss der Leistungen Dritter. 

 

 

§ 8 Schlussbestimmungen 

(1) Der öffentlich-rechtliche Vertrag wird mit der Zustimmung der Entscheidungsgremien 

der an der ARGE beteiligten Mitglieder wirksam. 

(2) Vertragsänderungen oder –ergänzungen, die nicht die Geschäftsordnung nach §§ 4 

und 5 betreffen, bedürfen der einvernehmlichen Zustimmung der Mitglieder der 

ARGE in Schriftform.  

(3) Der Vertrag kann von einem der Mitglieder nach Beschlussfassung seines 

Entscheidungsgremiums einseitig mit dreimonatiger Kündigungsfrist gekündigt 

werden. 

(4) Die Auflösung der ARGE kann mit einfacher Mehrheit ihrer Mitglieder beschlossen 

werden. 

 

 

§ 9 Unwirksamkeit von Vereinbarungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Vereinbarungen berührt nicht die Gültigkeit des übrigen 

Vertragsinhaltes. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Vereinbarungen durch solche 

zu ersetzen, die dem Sinn und  Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich am 

nächsten kommen. 
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Gemeinde Alfter _______________ _________________________ 
Bürgermeister     Datum      Unterschrift 

 

 

 

 

Bundesstadt Bonn _______________ _________________________ 
Oberbürgermeister     Datum      Unterschrift 

 

 

 

 

Stadt Bornheim _______________ _________________________ 
Bürgermeister     Datum      Unterschrift 
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Haupt- und Finanzausschuss 28.03.2019 

Rat 04.04.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 089/2019-2 

    Stand 29.01.2019 

 
Betreff 
 

Aufbau eines Tax Compliance Management Systems in der Bornheimer 
Verwaltung 

 
Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen: siehe Beschlussent-
wurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat nimmt das Tax Compliance Leitbild sowie die Tax Compliance Ziele zur Kenntnis 
und beschließt diese als Grundlagen eines Tax Compliance Management Systems für die 
Verwaltung der Stadt Bornheim. 
 
Sachverhalt 
 
Dem Haupt- und Finanzausschuss ist zuletzt mit Vorlage-Nr. 619/2018-2 in dessen Sitzung 
am 27.09.2018 zur Thematik berichtet worden. 
 
Die sehr komplexe Umsatzsteuerneuregelung des § 2b UStG stellt für die Verwaltung der 
Stadt Bornheim ein erhebliches zusätzliches Steuerrisiko dar. 
 
Schon jetzt bedeutet für eine steuerpflichtige Kommune die verspätete, fehlerhafte oder un-
vollständige Steuererklärung eine Verletzung der steuerlichen Pflichten, die zu strafrechtli-
chen Konsequenzen für Verwaltungsleitung sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen 
können. 
 
Allerdings ist im Anwendungserlass des Bundesministeriums der Finanzen vom 23.05.2016 
zu § 153 AO unter Randnummer 2.6. geregelt worden: „Hat der Steuerpflichtige ein innerbe-
triebliches Kontrollsystem (für Steuern) eingerichtet, das der Erfüllung der steuerlichen 
Pflichten dient, kann dies gegebenenfalls ein Indiz darstellen, das gegen das Vorliegen eines 
Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen kann, jedoch befreit dies nicht von einer Prü-
fung im Einzelfall.“ 
Die Botschaft der Finanzverwaltung lautet dabei: Hat eine Kommune ein konzeptionell über-
zeugendes Tax Compliance Management System (TCMS) als Steuerkontrollsystem einge-
richtet, kann zumindest nach Auffassung der Finanzverwaltung ein Organisationsversagen 
im Regelfall ausgeschlossen werden (vgl. hierzu Leitfaden des Deutschen Städtetages, 
a.a.O., Seite 2/3). 
 
Unter einem Tax Compliance Management System versteht man die Implementierung und 
Pflege eines Systems zur Sicherstellung der steuerlichen Rechtsbefolgung. Es soll ein regel-
konformes Verhalten der gesetzlichen Vertreter und der Mitarbeiter einer Kommune gewähr-
leisten und somit steuerliche Regelverstöße verhindern. 

Ö  9Ö  9
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Bei einem solchem System handelt es sich also um ein genau definiertes und reglementier-
tes internes Steuerkontrollsystem. 
 
Um somit zukünftig die Risiken von steuerrechtlichen Straf- und Bußgeldverfahren gegen 
Verantwortliche der Bornheimer Verwaltung zu minimieren, ist in Bornheim mit dem Aufbau 
eines Tax Compliance Management Systems begonnen worden, das sich teilweise an den 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen Praxishinweisen orientiert (zeitli-
cher Ablauf, siehe Anlage 3). 
 
Das Konzept zum Aufbau des Bornheimer TCMS sieht neben fachlichen und organisatori-
schen Maßnahmen auch die Schaffung und Kommunikation einer leitbild- und zielorientierten 
Tax Compliance Kultur vor. 
 
Hierzu ist geplant, ab 2019 für die Bornheimer Verwaltung eine Tax Compliance Richtlinie zu 
entwickeln, die auf einem verbindlichen Tax Compliance Leitbild sowie auf verbindlichen Tax 
Compliance Zielen gründet. 
 
Das hierzu als Anlage 1 beigefügte Tax Compliance Leitbild für die Bornheimer Verwaltung 
basiert auf einem, für die Bedürfnisse der Bornheimer Verwaltung modifizierten, Tax Compli-
ance Leitbild des Rhein-Sieg-Kreises. 
 
Die als Anlage 2 beigefügten Tax Compliance Ziele basieren auf Vorschlägen des Deut-
schen Städtetages, die an Bornheimer Verhältnisse angepasst wurden. 
 
Aufgrund seiner rechtlichen Selbstständigkeit wird der StadtBetrieb Bornheim ein eigenes 
Tax Compliance Leitbild bzw. eigene Tax Compliance Ziele entwickeln.  
 
Um den erforderlichen steuerrechtlichen Ansprüchen umfassend gerecht zu werden, schlägt 
die Verwaltung vor, das in Anlage 1 entworfene Leitbild und die in Anlage 2 aufgeführten Tax 
Compliance Ziele als Grundlage zur Umsetzung eines zielgerichteten TCM-Systems bei der 
Stadt Bornheim zu beschließen. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
- Tax Compliance Leitbild der Stadt Bornheim 
- Tax Compliance Ziele der Stadt Bornheim 
- Zeitlicher Ablauf Umsetzung TCM-System in Bornheim 
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Tax Compliance Leitbild der Stadt Bornheim 

 
Der Rat der Stadt Bornheim beschließt das nachstehende Tax 
Compliance Leitbild für die Verwaltung der Stadt Bornheim: 
 
 
1.) Als Teil der öffentlichen Hand und in unserer Funktion als Steuerschuldner 

handeln wir im Sinne einer vorbildlichen steuerlichen Pflichterfüllung konform zu 
dem steuergesetzlichen Regelungsrahmen. 

 
2.) Der/die Bürgermeister/in sowie die Stadtverwaltung sind sich ihrer Verantwortung 

zur Einhaltung der steuerlichen Pflichten bewusst. 
 
3.) Die vorbildliche steuerliche Pflichterfüllung beinhaltet insbesondere die bewusste 

Feststellung aller steuerlich relevanten Sachverhalte sowie die fristgerechte 
Erfüllung aller steuerlichen Erklärungs- und Mitwirkungspflichten. 

 
4.) In unseren steuerlichen Angelegenheiten handeln wir sowohl untereinander als 

auch gegenüber der Finanzverwaltung transparent. 
 
5.) Zur Sicherstellung der Einhaltung der steuerlichen Pflichten führt die Stadt 

Bornheim ein Tax Compliance Management System (TCMS) ein. Dieses stellt 
Maßnahmen bereit, die zur optimalen Gewährleistung der steuerlichen 
Pflichterfüllung dienen. 

 
6.) Verbindliche Dienstanweisungen, Richtlinien, kommentierte Arbeitshilfen und 

Fortbildungen fördern alle Beteiligten im Hinblick auf die ordnungsgemäße 
Erfüllung der steuerlichen Pflichten. 

 
7.) Verstöße gegen steuerliche Pflichten werden nicht toleriert und verwaltungs-

intern sanktioniert. 
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Tax Compliance Ziele der Stadt Bornheim 

 
Der Rat der Stadt Bornheim beschließt die nachstehenden Tax 
Compliance Ziele für die Verwaltung der Stadt Bornheim: 
 
 
1. Vermeidung von außerplanmäßigen Haushaltsbelastungen: 

- Vermeidung von Steuernachzahlungen und Zinszahlungen auf 
Nachforderungen. 

- Vermeidung von Zahlungen für Verspätungs-, Säumnis- oder 
Strafzahlungszuschläge. 

- Vermeidung des Verfalls von (ggf. anrechenbaren) Steuererstattungs-
ansprüchen. 

- Zeitnahe Information an die Kämmerei über neu entdeckte steuerliche 
Haushaltsrisiken. 

 
2. Vermeidung von Reputations- und Imageschäden gegenüber Öffentlichkeit, 

Finanzverwaltung sowie stadtintern: 
- Fristgerechte Einhaltung aller Erklärungspflichten. 
- Ausreichende Personal- und Sachmittelausstattung für ein Tax Compliance 

Management System (TCMS), das den geforderten Ansprüchen umfassend 
gerecht wird. 

- Vermeidung der Notwendigkeit für Berichtigungen von Steuererklärungen nach 
§§ 153, 371 AO. 

- Vermeidung von Beanstandungen im Rahmen von Betriebsprüfungen. 
 
3. Verankerung der Tax Compliance als Führungsthema: 

- Regelmäßige Berichterstattung an den Verwaltungsvorstand und an die 
Ratsgremien zum Stand der Umsetzung des TCMS-Projektes. 

- Verankerung einer kontinuierlichen Befassung des Verwaltungsvorstands und 
der Ratsgremien mit Steuerthemen im Rahmen des TCMS. 

 
4. Vermeidung von Organisationsversagen: 

- Einrichtung und Fortentwicklung eines angemessenen TCMS, das sich  
perspektivisch an den Praxishinweisen des Instituts der Wirtschaftsprüfer zur 
Ausgestaltung und Prüfung eines Tax CMS gem. PS 980 anlehnt. 

- Perspektivisch: Testierung des eingerichteten TCMS. 
 
5. Vermeidung von Haftungsrisiken für Mitarbeiter: 

- Vermeidung der Notwendigkeit für Berichtigungen von Steuererklärungen nach 
§§ 153, 371 AO. 

- Vermeidung von Beanstandungen im Rahmen von Betriebsprüfungen. 
- Anerkennung des TCMS durch Finanzverwaltung als ein Internes 

Kontrollsystem  i.S.d. AEAO zu § 153, Rnr. 2.6 (*siehe Anm.) 
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6. Mitarbeitersensibilisierung für Tax Compliance: 

- Erstellung von Risikoanalysen für die Fachämter und betreffenden Mitarbeiter. 
- Bedarfsanalyse zur Bereitstellung passgenauer Informationen und 

Bildungsangeboten für die betreffenden Mitarbeiter. 
- Regelmäßige Erinnerungen an die zu beachtenden Hinweise bzw. Einrichtung 

von Prüfverfahren, ob die Hinweise bekannt sind. 
- Sicherstellung der Weitergabe aller steuerrechtlich notwendigen Informationen 

an die jeweilig verantwortlichen Mitarbeiter durch die Vorgesetzten. 
 
7. Risikovermeidung bzw. Reputationsgewinn durch Schaffung interner und 

externer Transparenz sowie effektiver Organisationsstrukturen: 
- Einrichtung und Fortentwicklung eines TCMS, das sich perspektivisch an die 

Prüfkriterien der IDW-Hinweise PS 980 anlehnt. 
- Perspektivisch: Nutzung des Vertragsmanagements der Bornheimer 

Verwaltung als Grundlage für eine Erfüllung der Steuerpflichten insbesondere 
im Bereich der Umsatzsteuer. 

- Verbreitung und Sicherstellung des Vier-Augen-Prinzips bei steuerlichen 
Beurteilungsvorgängen, die anfällig für die Gefahr von Fehlbeurteilungen 
erscheinen, ggf. unter Inanspruchnahme eines externen Steuerberaters. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
* Anmerkung 
Im Anwendungserlass zu § 153 AO ist unter Randnummer 2.6. u. a. geregelt worden: „Hat 
der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsystem (für Steuern) eingerichtet, das der 
Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, kann dies gegebenenfalls ein Indiz darstellen, das 
gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen kann, jedoch befreit 
dies nicht von einer Prüfung im Einzelfall.“ 
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Zeitlicher Ablauf bis 2021 (aktualisiert) 

  Aufbau Tax Compliance Management Systems (TCMS) 

 Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz 

17.01.2019 

Stadt Bornheim · Amt 2 Finanzen Seite 

 1 

2017 2018 2019 2020 2021 

2. Hj. 1.Quart 2.Quart 3. Quart. 4.Quart 1.Quart 2.Quart 3. Quart. 4.Quart 1.Quart 2.Quart 3. Quart. 4.Quart 1. Hj. 2. Hj. 

                              

                  HFA 27.09.18 HFA 02.2019 HFA 09.2019 HFA 09.2020 HFA 02.2020 HFA 02.2021 HFA 22.02.18 

Ist-Aufnahme u. Beschreibung 

 umsatzsteuerliche Prozesse 

Kommunikation 

Tax Compliance 

  Kultur u. Ziele 

TC-Richtlinie 

 

Zertifizierung 

01.01.21 

§2b UStG 

Anwendung 

§ 2b UStG 
(TC-basiert) 

fin. Konzept 

TCM-System* 

Anpassung umsatzsteuerliche 

Prozesse an § 2b UStG 

 Bestandsaufnahme und Bewertung umsatzsteuerliche 

 Tatbestände nach § 2b UStG (alle weiteren Ämter) 

Pilotprojekt 

Amt 12 

Ist-Aufnahme u. Bewertung 

 umsatzsteuerliche Risiken 

Qualitäts- 

Sicherung 

(Testphase) 

 

Schulungen 

 

Zertifizierung 

 

Aktualisierung 

Umsetzung organisatorischer,  

ablauftechnischer  Maßnahmen 

zur Realisierung TCM-System 

Anwendung  

u. permanente 

Verbesserung 

TCM-System* 

*  Aufbau Tax Compliance System als Pilotprojekt bis 2021 nur auf 

Umsatzsteuer beschränkt, ab 2021 Erweiterung auf andere Steuerarten 

Grobkonzept 

TCM-System* 

Erstellung  einer verbindlichen Tax Compliance 

Richtlinie (einschl. TC-Leitbild, TC-Ziele) 
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Rat 04.04.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 147/2019-1 

    Stand 18.03.2019 

 
Betreff 
 

Ergänzungswahlen zu Ausschüssen 

 
Beschlussentwurf 
 
Die Ratsmitglieder wählen aufgrund eines einheitlichen Wahlvorschlags  
 
1.1 in den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel zum bera-

tenden Mitglied Frau Sarah El-Zayat, Kinder- und Jugendparlament.  
 
1.2 in den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel zum stv. 

beratenden Mitglied Frau Vanessa Gittel, Kinder- und Jugendparlament.  
 
Sachverhalt 
 
Die Ergänzungswahl soll nach Beschluss des Kinder- und Jugendparlamentes vom 
12.12.2018 erfolgen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Produktgruppe 1.01.01 (Politische Gremien) 
Sach- und Personalaufwand fallen u.a. zur Ergänzung des Verzeichnisses Rat und Aus-
schüsse, der Anwesenheitslisten für die Ausschüsse und des Ratsinformationssystems in 
nicht näher ermitteltem Umfang an. 
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Rat 04.04.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 
147/2019-1 
Ergänzung 

    Stand 18.03.2019 

 
Betreff 
 

Ergänzungswahlen zu Ausschüssen 

 
Beschlussentwurf 
 
Die Ratsmitglieder wählen aufgrund eines einheitlichen Wahlvorschlags  
 
1.  in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umweltausschuss, Sport- und Kulturaus-

schuss, Fachausschuss Volkshochschule, Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Be-
triebsausschuss und den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen 
Wandel als stv. Mitglied, Herrn SKB Olaf Willems, FDP-Fraktion, einrückend in die al-
phabetische Reihenfolge der stv. Mitglieder. 

 
Sachverhalt 
 
Die Ergänzungswahl erfolgt nach Antrag der FDP-Fraktion vom 11.03.2019 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Produktgruppe 1.01.01 (Politische Gremien) 
Sach- und Personalaufwand fallen u.a. zur Ergänzung des Verzeichnisses Rat und Aus-
schüsse, der Anwesenheitslisten für die Ausschüsse und des Ratsinformationssystems in 
nicht näher ermitteltem Umfang an. 
 
Anlage 
 
Antrag der FDP-Fraktion 
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Von: Christian Koch
An: Zentraler Posteingang Ratsbüro; Henseler, Wolfgang (Bürgermeister); Pilger, Christiane; Brandt, Joachim
Thema: Benennung eines Sachkundigen Bürgers
Datum: Montag, 11. März 2019 19:27:46

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,

die FDP-Fraktion würde gerne den folgenden Sachkundigen Bürger zusätzlich
benennen:

Olaf Willems
Dahlienstr. 18
53332 Bornheim
olaf.willems@web.de

Wir bitten darum, dass Herr Willems in der nächsten Ratssitzung als
stellvertretendes Mitglied für die folgenden Ausschüsse benannt wird:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umweltausschuss, Sport- und Kulturausschuss,
Fachausschuss "Volkshochschule", Ausschuss für Bürgerangelegenheiten,
Betriebsausschuss, Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Koch
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